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erDieAuflösung Tschechoslowakei durch die Anglied unggroßer
Gebiete dieses Staates an. das Deutsche Reich, an, Ungarn und an Polen,

e rrichtungdur -die Selbstandi und di&apos; -Egkeitserklärung der Slowakei
des Protektorat : Böhmen und Mähren machte eine Neuregelung der

Staatsangehörigkeit., der betrof, Bevölkerung, erforderlich. Durch

Staatsverträge erfolgte diese. Neuregelun nur für das ..auf Grund des9,
Münchener-AbkommenS,VOM 29. Septemberig38 an das Deutsche Reich

angegliederte Sudetengebi t und!,f r-die, auf Grund&apos;d s Wiener. Schieds-ie

isspruches vom, November,ig Ungarn abgetretenen..slowak, chenß
und,-ka patho-ukrainischen- Gebiete sowie -teilweise für die Slowakei;,r

Gebi te der:&apos;früheren. Tschechoslowakei. wurden .,diefür alle übrigen &apos;. &quot;e

-örigkeitswechsels, im Wege der iiin-Voraussetzungen des Staatsangeh nner-

staatlichen, Gesetzgebung festgelegt.
Der die, Staatsangehörigkeit der Bewohner, des, Sudetengebietes*

regelnde&apos;&apos; Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der. Tschechoslo-

wakischen. Republik VOM 20. November 438 1) bi,Idet insofern -auch die

Grundlage für denErwerb der deutschen Staatsangehörigkeit im Zu-
--sammenhange mit der am&quot;16. März 1939 erfolgten Errichtung des.Pro-

-tektorates Böh&apos; u&gt;d e orme,n n
- Mähren als die diese Frag&apos;, regelnde Ver d-

gung des- ReichsminiSters des Innern VOM 20. April 19392) an die Be-

n, des Vertrages anknüpft. Die grundsätzliche Regelung, derstimmunge
Staatsangehörigkeitsfragen erfolgte für das Protektorat allerdings bereits

mit Erlaß des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat BöhmenW

-
1) Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakischen Republik

über Staatsangehörigkeits- und Optionsfragenvom 2o. November 1933 (RGBL II, S. 895;

SIg. d. Ges.-u. VO Nr-. 300), in Kraft getreten -am 26. Nov. 1938;, siehe diese Zeitschr.

Bd. VIII, S- 785. Siehe auch das Gesetz über die Wiedervereinigung der sudeten- 1

deutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich vom 21. November ig (RGBLI, S. i641)-3

z) Verordnung des Reichsministers des Innern vom 2o April 1939 über den Erwerb

der deutschen Staatsangehörigkeit durch frühere tschecho-slowakische Staatsangehörige
deutscher. VolkSzugehörigkeit (RGBL I, S. 815).
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und Mähren vom 16. März 1939 3), -nach dessen Art. Hdie volksdeutschen

Bewohner dieses Gebiets die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten

und die übrigen Bewohner von Böhmen uild Mähren Staatsangehörige
des Protektörafes Böhmen und Mähren Werden. Während die Einzel-

..&apos; heiten, des Erwerbes der deutschen Staatsangehörigkeit auf Grund I

I

dieser allgemeinen Vorschrift bereits in-der eben genannten Verordnung
des Reichsministers im Ap# elt, wurdeni hat die Prot ktörats-111939 gereg e

regierung erst-,c in der Verordnung&quot; vom ii. Januar, 1940 4) genauere
Vorschriften darüber erlassen, wer als Bewohner von Böhmen und

Mähren, im Sinne des Erlasses über&apos; die Prötektorätsi
Staatsangehörigkeit des Protektorates erworber hat.&apos; Das im. Sudeferi-
gebiet 5). eingeführte deutsche - Staat wurde auch

auf die deutschen StaatsangeÜörigen des ProtektorateS 6) ausgedehnt.
Für -den. Erwerb und, Verlust, der Protektoratsangehörigkeit dagegen I

bleiben diebisherigentschecho-slowakischen, Bestimmungen in Kraft, 7), I

wobei. darauf hingewiesen sei, daß die Tschecho-Slowakei, Anfang 1939
die Emigrantenfrage einer Nachprüfung unterzog und sich-dabei nicht

damit begnügte,` die Ausweisung staatenlo.ser Emigranten aus, dem

StaatIsgebiet vorzusehen 8), Sondern auch eine, Überprüfung der tschecho-
II

slowakischen Staatsbürgerschaft - einzelner Personen anordnete 9).
--l - Für das von Polen. -im Oktober -1938 besetzte tschechoslowakische

Gebiet, das sogenannte, Olsa-Gebiet, wurden die einschlägigen Fragen
nicht auf vertraglichem -,Wege zwischen den beiden Staaten geregelt,
Polen hat vielmehr von sich aus Vorschriften über den Erwerb der

,polnischen Staatsangehörigkeit durch, die Bewohner des besetzten-

Gebietes erlassen iio). Nach dem Zerfall Polens im Herbst 1939 und

3) RGBI. I, S. 485; SIg. d. Ges. u. VO Nr. 75; Verordnungsblatt für Böhmen und,
Mähren, Nr. 2.

4)&apos; Regierungsverordnung &apos;vom 11. Jänuär 194o betreffend die &apos;Pfötektöratsange-
hörigkeit (Slg.. d. Ges. u. VO Nr. 19).

5) Verordnung--üb die, deutsche.Staatsangehörigkeit-,in den sudetendeü-tschen

Gebieten vom i2i Februa 1939 (RGBI. I, S. 2o5, Verordmiiigsblatt f. d. sudetendeutschen

Gebiete, S. 398).
6) § 4 der erwähnten Verordnungvom 2.0.APrI &apos;1939. J
7)- § 6 der Regierungsverordnung über die Protektöratsangehörigk &apos;VOM ii.,jwftuat

I
,8) Regierungsverordnung &apos;vom 27, Januar 1939 (Slg- d. Ges. u. VO .1939 1 Nr. 14)

betreffend die Ergänzung der Vorschriften über den Aufenthalt von Ausländern, sofern

sie Emigranten sind.

9) Regierungsverordnung VOM 27. Januar 1939 (SIg. d.&apos;Ges. u. VO 1939 1 Nr. 15)
betreffend die Überprüfung der tscheclio-slowakischen Staatsbürgerschaft einzelner

Personen.

10) Dekret des Staatspräsidenten &apos;vom 19. Oktober 1938über die,Ausdehn-ung der

Geltungsle:raft des Gesetzes VOM 20. Januar ig?.O über die polnische, Staatsangehörigkeitp

auf die wiedererlangten Gebiete &apos;von Teschen-Schlesien-und betreffend.die Abänderung
von verschiedenen Bestimmungen desselben (]Pz. U. Nr. 8 1,

- Pos. 548; Poln. Ges. - ü. VO

http://www.zaoerv.de
© 1940, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


170 Korkisch

der Angliederung des Olsa-Gebietes an das Deutsche Reich haben,
I die Volksdeutschen aus diesem Gebiet mit dem 26. Oktober 1939 die

deutsche,- Staatsangehörigkeit erworben iz). Die Staatsangehörigkeit
-.von Personen anderer als deutscher Volkszugehörigkeit ist

1

für dieses

Gebiet bisher nicht- eregelt worden.9
Für die,Osthälfte der Tschechoslowakei, die Länder Slowakei und

KarPathenrußland, sind die Staatsangehörigkeitsfragen, soweit sie die

auf Grund deß Wiener Schiedsspruches VOM 2. November 1&apos;938 an

Ungarn abgetretenen Gebiete. betrafen, ebenfalls Gegenstand eines
I Staatsvertrages gewesen13).&apos; Iii dem Teil Karpatlienrußlands, der.erst

I
im Frühjahr 1939 von den, ungarischen Truppen. besetzt wurde, er-

folgte die Regelung auf gesetzlichem Wege114), wobei allerdings die

Voraussetzungen des Staatsangehörigkeitserwerbs kraft Gesetzes im

wesentlichen. denen des Staatsvertrages zwischen Ungarn und der

Tschecho-Slowakei entsprechen. Die Slowakei selbst,- hat nach ihrer

Sel,bständigkeitserklärung das Staafsangehörigkeitsre grundlegend
neu, geregelt 15) und zwar sowohl diefrage, welche Personen mit der

Selbständigkeitserklärung des Staates die slowakische StaatsangehZ5rig-
keit erhalten haben, wie auch Erwerb und Verlust der Staatsangehörig- &apos;

keit für die Zukunft.-In den dem,Weltkrieg an,Polen gefallenen
und jetzt durch,den Staatsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und,

der Slowakei 16) in die Slowakisc&gt;e &apos;Republik eingegliederten nord-
I slowakischen., Gebieten wurde fUr die&apos; den Erwerb der slowakischen

S. 379). Es ist wohl anzunehmen, daß zu diesen wiedererlangten Gebieten von

Teschen-Schlesiene nach Meinung des Gesetzgebers auch die gleichzeitig. besetzten nord- &quot; I

slowakischen Gebiete zu rechnen waren,- im übrigen ist diese Frage angesichts der, ein-

schlägigen Vorschrift des slowakischen Eingliederungsgesetzes (siehe unten S. 2:ig)
praktisch gegenstandslos geworden.

111) Erlaß des Führers und Reichskanzlers, über Gliederung und Verwaltung der Ost-

gebiete vom 8.Oktober 1939 (RGBI.1, S.2042), siehe-diese Zeitschr. Bd.IX, S.gig.

Näheres siehe unten S. 212.

12) Siehe unten S. 2-12 f.

113) Übereinkommen vom 18. Februar 1939 zwischen der Tschecho-Slowakischen

Republik und dem Königreich Ungarn über die Regelung der Fragen der Sta:atsangehörig-
keit, die sich aus dem Anschluß des Gebietes ergeben, welches durch den Schiedsspruch
von Wien vom 2. November 1938 Ungarn zugesprochen wurde (SIg. d. Ges. u. VO 1939

1

1 Nr. 43; Budapesti Közlj5ny 19,39 Nr. 48; deutsch: Z. 1. osteuropäisches Recht 1939/40,
S- 554ff- und Prager Archiv 1939, S. 112ff.).

&apos;14) Gesetz vom 26. Juni 1939 über die Vereinigung der zurückgewonnenen karpatho-
russischen Gebiete mit der Heiligen Ungarischen, Krone (Ges. Art. VI/I939).

15) Verfassu-ngsgesetz vom 25. September 1939 über die Staatsbürgerschäft (Slo-&apos;
vensk zäkonnik Nr. 25 deutsch in. der Z. f. osteuropäisches Recht 1939/40, S. 391.

16) Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Slowaki Republik vom,
2 1. November 1939. Den Wortlaut des bisherweder im Reichsgesetzblatt noch im Slovens4
zäkonnik veröffentlichten Vertrages siehe S

- 391 f Die Slowakei hat die sich mit der Einglie7
derung dieser Gebiete ergebenden.Fragen in eineniVerfassungs,gesetz geregelt; siehe Anm. 17.
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Staatsan n egehörigkeit betreffe d n Fragen. im Gesetz über.. die Einglie-
der:ung dieses Gebietes -die entsprechende Anwendung der Bestimmungen
des slowakischen. -Staatsbürgerschaftsgesetzes angeordnet 17). Die -Staats-

angehörigkeit der Volksdeutschen in der Slowakei ist Gegenstand des
zwischen, dem Deutschen Reich.und der-Slowakei am 27. Dezember 1939
abgeschlossenen. Staatsangehörigkeitsvertrages i,8)i *

&apos;Alle, diese die Staatsangehörigkeit regel.nden Vorschriften&apos;sind von

dem Bestreben geleitet, in dem, neuerworbenen Staatsg.ebiet nur jene
tschechoslowakischen Staatsbürger zu, eigenen Staatsangehörigen -zu

.machen,-die -als bodenständige Bevölkerung anzusehen oder ihrer Volks-

zugehbrigkeit.n-3ch zum Staatsvolk zu rechnen sind.&quot; Daß dabei - von

den Fällen, vertraglicher. Regelung abgesehen:- aucl Fälle von Staaten-

losigkeit geschaffen.,wurden, kann nicht überraschen; gemildert. wird
dieses Ergebnis freilich durch die ziemlichweitreichenden Vorschriften
über die Protektoratsangehörigkeit, durch die ein erheblicher Teil

jener ehemaligen tschechoslowakischen Staatsbürger, &apos;die außerhalb

der übrigen Vorschriften. stehen_ aufgefangen. wird. Allerdings -trifft

dies nur für jene Personen zu, die Beziehungen zu. den Westgebieten
des ehemaligen Staates (also zu Böhmen und Mähren-Schlesien.) haben,

äin den östlichen Gebieten (Slowakei und, Karpathenrußland) ist die Zah l :

der Staatenlosen größer iig). 1 : 1. 11-11

Grundlage, und Ausgangspunkt. für die, Neuregelung ist das bis-.

herige tsch Staatsangehörigkeitsrecht., das im wesent-

lichen noch auf Rechtsquellen beruhte; die aus der Zeit vor der Grün-

dung&apos;derTschechoslowakischen Republik stammten und infolgedessen
auch wie das übrige bei der Staatsgründung überngmmene und nicht

vereinheitlichte Recht zwei verschiedenen Rechtsordnungen entsprang,
In der Westhälfte des Staates, d. h. in den Ländern Böhmen und Mähren-

Schlesien2o), galten die Vorschriften des früheren österreichischen

Staatangehörigkeitsrechtes, während im Ostteil des. Staatesl in den

Ländern Slowakei und - Karpathenrußland, die eins.c lägi en. -ti.ngarl-ig

17) § 3 des Verfassüngsgesetzes.yom 22. Dezen)Lber 1939&apos; über die Einglied&apos;erung der&apos;
seit dem Jahre igi8 an die Republik Polen angeschlossenen Gebiete (Slov. zäJk. Nr. 325),

18) Vertrag zwischen dem Deutschen Reich Und der Slowakischen Republik vom

27, Dezember 1939 zur Regelung der Staatsangehörigkeit von Volkszuge4örigen beider
Staaten (RGBL 11 1940, S. 78; Slov. zäk. 1940 Nr. 71)--

9) Darauf weist auch schon hin, daß der Abschluß eines deutsch-slowakischen

diese Frage-wenigstens hinsicht-Staatsangehörigkeitsvertrages notwendig war, durch den

lich der deutschen Volkszugehörigen, in d&apos;er Slowakei und der slowakischen Volkszuge7
hörigen im Sudetengebiet geldärt wurde. Vor -allem wurden, -wie Globke (Z. f. Ost-

europäisches. Recht 1939/40, S. 453f.) hervorhebt, jene Personen ukrainischer Volks-

zugehörigkeit, die nach dem Weltkrieg in das karpathenrussische Gebiet eingewandert
warefi- staatenlos.

20) Einschliefflich. des Hultschiner Gebietes,; siehe- weiter unten.&apos;
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schen Vorschriften in Kraft geblieben waren..Dazu kamen dann noch

vereinzelti für das ganze Staatsgebiet geltende Vorschriften,des ts.c ec o-

slowakischen Gesetzgebers, so - daß., sich im einzelnen folgende., Sachlage
ergab:,

Die in.!, Tschechoslowakei- herrschende Rechtsallffassung. ging
davon aus, daß der tschechoslowakische Staat. in seinem, ganzen Gebiets-

&quot;

umfang mit dem&apos;28., Oktober i,gi8, seinen Anfang genommen. habe,

ungeachtet der Tatsache, daß gr&apos;oße Teile des Staatsgebietes erst be- -

trächtlich später auf Grund der Pariser Friedensverträge endgültig
an. die- Tschechoslowakische &quot;Republik angeschlossen worden Waren,

Da andererseits Ungarn, die früher&apos; zu Ungarn. gehörenden Gebiete,

der und KarpathenrUßlands erst vom Inkrafttreten des Ver-

trages-tvon Trianon, d. h. also vom 26. Juli 1921 an, als tschechoslowaki-

sches- Staatsgebiet wurden .,die Bewohner, dieser. Gebiete

in der Zeit vom 28. lOkto igi8 bis zum 26. Juli 1921 von -beiden &apos;

Stäatewals. ihre)Staatsangehöri en betrachtet-9
Ue grundsätzliche Rechtskontinuität wurde. für das ganze,.tscliec.,ho--

slowakische, -Staatsgebiet, am&apos;28. Oktober igi8 gesetzlich&apos;. festgelegt zz),
so daß &quot;die österreichischen: Staatsangehörigkeitsvorschriften in den

Ländern Böhmen Mähren, und Schlesien, und- das ungarischeStaats
an eh- keitsrecht z5) i den früher zu Ungarn .&apos; hörenden &apos; Landes-g orig n ge

teilen in Kraft blieb.. Auch für das vom. Deutschen Reich: abgetrennte,
-Hultschiner&apos; Gebiet behielt, daher, das. deutsche Staatsange.hö:riäkeits.-
recht ächst seine Geltung,.z6), doch wurden hier. bereits. mit, demzuni

i Mai 1920 .:die (durch das neue tschechosI,owakisc,he Staa.tSangehörig-
keitsgesetz vom g. April T920 27) abgeänderten) österreichischen Vor-

schriften eipgeführt 8). Das eben genannte für das ganze Staatsgebiet

21) Ungarn hat demgemäss auch. bei der Neuregelung der Staatsangehörigkeit
für die, in den, Jahren - 1938 und, 1939- wieder zurückgegliederten Gebietsteile an den Zeit-

p.,unkt.: des, Inkrafttretens des Vertrages von Trianon angeknüpft; siehe unten S. 236,&apos;240.

22). Art. 2 des Gesetzes YOM 28 Oktober 1.918 (Slg. d. Ges. u. VQ.Nr., i. i) betreffend

die Errichtung des selbständigen tschechoslowakischen Staates.

.,; 23) Über den noch heu,fe im Protektorat Böhmen und Mähren w2se4t1ichen

geltenden Rechtszustand siehe im:einzelnen unten,S.&apos;2oi.

24) DieLänder Mähren und Schlesien wurden erst im Zuge der tschechoslowakischen
Verwaltungsreform vom Jahre 1927 zu dem Lande Mähreii-Schlesien vereinigt.

25) Maßgebend waren hier bis zum Inkrafttreten des neuen slowakischen Staats-

1. angehörig)ceitsgesetze die Vorschriften des, ungarischen Staatsangehörigkeitsgesetzes
von 1879j(Ges.. Art,L/i879).

26) Gesetz vom 30- Januar 192o (Slg. d. Ges.. u. VO Nir 76) über die Eingliederung
des Hultschiner Gebietes in die!. Tschechoslowakische Republik.

2,7) Verfassungsgesetz vom g,. April 1920, (SIg. d. Ges u.. VO Nr.236), mit welchem

die bisherigen Bestimmungen über den Erwerb und Verlust der &quot;Staatsbürgerschaft und
des Heimatrechts in der Tschechoslowakischen Republik, ergänzt und abgtändert werden.

28) RegieM-ngsverordnung von-, 4, Mai ig (Slg&quot;d. Ges. u. VO Nr. 3,21).

http://www.zaoerv.de
© 1940, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Staatsa,ngehörigkeit, in den Gebieten der früheren Tschechoslowakei 173

geltende Staaüangehörigkeitsgesetz vom,9.April Ig20 keines-,

wegs eine-,einheitliche- des Staatsangehörigkeitsrechts, sondern

brachte ii-h. wesentlichen nur eine Zusammenfassung der in den. Friedens-

verträgen, und im tschechoslowakischen Minderheitenschutzvertrag entu-
haltenen -Vorschriften über den durch- die-, Sfaatsgründung-erfolgten
Staatsangehöhgkeitswechsel.&apos; -Zu einer einheitlichen &apos;Kodifizierung - des

Staatsangehörigkeitsrechtes; wie, sie&apos;§ 4 Ab§. 2 der tschechoslowakischen
erfassungsurkunde vg) mehr gekommen 30)V ankündigte ist es nicht.

Immerhin, besaß.&apos; der Verfassungsurkunde insofern nicht&apos;nut
grammatische Bedeutungl als er festlegte, daß,&apos;die-Staatsbürgerschaft
in der Tschechoslowakischen Republik. eine, -einzige und--:einheitliche
ist P).. Von- größer,-Bedeutung ist-, auch für, den Erwerb der slowakischen

Staatsan ehörigkeit 3z); die sogenannte Lex Derer 33), deren Vorschriften9
notwendig geworden wairenwegen&apos;,der unsicheren Staatsgngehörigkeits=&apos;
verhältnisse, wie sie bekanntermaßen, auf,- Grund &apos;der

-

geänderten
Rechtsauffassung der tschechoslowakischen höchstrichterlichen Recht-,

sprechung34) in den Ländern Slowakei und Karpathenrußland für

Tausende von Bewohnern entstanden waren. -

-

&apos; ; -

Zur Abrundung. dieser Übersicht Übet die Rechtsquellen des- tsche-

cliöslcwakis Staatsangehörigkeitsrechtes muß no&amp; ein&apos; kurzer. ]Blick 4

auf die Staatsangehörigkeitsbestimmungen der anderen von derTschechö
slöwäkei&apos; abgeschlossenen Staatsverträge geworfen werden. - Die &apos;ein-

schlägigen, Be der wichtigsten unter, diesen, Vertragen,
namentlich der Friedensverträge -von VersailICS 35)1&apos; Saint-Germain-en--

Laye&apos;36) -und Trianon&apos;37) &apos;sowie des Minderheitenschutzvertrages 38) sind,

29) Gesetz vom 29. Februar 192o (Slg. d. Ges. u. VO Nr. 121) betreffend die Ein- (l

&apos;führung der Verfassungsurkunde der Tschechoslowakischen Republik.
-&apos;- 311) Ein Entwurf eines Staatäangehörigkeitsges.etzes Wurde:,in den letzten Jahren

&quot; de§ Bestehens des Staates noch vorgelegt-,&apos; erIst aber nicht mehr Gesetzgewörden;, über 1. 11

die Gesetzgebungsarbeiten bis 1934 siehe* Schmiedt-Söllit Das Staatsan ehöri-9 g
keitsrecht der Tschechoslowakischen Republik .(in Leske-Löewenfeld, Rechtsver-

folgung im internationalen Verkehr Bd. VII, Teifi,-Berlin 1934) S- 241-

311) Siehe unten- S 2o4 Anin. -183.
32) Siehe unten S. 218.

33) Verfassungsgesetz vom i. Juli 19Z6 (SIg. d. Ges.,u. VO Nr. i52)&apos; über die Ver-
,- leihung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft an gewisse-,r.Persönert.

34) Siehe unten S. 218 Anm. 249.
&gt;

35) Friedensvertrag von Versailles&apos;vom 28. Juni igig, kundgematlit unter Slg-..4-.
Ges. U. VO 1921 Nr. 217; in Kraft getreten am lo. Januar 1920: Art. 84-i- und.-2

36) Friedensvertrag von Saint-Germain-en-Laye&apos; vom&apos;io. September i&apos;gig, kund-

gemacht unter Slg., d. Ges. u. VO i92&apos;i Nr- 507; in Kraft getreten *am i6. Juli 1926-
Art, 57, 64, -65, 70-82, und 230.

37) FriedensvertragvonTrianonvOn14.Jpnii92o,jkundgemachtunterSIg.,d&apos;4Ges.u.
VO 192-- Nr. io2; in Kraft getreten am 26. Juli 1921: Art. 56, 57, 61-66, 75 und 213.

38) Vertrag zwischen den Alliierten und Assoziierten Hauptmächten und der Tsche-
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wie erwähnt; auch in das Staatsangehörigkeitsgesetz vom g. April 192o
übernommen.worden. Daneben sind noch jene-Staatsverträge zu er-

Wähnen, welche die Tschechoslowakei zür...Reg&apos;elung-.der zahlreichen

-Zweife.lsftagen, die diese Verträge offen, gelassenhaben, mit ihren Nach-

barn abgeschlossen hat. Mit dem Deutschen Reich wurde ein solches

Abkommen am -9. Juni 192o in Prag&apos;39) unterzeichnet, im Verhältnis

zu ÖsteiTeich waren die -Vorschriften des Brünner Vertrages 40) ffiaß-
gebend, und im Verhältnis zu Polen wurde die obereits; am 16. Juni 192.:z

Regelung in dem am 23. April 1925 in Warschau unterzeich-

neten tschechoslowakisch-polnischen Vertrag,über Rechts- und Finanz-
-

fragen aufgenommen 41). Weitere Bestimmungen über Fragen, der Staats-

angehörigkeit enthält noch Art. 6. des finanzrechtlichen Übereinkommens
mit Italien 42) und, das in Prag unterzeichnete Naturalisationsüberein-

kommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika 43).
Unter den bei der Neuregelung der&apos; Staatsangehörigkeit im Zuge.,&apos;

der AuflÖsung, der Tschechoslowakei&apos;maßgebenden &apos;Merkmalen uÜd-

VoraussetZungen,besitzen vor allem der Wohnsitz und dassogenannte

-: cho,slä*akei, unterzeichnet,zu Saint-Germain-en-Laye am io. September 1919, kund-
-

gemacht unter SI&amp;. d.. -Ges. u. VO 192 i Nr. 5o8.,
39) Staatsangehörigkeitsvertrag zwischen der Tschechoslowakischen Re ublik undp

demDeutschen Reich vom 29. juni:ig?.o (Slg. d ul. VO&apos;i922 Nr- 398; RGBL.1920,
S. 2284)- Der Vertrag ist am 12. September 1922 in Kraft getreten und wurde im Jahre
1936 durch, Kündigung seines Art. 1&apos;3 von seiten des&apos;Deutsch6n Reiches abgeändert
(siehe Kundmachung des Tschechoslowakischen Ministers der. auswärtigen Angele-
genheiten,.VOM 22.jUli 193-6, SI d. Ges. u. VO Nr. 2235; Bekanntmachung vom. ig. August9

1936, RGBL II, S. 295).
40) Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Republik und der, Republik Oster-

reich VOm&apos;7.&apos; Juni 1920 ier Staatgbürgerschaft und Miiiderheitenschutz (Slg. d.Ges. u.

VO 1921 Nr. io7.; österr. BGBLig2i Nr. 163). Der Vertrag&apos;ist am io. März 1921 in Kraft

getreten.

4,) Das Übereinkommen betraf die mit der Grenzregelung im Teschener Schlesien

und in der Nordslowakei zusammenhängenden Fragen. Diese Gebiete waren durch die

Entscheidung der Botsühafterkonferenz vom 27. September igig zum AbstiMmungs
gebiet erklärt worden. Die Grenzregelung erfolgte,. ohne Uß es zu einer Volksabstimmung
,kam, durch den Beschluß der Botschafterkonferenz vom 28. Juli 19--o. (Dieser Beschluß

-,yurde-am 18. D, 1924 unter SIg. d. Ges:
&apos;

VO 1925 Nr. 2o Xundgemacht.) Dieu

Durchführung. dieses, Beschlusses wurde dann durch, die Entschließung der tschecho-e

slowakisch-polnischen Delegation vom 16. Juni i geregelt, die in den -am 23. Apfil
.925 in Warschau unterzeichneten Vertrag zwischen der Tschechoslowakei - und&apos; der

Republik, Polen über Rechts- und Finanzfrageii (Slg. d. Ges. u. VO 1926 -Nr 56) aufge-
nommen wurde.

42), Fiügnzrechtliches Übereinkommen zwischen der Tschechoslowakischen Republik
und dem Königreich Italien vom 23. März 1921; kundgemacht unter SIg. d. Ges&apos;. u. VO

1924 Nr. 132; in Kraft getreten am. i. März 1924-

43) Naturalisationsübereinkommen zwischen der Tschechoslowakei und den Ver-

einigten Staaten vom 16. Juli 1928;junter SIg. d.-Ges. u. VO 1929 Nr. 169,
in Kraft getreten am 14. November 1929-
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Heimatrecht für die Beurteilung der Bodenständigkeit der Bevölkerung
besondere Bedeutung. Während die weitgehende Gleichheit der für diese

beiden Begriffe -in allen in Betracht kommenden Gebieten maßgebenden
Grundsätze- ihre zusammenfassende Behandlung für, ulle--,-
schriften möglich und wünschenswert. das drittewich
MeTkmal, --die Volkszugehörigkeit, deren Bedeutung in diesen Bestim

mungen gegenüber früheren entsprechenden Regelungen stark gestiegen
ist, begser einen, Darstellung im Zusammenhang mit den Einzelbestim-

mungen vorbehalten.
Mit Ausnahme des Slowakischen StaatsbürgerschaftsgeseUes&apos;spielt

der Wohnsift. in allen die Neuregelung der Staatsangehörigkeit im-Ge-,
biete&apos;l der früheren Tschechoslowakei betreffenden Vorschriften eine

wichtige Rolle. Abgesehen deutsch-tschechoslowakischen und vom

-d Staatsangehörigkeitsvertrag ist der Wohnsitz-
begriff in keiner dieser -Sondervo festgelegt worden. Einen

allgemeinen öffentlichrechtlichen Wohnsitzbegriff, wie er fUr das. Staats-
angehörigkeitsrecht in Frage käme, hat die verwaltungsrechtliche
Gesetzgebung., in der Tschechoslowakei.&quot;nicht entwickelt. Man greift
iftfolgedessen&apos;zumWohnsitzbegriff des,ProzeßrechtS44), dem sich auch:,
die einzelnen, in verwaltungsrechtlichen Sondergesetzen&apos; (wie z&apos;.l,B. dem
Gesetz über die direkten Steuern) enthaltenen &apos;Begriffsbestimmungen
anschließen 45). Nach der- österreichischen jurisdiktionsnorm ist der
Wohnsitz einer-Person,an dem Orte begründet, an welchem sie sich in

der erweislichen oder aus-,den Umständen hervorgehenden Absicht

niedergelassen hat, daselbst ihren bleibenden Aufenthalt zunehmen-
(§ JN). Dieser Wohnsitzbegriff kehrt in den beiden Staatsverträgen
wieder 46) und wird in Ermangelung einer gesetzlichen Begriffsbestim--,
mung von der Praxis auch für das ungarische Rechtsgebiet&apos;, vertreten 47).

Die zur Wohnsitzbegründung danach in allen Fällen erforderliche
freie Willensentschließung 48) beschränkt die Begründung eines selbstän-

digen Wohnsitzes auf eigenberechtigte, Personen. Bei mehrfachem Wohn&apos;-

44) Für die ehemaligen Länder Böhmen, und Mähren-Schlesien enthalten die ein-:
I schlägigen. Bestimmungen im Zusammen ang- mit der prozeßrechtlichen Zu ändig-,st

keitsregel die §§ 66,ff. der österreichischen jurisdiktionsnorm (Gesetz vom i. August
1895, österr. RGBI. Nr. ii ii o, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit-und die Zuständigkeit
der ordentlichen -Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen). Die im ungarischen Rechts-*

gebiet-der Tschechoslowakeigeltende ungarische,Zivilprozeßordnung -von 1911 (Gas. Art. 1)
enthält keine Definition des Wohn.sitzbegriffS.

- 45) Siehe hierzu, Hoetzel, Art. Bydli9tZ (Wohnsitz) im, Slovnik.ve Präva
Bd. i iBrünn 1929) S.149-

46) § ii des deutsch-tschechoslowakischen und § 5 des&apos;deutsch-slowakischen Staats-

angehöriglr,eitsvertrages.
47) Siehe Krno, Ob südny poriadok (Z.PO), S. 23 bei § ig.

48) Kriegs- oder Strafgefangene haben also ihren,Wohnsitz nicht andem Orte, WO&apos; -

Eie gefangengehalten werden.
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Jsche &quot;,Staats?Lnge brigkeitsver-sitz räumt. der deutsch,-tsühechoslowal,. gh
trag der betreffenden Person selbst das Wahlreeht ein (§ II Abs. 2),
während,der deutsch-slowakische StaatsangehörigkeitsVertrag. den Wohn-
si z für maßgebend erklärt, an welchem der Betreffende seine, Haupt&apos;t

tätigkeit aUsübt (Art. 5 Abs. 2). Angesichts der offenkundigen Schwie-

rigkeit in der Mehrzahl der Fälle, den&gt; Ort der Haupttätigkeit zu, be-

stimmen, dürfte es wohl für die außerhalb der beiden Verträge geregelten
Staatsangehörigkeitsfragen praktisch, sein, dem Einzelnen selbst die

Auswahl des von mehreren Wohnsitzen maßgebenden zu, überlassen 49).
Für das Gebiet der früheren Länder Böhmen und Mähren-Schlesien

ist, insbesondere für Frauen und Kinder auf die hier maßgebenden
Grundsätze über den abgeleiteten Wohnsitz zurückzugreifen; die gericht-
lich. nicht geschiedene oder getrennte Ehefrau 50) teilt den Wohnsitz

ihres Mannes; für die minderjähri en ehelichen Kinder ist der Wohnsitz9

ihres Vaters.und fur minderjährige unehelich Kinder derIhrer ünehe

lichen. Mutt maßgebend.51). Der abgeleitete Wohnsitz der Familien-

angeh wahrt, die Familieneinheit und verringert, die .Schwierig-
keiten,- die der Feststellung des Wohnsitzes zahlreicher Personen in

politisch bewegten Zeiten im, Wege stehen 52)., - Für das ungarische
Rechtsgebiet der früheren Tschechoslowakei sind die für, den Wohnsitz-

begriff maßgebenden Grundsätze zwar nicht so klar entwickelt worden 53)
aber auch hier ergibt sich aus den Vorschriften desmateriellen wie des

Prozeßrechtes, daß die Ehefrau grundsätzlich den Wohn,sitz ihres, Ehe-

mannes teilt 54). Als Wohnsitz der minderjährigen ehelichen &apos;Kinder

ist der des Vaters anzunehmen 55). Minderjährige uneheliche Kinder

teilen- den Wohnsitz ihrer Mutter 56).

49) Ähnlichwiein derWesthälfte der früheren Tschechoslowakei geltende
Prozeßrecht als auch die ung. Zivilprozeßordnung (§ ig S. 2) unter mehreren Wohnsitzen

dem Kläger die Wahl läßt. Ist die Wohnsitzgemeinde durch die neue Grenzziehung geteilt
worden, ist jener Teil, in welchem der Betreffende wohnt, als Wohnsitz anzusehen.

5o) Frauen, deren Ehe durch den,Tod des Ehemannes aufgelöst wurde, haben eben-

falls keinen&quot;abgeleiteten Wohnsitz.

51) Siehe da# Hoetzel, a. a. 0.,S. 149.

5i) ImdStaatsangehörigkeitsvertrag ist indes vor-

nehnilich&apos; aus nafionalpolitischen Gründen der Grundsatz der Familieneinheit stark,

zurückgedrängt.
53) Vgl. lioetzel,: a.. a. 0. S. T5o-

54) Siehe Fajn.or,7,ätureck Nästin sülkromn präva platn na Slovensku

a Pod4arpatskej gusi (Preßburg 1929), S. 432; auch hier aber nur, solange die&apos;F-he nicht

durch Tod des Ehemannes oder durch Scheidung aufgelöst ist oder aber die Ehegatten von
&apos;

1. Tisch und Bett getrennt sind.

55) Sieh,6.Fajnor-Zätureck a.4.0. S. 52; eine nicht eigenberechtigte Person

kann einen selbständigen Wohnsitz nur, mit Zustimmung ihres gesetzlichen&apos;Yertreters
begründen.

-Zätureck a; a. 0. S. 52.56) Siehe Fajnor
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- Eine Besonderheit des, git-österreichiscben. des ungarischen
Staatsangehörigkei war die Verknüpfung: der-. Staatsan
keit -mit -dem - Heimatrecht (Heimatzuständigkeit) 5 7) %,

Die Tschechoslowakeir hat daran nichts geändert.&apos;, jeder tschechoslo-

wakische Staatsbürger besaß - in einer und nur in einer,.2 Gemeinde. des

Staates das Heimatr,echt 5 8),; Ausländer -konnten das, Heimatreclit nicht 11

besitzen. Es ist erklärlich, daß man auch. bei der,&apos;Neuregelung,der Staats-

ungehörigkeitsverhältnisse das- Heimatrecht. als.ein Merkmal der. Boden-,

stän,digkeit angesehen:&apos; Jimt Der. deutscli-tscliechosl-owakisclie Staats-

g räumt dem Heimatrechtangehörigkeits-- und Optionsvertra
nur eine subsidiäre Bedeutung ein, für den. Erwerb&apos;der d ut ir.. aats-e sche St

-im Zusammenhange mit. -der. Protektoratserrichtung
ist es abef von maßgeblicher Bedeutung; sogar nach-dem slowakischen

Sfaatsbürgerschaftsgesetz, das im, übrigen -.die, deml-
zustand eigentümliche - Verknüpfung von, Staatsangehörigkeit und

Heimatrecht beseitigt. hat, ist das,Heimatrecht,,maßgebend für die

Frage, wer mit. Gründung&quot;des Staates die,slowaki che Staat -

s sburger-
schaft erhalten -4at.- Die polnische Regelung für2 den&apos;Staatsäügehörig-
keitswechsel im Olsa-Gebiet knüpfte ebenfalls vornelimlich an das. Heimat-

recht an. 4ediglich für den Erwerb,deT&apos;ungarisclien,.Staatsangehörigkeit&quot;,.3
aus Anlaß der Gebietsabtretungen von, 1938/39 ist das Heimatrec4t niclit,
-unmittelbar entscheidend.

-
I

1. : 11,

Die den Erwerb, und Verlust des Heunatrechts regelnden GTund-

sätze sind-&apos;im österreichischen und im ungarischen Rechtsgebiet, im,

wesentlichen gleich. Das Heimatrecht wird&apos;in beiden-, Gebieten durch

Geburt, Verehelichung oder Aufnahme in -den Heimatvei7band, be-

gründet. Den Erwerb durch &apos;Erlangung, eines, öffentlichen Amtes (§ io

6st ;Heimatges. von 1863) kennt das ungarische Recht jedoch nicht.

57) -. Geregelt ist das Heiniatrecht für das Gebiet des. österreichischen Rechtes durch.

..das Gesetz vom 3. Dezember 1863 (östern RG131. Nr. 105) betreffend. die Re

gelüng de Heimatverhältnisse, und durch das Gesetz, vom 5. *, Dezember i.896
(österi. RGBL Nr.,222), wodurch einige Bestimmungen des, Gesetzes vom 3-,De-
zember 1863 (österr. RGBL Nr., io5) betreffend die Regelung der_ Heimatver-

hältnisse abgeändert werden (Heimatrechtsnovelle); für das ungarische Rechts b -ge itt

enthält die einschlägigen Bestimmungen das Gemeindegesetz vom, Juni i8M 1 (Ges.
Art. XXJI/i886). Nach den österreichischen Vorschriften ist das Heimatrecht&apos;das auf

Grund bestimmter Tatsachen erworbene Recht der dauernden Zugehörigkeit.zu einer-

inländischen Gemeinde, das nur Inländer erwerben können und das zum -ungestörten
Aufenthalt. und zur Arrnenversorgung in. der Heimatgemeinde berechtigt nÄh lieh ist

.der Inhalt des Heimatrechts nach ungarischem Recht.

58) jeder Staatsbürger soll in einer Gemeinde heimatberechtigt sein. Das Heimat-

,recht kann ihm aber nur in einer Gemeinde,zustehen (§ 2 österr..Heimatgesetz von:1863)-
jeder Staatsbürger muß in den Verband irgend einer Gemeinde gehören. jeder kann

nur in den Verband einer Gemeinde gehören. (§ 5 Abs. i und 2 ui.lg. Gaas. Art. Xxii/i886),
Z. ausl. öff. Recht u. Völkerr. Bd., X. 12
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Eheliche-und legitimierte Kinder folgen derZuständigkeit deg-Vaters 15.9).
Uneheliche Kinder;erlangen nach österreichischem,Recht die Heimat-

zustäüdigk6it in der Gemeinde, in der ihre&apos;Mutter zur --Zeit der Ent-

biiidung das Heimatrecht * besitzt 6o) nach ungarischem Recht 1 in jener
Gemeinde, in welcher ihre Mutter sich zur.. Zeit., der -Geburt --aufhielt 61).
D.Ilich die Eheschließung &apos;erhält* die Frau das. 1-leimatrecht ihres Mannes

I

und folgt ihm darin bei Veränderungen, solange. die Ehe nicht gerichtlich&apos; -

getrennt oder geschieden wurde 62). &apos;. Witwen und gerichtlich geschiedene
oder Ehefrauen behalten nach österreichischem Recht das

Heimatrecht, das&apos;sie zur Zeit des Todes des Mannes ode der- ScNidun
oder Trennung derEhe besessen,- haben,63 &apos;kä &apos; ngarischernch u Recht
behält &apos;zwar die Witwe das Heimatrecht, das ihr Ehemann zür,Zeit

seines Todes besessen hat, gerichtlich geschiedene Ehefrauen, äber,treten

wieder in,de*n Verband jener,Gemeinde zurück, dem sie Ver-

heiratung angehört haben 64). Der für das österreichische Rechtsgebiet
in derHeimatrechtsnovellevon 1896 vorgesehene-Anspruch aufVerleihung
des Heimatrechtes wurde im Jahre 192o auch auf das ungarische Rechtsge-
biet der Tschechoslowakei 4u,-gedehnt 65) Nach zehnJährigem freiWilligen.
Aufenthalt in. einer Gemeindezkann die Aufenthaltsgemeinde dieser Person.-

die&apos;ausdrückliche-.Aufnahme in den Heimatverband nicht versagen 66).
Ein, Überblick über le einzelnen. Vorschriften und Voraussetzupgen,d:

von
-

denen, die der Staatsangehörigkeit in den Gebieten

des, früheren tschechoslowakischen Staates beherrscht wird, läßt sich

am ehesten gewinnen, wenn - man die&apos; Fragen für, jedes Gebiet, das im,

Zuge der Auflösung des,früheren Staates seine -staatsrechtliche Stellung*
veränderte, gesondert betrachtet.

5 § 6 Abs. i österr. Heimatgesetz von 18 § _6 S. i ung. Gemeindegesetz von. 1886..
Durch -A:.iinahme an Kindesstatt wird nach österreichischem Rech,t das Heimatrecht

nicht begründet (§ 6 Abs. 4 östetr. Heilnatgesetz von 1863); nach ungarischem Recht

dagegen folgen adoptierte minderjährige Kinder der Zuständigkeit des Adoptierenden.
(§ 6 S.3 ung: Gemeindegesetz von 1886).

6o) §6 Abs. 2 österr. Heirnatgese#&quot;von !863,
6&apos;S. 2 &apos; ung. Gemeindegesetz von 1886.

§§ 7&gt; und ii Abs. i österr. Heimatgese &apos;von 1863; -7 ung. Gemeindegesetz
Von 1,886.

§ i i Abs. i u. 2 österr. Heimatgesetz -von 1$63.
64) &apos; 7 ung. Gemeindegesletz von 1886.- Dasgleie4e gilt natürlich erst recht, wenn,

die Ehe für ungültig erklärt wirdi Das österreichische&apos;Heimatgeßetz von 1863, enthält

darüber eine ausdrückliche Vorschrift (§&apos; IIA
65) § 13 Abs. 2 des tschechoslowakisphen,.Verfassungsgesetzes Vom 9.,April i92(&gt;

I (Slg. d. Ges.&apos; u.. VO Nr. --36).
66) Wegen der Einzelheiten siehe die Bestimmungen der Heinlatgesetznovelle vorn

5. Dezember 18,96 (österr. RG131. Nr. 222).
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A. Das zwischen dem Deutschen Reich und der tschechoslo-
wakischeif&apos; Republik.ain 2o.&apos;,November 1938 abgeschlossene Über-
einkommen über Staatgaiigehörigkeit&apos;s- - und Opfionsfragen 67) regelt
den Erwerb der&apos; deutschen Staatsangehörigkeit durch,die Bewohner

des Südeten&apos;gebiete&apos;s; dabei war vor allem der.-Gesichtspunktmaß-
gebend, die bodenständige]des an das Deutsche keich.

angeschlossenen Gebietes zu, deutschen Staatsangehörigen zu machen

unter Vorbehalt eines dem Einzelnen #eistehenden Optionsrechtes
sowie eines beiden&apos;Staati-- einge.raumten Ausweistiiigsrechtes.

im einzelnen ergeben sich nach den VertragsbestimmUngen folgende
Fälle&apos;des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit mit dem io. Okto-

ber 1938:
I i. Die deutsche Staatsangehörigkeit haben &apos;ohne Rücksicht auf

ihre VOlkszugehörigkeit jene Staatsbürger er-

langt, die durch die Abtretung des Hultschiner Gebiets an dieI
slowakische Republik 68) mit dem io. Januar 1920 unter Verlust ihrer

deutschen Staatsangehörigkeit die tschechaslowakische&apos; Staatsbürger-
:69), V&apos; setzt* daß&apos;sie am Io. Oktober 1 8schäft er- hatten orausge 93,

ihren Wohnsitz 70) in dem an das Deutsche Reich äbgetr&apos;eteiien.&apos;Geblet&quot;
I

I

besaßen &apos;(§ i Abs. i lit. b). ES ist also&apos;nicht erforderlich,- daß sie ihren,

Wohnsitz am&apos;io. Oktober 1938 im,Hultschiner&apos;Gebiet&apos;selbst hatten, es
I

genügt, wenn sie. an- diesem Stichtag ini Sudetengebiet 5Wohnten. Wo
sie in der Zeit vor dem io. Oktober ihren Wohnsitz haften, ob im Aus-

in -der Tschechoslowakei a&apos;ß alb des Sudeteiigebietes, istlande oder *

u erh

ebenso belanglos wie ihre Staatsangehörigkeit- in&apos; der Zeit&apos; bis 1938.&quot;
2. Die deutsche Staatsangehörigkeit haben weiterhin upd das

ist die größte und wichtigste Personengruppe.- alle jene tschechoslo,
wakischen Staatsbürger. ohne Rücksicht auf ihre Volk

.1 67) Siehe oben 5. 168 Anm. i; dazu die tschecho-slowakische Reiperungsverordnung
vom 25. November 1938 (SIg. d. Ges. u. VO,Nr. 301) womit der Vertrag vom, 2o,. No-

&apos;lepublik und dem. Deutschen, Reichvember 1938 zwischen der Tschechoslowakischen 1

über Staatsangehörigkeits- und Öptionsfragen -durchgeführt wird. Vgl. dazu Globke,

.P,eichsverwaltungsblgtt 6o (1939), S. 47:ff-;-Schwelb, Prager.Archi S, 1445ff-;
derselbe, Präger-ArcÜ* ff.; Vale- Casopis proprä21v 1939, S. 10

(1939), S. 20ff-; Ve rn er, PraYni Prakse 3. Jg- S- 16 ff.

67a) Siehe auch Art. II des Gesetzes vom 21. November 190, (RGBI. I -S. 1641). -

I

\

68) Art. 84 des Vertrages von Versailles.

69) § 1 Z. 2 des tschechoslowakischen Verfassungsgesetzes vom g. April 1.92o. Die

deutsche Staatsangehörigkeit erwerben allerdings nIach dem allgemein gehaltenen Wortlaut
des Vertrages auf Grund dieser Bestimmung auch alle anderen Personen, die -&apos;.ohne

Hultschiner zu sein - zufällig. ebenfalls die &apos;deutsche Staatsangehörigkeit mit dem

io. Januar 1920 verloren haben, wenn die übrigen Voraussetzungen des Vertrages
vorliegen; vgl. Art. 84 des Vertrages von,Versailles.

70) Über den Wohnsitzbegriff im Sinne des Vertrages siehe oben S.&apos;175 f-
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erlangt, die vor dem i. Januar 1910 in dem mit dem Deutschen Reiche

vereinigten Gebiet -&apos;d. li. also im Sudetengebiet einschließlich des

ljultschiner Gebietes.und des Gebietes,von Engerau bei Preßburg--
geboren wurden. und in diesem Gebiet am io. Oktober1938 ihren Wohn-
sitz liatten (§ i Abs. i lit. a.). Zu dem Gebiet, in welchem der Geburts-
ort und der Wohnsitz gelegen ist, rechnet auch das Hultschiner Gebiet;
Staatsangehörigkeit und Wohnsitz dieser Personen vor dem, Stichtag
sind auch hier,ohne Bedeutung. Im Hultschiner, Gebiet vor 19io ge-
borene Personen, die nicht unter die in Ziffer i genannten Voraussetzun-

gen fallen, haben -also ebenso die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt
.wie Personen, die im übrigen Sudeteii &apos; biet vor jenem Zeitpunkt geborenge
wurden, wenn sie am Stichtag ihren Wohnsitz im Sudetengebiet oder

im, Hulüchiner Gebietl besessen haben.

-

-, 3- Einen abgeleiteten, automatischen Erwerb der deutschen Staats-

angehörigkeit, durch die- Kinder und Enkelkinder kennt der Vertrag
nicbt;.au.ch, der Staatsangehorigkeitserwerb minderjähriger Kinder ist

selbständig auf -das Vorliegen - der geforderten Voraussetzungen zu

prüf 7 Der Vertrag nimmt auf die Abstammung nur insofern Rück-

sicht, als er- zur bodenständigen Bevölkerung, des SudetengebiAtes
a chsolchelschechoslowakische Staatsbürger mit. Wohnsitz in diesem
Gebiete ad Stichtage zählt, deren Vorfahren (ein. Eltern- oder

-
Groß-

etteinteil) hiervor -igiio geboren sind oder als Bewohner des Hultschiner

Gpbiets -die,deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Weltkriegsende
verlören haben.

.- Deutscher Staatsangehöriger wurde darnach jeder tschechoslo-

wakische Staatsbürger ohne Rücksicht, auf sein Alter, -der, am Ok-

t.ober 1938 auf dem mit dem- Deutschen Reich verein* ten, Gebiete19,
wohnte, auch dann,wenn er selbst überhaupt nicht oder erst nach dem

i. Januar igio auf diesem Gebiete geboren wurde, vorausgesetzt,-daß:

71) Ebenso der Durchführungs des tschecho-,slöwakischen Innenministeriums

vom.:i2. Dezember -1938, Verordnungsblatt, des InneDministeriums 1938, Nr. -T2, abge
druckt im Prager Archiv. 1939, S. iff., siehe auch Vale a. a, 0. S. 25; a. M. (nur für

Staatsangehörigkeitswechsel volljähriger Personen auf Grund dieser Vorschrift) Schwelb,
Prager Archiv 1938, S. 1450, vgl. auch.derselbe Prager Archiv 1.939, S. ii. Schwelb

(ebenso Verner, Prävni praksp Jg- 3, S. 16) Zieht eine einschränkende Auslegung dieser

Vertragsbestimmung unter Berufung auf allgemeine Rechtsgrupdsät.ze, in Erwägung;
es kann,aber nicht übersehen werden,daß eine solche Einschränkung, wonach unter

Kindern und Enkelkindern nur Personen unter &apos;21 oder 18 Jahren zu verstehen seie,n,
dem klaren Wortlaut des Vertrages widerspricht. Das Amt des.Reichsprotektors in Böhmen

und Mähren hat die eine solche Einschränkung des VertragswOrtlautes des öfteren ver-

tretende Praxis der Protektoratsbehörden, zum Anlaß genommen, das Innenministerium

des Protektorates auf die Unzulässigkeit dieser Auslegung hinzuweisen; unter Kindern

und Enkelkindern seien dem Vertrage entsprechend alle diese Personen ohne Altersgrenze
zu verstehen. Siehe den Runderlaß des Ministeriums des Innern vom 24 April 1940

(abgedruckt im Prager Archiv 1940, S
- 579)
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sein Vater oder seine Mutter, einer seiner Großväter oder eine.seiner
Großmutter auf diesefti Gebiete-vordem i. Januar igio geboren, wurde
oder als Bewohner des Gebietes mit dein i0. -Januar 1920

I I

die deutsche- Staatsan ehörigkeit verloren hatte (§ i -Abs. i lit.
I

- Es ge4ügt- also, daß eine der beiden Voraussetzungen (Gebürt im Su-

detengebiet vor dein i. Januar igTo,oder Verlust der deutschen- Staats-
I&apos;

angehörigkeit als Hultschiner) in der Person eines Eltern- oder&apos; Groß-

eliernt&apos;eiles vorliegt. Ob die Eltern oder Großeltern, die den &quot;Staat&apos;s- &apos;

angehörigkeitserwerb auf diese. Weise vermitteln, selbst &apos;die deutsche I

Staatsangehörigkeit erwerben, ist unmaßgeblich; der Staatsangehörig-
keitserwerb des. Kindes, ödeiz En&apos;kelkindes&apos; tritt in, diesem Falle auch

tsaüge-dann ein, wenn die Eltern,eder Großeltern die deutsche Sfaa&apos;,

hörigkeitSelbst ni t erlangen, sei es wei in ihrer Person, die übrigenich

Voraussetzungen nicht vorliegen oder weil sie bereits gestorben, sind -73). 1

Weitere Vorfahren außer den Eltern und Großeltern kommen nicht in

Betracht. Adoptiv- und Pflegekinder gehören jedoch nichf hierher,
sondern nur blufsverwandte Kinder und&apos;Enkelkinder 74).

4- Auch für Ehefrauen kennt der, Vertrag keinen abgeleiteten
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. Nur in negativer Hinsicht

ist die Staatsangehörigkeit des Ehemannes, ur sie von Bedeutung&quot;&quot;
eine Ehefrau erwirbt die deutsche Staatsangehörigkeit nicht, wenn ihr
Ehemann sie nicht erwirbt (§ i Abs. 3) 75). Allerdings trägt der Vertrag
auch- bei den Ehefrauen ähnlich wie *bei den Kindern -in gewisser Weise

den Familienbeziehungen Rechnung und begnugt sich mit dem Vorliegen
einzelner Voraussetzungen beim Ehemann der Frau. Die deutsche Stäats.-

angehörigkeit er-langten nämlich, Mit, Wirkung vom., io. Oktober 1938
a) die Ehefrauen von Personen, die vor dem i. Januar Igio im

Sudete4gebiet geboren sind,

7z) Es sind also Grenzfälle möglich, in denenBewohner des Sudetengebietes, die I III

selbst hier nicht geboren wurden, die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen, weil ein

Großelternteil vor über ioo Jahren hier geboren wurde, während anderseits die, Nach-

kommen dieser Person selbst, die entweder nach ioio, oder. überhaupt&apos;nicht im Sudeten-

gebiet &apos;geboren wurden, die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erlangten.

73) Andernfalls, d. h. wenn der Staatsangehörigkeitswechsel der Kinder und Enkel-

kinder -den Erwerb der deutschen StaatSangehötigkeit-auf Seiten der die Staatsange-

hörigkeit vermittelnden Aszendenten &apos;voraussetzte, würden z. B. alle jene Personen, deren

Eltern und Großeltern in diesen 28 Jahren bereits gestorben sind, tschechoslowaldsche

Staatsbürger geblieben sein, was offenbar weder dem Sinne noch dem Wortlaut, des Ver-

trages entspricht.
74) Ebenso der tschecho-slowakische Durchführungserlaß zum Vertrage vom I-. De7,

zember 1938 (siehe S. i8o Anm. 71),
75) Abzulehnen ist es, aus dieser Bestimmung a contrario abzuleiten, daß eine Ehe-

frau die deutsche Staatsangehörigkeit in jedem Falle mit ihrem Ehemanne erwirbt, wenn

II die gefOrderten Voraussetzungen nur -in seiner Person, Aiclit auch bei ihr vorliegen (siehe
tschecho-slowakischer Durchführungserlaß vom 12. Dezember 1938, Ziff. 7 Abs. 2 zu § i

I

des Vertrages).
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.- die Ehefrauen von Personen, die als Hultschiner die deutsche
Staatsangehörigkeit -mit dem io. Januar :t verloren haben und -

c) dW Ehefrauen, deren Ehemänner ,Kinder oder Enkelkinder von

Personen sind, aufwelche eine der beiden eben genannten Voraussetzun-,

gen zutrifft.

&apos;1938)
-

Die.Ehefrauen selbst müssen, aber am Stichtag (To. Oktober
die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft besessen und ihren Wohnsitz

im Sudetengebiet gehabt haben; ihr Geburtsort. und, die frühere Staats-

angehörigkeit sind- unmaßgeblich.
Während es nach dem Vertrage. also Wohl möglich ist

&apos; daß, der
Ehema,n,n&quot; seine Ehefrau.pLbe.,r.
tschechoslowakische Stäatsbürgerin blieb, ist der umgekehrte Fali

&apos;

ausgeschlossen. Die Vorschrift, daß die Ehefrau. trotz Vorliegens- aller

gkeit. erwirbt, wennVoraussetzungen nur, die deutsche Staatsangehöri
auch ihr Mann deutscher Staatsangehöriger wird, ist also keineswegs
mit Rücksicht auf die Wahrung der aufgenommen
worden, vie1.Mehr. sollte ..damit erreicht Werden, daß alle Frauen, die

entweder,auf Grund ihrer Abstammung oder der übrigen. persönlichen
Umstände nicht,&apos;selbst zur bodenständigen Bevölkerung zu, rechnen
sind, oder aberderen Ehemänner nicht da-zu gehören, vom Erwerb der

deutschen,- Staatsangehörigkeit ausgeschlossen bleiben.

Als
-

Vorausse,tzu-ng,-fur- den Staat der Ehe-.

frau auf Grund dieser Bestimmung muß eine -

e rliegen, diegültige Eh vo

weder gerichtlich geschieden noch getrennt sein darf 76).
können. wohl Witwen nicht als Ehefratieh im Sinne dieser Vors ange.-

.&apos; 76) Die Ausschaltung Jener *Frauen, deren Ehe von Tisch, und Bett getrennt ist,

läßt sich zwar der einschlägigen Bestimmung,des Vertrages unmittelbar nicht entnehmen,

an anderer Stelle jedoch, nämlich-bei der Optionsregelung, ist dieser Grundsatz ausdrück-,

lich ausgesprochen (§ 9 Abs. 2, 2) Im übrigen spricht für die hier vertretene Auffassung
auch der, Umstand&quot;,daß in den anderen vertraglichen und gesetzlichen Vorschriften, die

im Zusammenhang mit der Neuordnung der Staätsangehörigkeif in den an das Deutsche

Reich angeschlossenen, Gebieten getroffen wurden, der: gleiche Grundsatz,ausdrücklich
festgelegt - so in Art. 6 Abs. i des deutsch-slowakischen Staatsangellörigkeits-
veitrages vqm 27- Dezember 1939 (siehe unten S. 187,221) und im Runderlaß des Reichs-

innen-ministersvom 2,5. November 1939 über den Erwerb der* deutschen Staatsaiggehörig-
keitind in das Deutsche Reich eingegliederfen Ostgebieten (Abs- 3, siehe unten S. 2 13).
Der Runderlaß, den der tsehecho-slowal-,ische, Innenminister am

*

12. Dezember 193 8 zur

Erläuterung des deutsch-tschechoslowakischen Staatsangehöriglceitsvertrages erlassen

hat, stellt sich übrigens. (Ziff. 7 zu § i) ebenfalls auf den Standpunkt, daß es sich um

Ehefrauen handeln muß, deren eheliche Gemeinschaft nicht gerichtlich aufgehoben
.wurde,..das &apos;heißt, um eine nicht geschiedene, getrennte oder als ungültig erklärte Ehe.

Schließlich darf auch nicht übersehen werden, daß die Frage&quot; ob die von Tisch und Bett,

geschiedene Ehefrau ihrem Manne in der Staatsangehörigkeit folgt, in dem für die ehe-

maligen Länder Böhmen und Mähreii-Schlesien maßgebenden tschechoslowakischen

(österreichischen) Staatsangehörigkeitsreclit gesetzlich in der hier vertretenen Weise

geregelt war (siehe unten S- 204).
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sehen werden, wie das merkwürdigerweise der tschecho-slowakische
Durchführungserlaß tut, denn eine solche.,..Auslegung &apos;würde 7,ü- dem
Ergebnis führen, &quot;daß sie die deutsche &apos;Staatsangehörigkeit überhaupt
nichtäufGrundd I

Eliegatten keinem Falle deutsche Staatsangehörige lwerden76 a).. Für
Frauen, deren Mann gestorben ist oder deren Ehe ge.ric1. geschieden.
oder getrennt wurde, sind demnach die Vorauss,etz#ngen ähne Rüc m- -

sieht auf ihre Verheiratung für sie- gelb sie erlangen,Aie,
deutsche Staatsangehörigkeit also nur - wenn sie zu einer der unter, i) I

I

bis 3) angeführten, Personengruppen gehören...
Der Erwerb der deutschen StaatSangehörigkeit trat in allen bisher

angeführten, die Wohnsitzbevolkerung betreffenden Fällen- o ne Rück-

sieht auf&apos;Volks- ooder Rasse e
5. Tschechoslowakische Staatsbürger, die am .;io. Oktober 1938&quot;

ihrenWohnsitz außerhalb der Tschechoslowakischen Republik hatten 77),
haben die deutsche Staatsangehörigkeit auf Grund des Vertrages nur

dann, erworben deutscher Volkszugehöiigkeit sind und an
&quot;
wenn sie

diesem Tage das Heimatrecht 7 8) in einer. mit&apos; dem Deutschen, Reich

vereinigten Gemeinde besessen haben. Der &apos;$taatsangehörigkeits-
wechsel.dieser Auslandssudetendeutschen&apos;, wie man sie nennen kann&quot;
.ist also ebenfalls für jede einzelne Person ohne Rücksicht ,auf Alter und&apos;

Familienverhältnis auf das Vorliegen dieser Voraussetzungen zu prufen;
auch hier konnten Ehefrauenauf Grund der, allgemeinenpestimmung I

I

I

des §&apos;li Abs. 3 trotz Vorliegens aller Voraussetzungen in ihrer Pers&apos;On,die
deutsche Staatsangehörigkeit nicht&apos; &apos;ohne ihren- Ehemann erlangen.
Die Familieneinheit wird auch ii Fällen - obwohl,edie Ehefrau

Ünd die minderjährigen Kinder nach, den Vorschriften, des österTeichi-
.sehen Heimatrechtsgesetzes von --1863 in ihrer Heimatzuständigkeit&gt;
ihrem Ehemanne bzw. Vater&apos; folge,n&apos;-&apos;gelegenflich nicht gewahrt sein,
da jede einzelne.Person auch ihren Wohnsitz außerhalb der-Tschecho-

.76a) Man müßte denn, davon&apos;ausgehen, daß in solchem Falle entweder nur die-&apos;

positiven Voraussetzungen des Vertrages für den. Staatsangehörigkeitswechsel, soweit

sie den verstorbenen Ehemann betreffen&apos;,bi werden&quot;lnicht aber die-negative
Bestimmung des- Vertrages&quot; daß&apos; die Ehefrau nur dann deutsche - Staätsangehörige: wird,

I

I

wenn es auch der Mann. Wird; oder aber&apos;man müßte eine Fiktion zu, Hilfe nehmen und

prüfen, ob der Ehemann die. deutsche - Staät§apgeliörigkeit. erlangt hätte, wenn er noch,

am Leben wäre.

77) D. h. außerhalb der Grenzen der Tschechoslowakischen Republik, vor der -Ab-

tretung des Südetenlandes und der übrigen &quot;G( Der Wohnsitz durfte also weder in

dem an das Deutsche Reich noch: in demian Polen oder Ungarn gelangten Gebiet gelegen
sein.

8) Siehe - oben S 117 f
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slowakei haben mußte Um überhaupt unter diese Bestimmung zu

fallen8o
Bei der Prüfung der deutschen Volkszugehörigkeit sind die. Fami-

lienbeziebungen..gleichfalls ohne Einflüß,&apos;die Volkszugehörigkeitist für&apos;

jede Person, ohne Rücksicht auf Alter-, Geschlecht oder ramilienstellung
gesondert zu-prüfen-. Bei national gemischten Ehen führt diese Prüfung,
soweit. die Ehefrau nicht deutsche Volkszugehörige ist, zu verschiedener

Siaatsang örigkeit&apos;Aer -hAgatten sowie gegebe falls eines Eltern-el F, nen

teils und der Kinder-

Über, die- Frage &apos;
wer die deutsche Yolkszugehörigkeit im Sinne

dieset,Vertragsbestimmtiiig, besitzt, enthält das selbst

gri e szu- gercund-k.einü.&apos;Vorsc,hrift. Die Be ff &apos;

Deutscher, Volk &apos;

ge, 1 Volks-
deutscher wurden&apos;vielmehr erst im Zusammenhang mit der Protek

torätserrichtung.und unter, Hinweis auf ihren Gebrauch im deutsch-

tschechoslowakischen Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrag und

im Erlaß des Führers und Reichskanzlers überdas Protektorat Böhmen

und Mähren - 81), in einem. Erlaß Aes Reichsinnenministers in, folgender
Weise, er-läutert 82,):

Beide Ausdrücke bezeichnen gleichmäßig die Zugehörigkeit zum,

deutschen. Volke. Sie unterscheiden sich dadurch&quot;, daß, der Ausdruck.

deutscher - Volkszugehörizer# sowohl, deutsche wie fremde Staatsange-
hörige, umfaßt, während unter nur deutsche Volks-

zugehörige fremder Staatsangehörigkeit verstanden werden. Deutscher

hger ist, wer&apos;sich selbst. als Angehöriger des deutschenVolkszugehör
Volkes, bekennt, sofern

-
dieses Bekenntnis durch bestimmte Tatsachen,

wie - Sprache, Erziehung, usw. bestätigt wird. Personen art-

fremden Blutes, insbesondere Juden&apos;-sind niemals deutsche Volks-

zUgehöri e, auch wenn sie sich bisher als solche bezeichnet habem( 83).9;
Abschließend-sei hervorgehoben, daß alle Personen, die nicht auf

Grund des Vertrages die deutsche Staatsängehörigkeit erlangten, die-

79) In den meisten Fällen wird freilich der gemeinsame Wohnsitz der Familien

mitglieder als (siehe obe.ii&quot;S. 176) vorliegen.
8o), Da durch die Erlrichtung des Protektorates Böhmen und Mähren alle tschecho-

slowakischen -.Staatsbürger deutscher Volkszugehörigkeit.-.die das, Heimatrecht in den

ehemali en*. Ländern Böhmen und&apos;Mähren-Schlesien besaßen&quot; deutsche Staatsangühörige9

geworden sind (siehe unten), ist dieser Erwerbsgrund der deutschen Staatsangehörigkeit
nur für die Zeit, vorn i o. Oktober 193 bis zum 16. März 1939 von Bedeutung.,

8-) Siehe auch den deutsch-slowakischen Staatsangehörigkeitsver#ag vom De-

zember 1939-,
Erlaß des. Reichsinnenministers vom 29. März., 1939 (gMBliV., S

- 783)-

83) Zur Feststellung der deutschen Volig;szugehörigkeit sind im Reichsgebiet außer-

gehörigkeitshalb des Protektorats Böhmen und Mähren die zur Erteilung von, Staatsang
-

-

ausweisen und Heimatscheinen berufenen Behörden zuständig (Runderlaß des Reichs-

-

innenministers vom. 22.-Juni 1931),- RMBliV., S.&apos;1337); für das Protektorai siehe unten

S. ig-- Anm. 132.
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tschecho--slöwakische Staatsbürgerschaffbehalten haben, vorausgesetzt,
daß sie nicht von ihtetti Optionsrecht Gebrauch machten oder durch die

Gebietsabtretungen an Ungarn und Polen ungarische oder polnische
Staatsangehörige wurden.

6. Der Vertrag räumte das Recht, für die deutsche Staatsangehörig-
keit--zu opfieren,&apos; deutschen&apos;Völkszugehörigen 84) ein, die tsche-
cho-slowaki.sche Staatsbürger blieben,85)l- umgekehrt: für die
Tschecho-Slowakei nichtdeutscher Volksixigehörigkeit 86),
die auf Grund des Vertrages die deutsche Staatsangehörigkeit, erlangt
hatten, optieren konnten (§§ d 4)- Infolge der Errichtung des Pro-3 un

tektOrates Böhmen und Mähren haben - ungeachtet des Umstandes,
daß&apos; *die Optionsfrist &apos;e-tsr&apos;am 2 März 1939 endigte86a) -&quot;nur- jene-,
Optionserklärungen, die bis zum. 15.. März 1939 abgegeben wurden, Gül-,

tig.keit erlangt. Qptionsberechtigt waren grundsätzli nur Personen,
über 18&apos;Jajiren; für, Minderjährige von mehr tals 18 Jahren&quot; bei denen
die Voraussetzu,ngen für ihre Entmündigung vorlagen, sowie für-,SOlclie-
Personen, die entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft ge-.
stellt waren, wurde* die Option durch ihren gesetzlichen Vertreter, aus-

geübt87). Die Ehefrau konnte &apos;nicht optieren;. Option,&apos;
des Manne erstreckte&apos;sich auf sie, falls die eheliche Gemeinschäft nicht-`
geritlitlich aufgehoben war.

Die Option konnte grundsätzlich nicht widerrufen werden 88).,
Der Vertrag setzt zwar keine ausdrückliche Verpflichtung der Optanten
fest, binnen einer bestimmten Frist auszuwandern; mittelbar aber ergab
sich dieser Zwang daraus, daß nach § 12 des Vert,rages nur solche Op-
tanten, die bis zum 31- März 1940 ihren Wohnsitz in den Staat ver-

84) Da eine Begriffsbestimmung im Vertrage selbst fehlt und die oben angeführte
amtliche Begriffsbestimmung erst, im April 1939 erfolgte, di)rften neben dein Bekenntnis

(für das. wohl auch die Angabe der Nationalität bei der letzten tschechoslowakischen

Volkszählung von. Bedeutung war) &apos;auch gewisse objektive Merkmale (Abstammung,
Schulbildt;ng, kultureffle Betätigung u. a.) heran -ordpn sein. Juden im Sinnegezogen w

--der deutschen Gesetzgebung7 jedoch konntenk die deutsche Volkszugehörigkeit
besitzen.

85) Personen, die die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit erst nach dem 30. ja-
nuar 1933 erworben hatten und bis zu diesem Zeitpunkt deutsche, oder österpeichische i

Staatsangehörige gewesen sind, stand das Optionsrecht nicht zu (§ 4 S-

86) Auch hier wird, neben objektiven Merkmalen das Bekenntnis insbes. bei -der

letzten. Volkszählung von Bedeutung gewesen sein, die Rassenzugehörigkeit *war hier

jedoch unerheblich.

86e) Die in einer Zusatzvereinbarung vom 4. März 1939 vorgenommene Verlängerung &apos;

der OpfiOnsfreiheit bis zum 30. Juni 1939 hatte demgemäß keine praktische Bedeutung.
87) Auch wenn dieser selbst nicht&apos;optionsberechtigt war.

88) Lediglich Personen, für&apos;die der gesetzliche Vertreter das Optionsrecht ausgeübt
hatte, konnten innerhalb der Optionsfrist die Option zurücknehmen, wenn sie vor Ablauf

dieser Frist das is. Lebensjahr vollendet hatten oder wenn der Grund ihrer gesetzlichen
Vertretung vorher weggefallen war (§ io Abs. 2).
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le iche Vermögen 89),gten, für den. sie optiert hatten, das gesamte bewegli
das. sie am Tage der Unterzeichnung des Vertrages besessen1 haben,
abgabenfrei mitnehmen konnten., Es. sei schließlich - noch darauf J

hingewiesen, daß die Option zug-ujisten des Deutschen Reiches kaum

praktisch, geworden- ist und im übrigen durch die Protektoratserrichtung
ihre Bedeutung&quot;&quot;&quot;v2er-I hat,. Anders die Option. für die Tschecho-

Slowakei;, die zahlenmäßig recht.,- beträchtlichen Optionserklärungen
haben-auciidurch
eingebüßt, die Option gilt, nunmehr- für die Protektoratsangehörigkeit 9o) -.

Das Ausweisungsrecht, das.der Vertrag beiden Staaten&apos;einräumte

(§ 2)&quot; war s9wohl zeitlich als auch persönell beschränkt. Die deuische

Regierung,konnte nur PersonennichtdeutSCher Volkszugehörigkeit 9,)
ausweisen, die nach dem Vertrag die- tschechoslowakische Staatsange-
hörigkeit behielten 9&apos;) upd erst nach dem i. Januar igi:o in das Sudeten-

gebiet zugezogen waren 93), während umgekehrt die tschecho-slowakische

Regierung, nur Personen, deutscher - Volkszugehöri u 94) ausweisen9
:

bei Inkrafttreten, des Vertrages -95) tschecho-slowakischekonnte, die

Staatsaiigehörige waren- 96), und seit dem i. Januar igio in das nach

den - Oktoberereignissen von 1938 -der Tschecho-Slowakei verbliebene

Gebiet zugezogenwaren 97). Die Ausweisung mußte- bis; zum io.&apos;Juli 1939, -

-

ausgesprochen sein, und innerhalb einer Frist von:drei Monaten durch-

geführt Die -beiden-Regierungen ver-pflich-teten--sich&quot; die- a-us-,dem,

anderen &gt; Staat,- Ausgewiesenen in, ihrem - Gebiet aufzunehmen,.
B. - Für- eine - zahlenmäßig - allerdings nicht sehr große Per-

sonengruppe hat der deutsch-slowakische Staatsangehörigkeitsvertrag
vorn 27. Dezember 1939 98), den Erwerb der deut5chen Staatsanzehörig-
keit geklärt, demzufolge alle jene slowakischen Volkszugehörigen, die

bis zum 14, März. 1939 die tschecho-slowakische Staatsangehörigkeit
besessen-haben oder staatenlos wäre.n und bis zum Inkrafttreten- des

89) AusgenomMen Bargeld, Wertpapiere und Sammlungen-; für die eine Sonder-

regelung vorgesehen war,(§ 12).
go) Siehe unten S- 197.

gi Siehe; oben S. 185 Anm. 86; dazu gehörten&quot; also auch nichtarische Personen im

Sinne der deutschen Gesetzgebung. 1&apos;

9z) Hierdurch war somit auch eine Möglichkeit geboten, Optanten zur Auswan-

derung zu zwingen.
93). Sowie ihre dieischechoslowal Staatsangehörigkeit besitzenden Abkömmlinge
94) Siehe oben S. 184 und S. 185 Anm. 84.
9 -26. November&quot;1938 (§ 14).5)
96) Samt ihren AbköMmlingen.
97) Ausgenommen waren Personen, die erst nach dem 30. Januar 1933 die tscb echo-

slowakische Staatsangehörigkeit erworben hatten und vorher deutsche oder österreichische

Staatsangehörige waren.

99) RGBL 11 1940, S. 78; SlOv. 194o Nr. 71. Siehe, oben S. 171 Anm. 18 und

untein. S. 220ff.

http://www.zaoerv.de
© 1940, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Staatsangehörigkeit in den Gebieten, der früheren Tschechoslowakei 187

Vertrages (am 21. März 1940) nicht bereits auf andere Weise deutsche-
I

Staatsangehörige geworden sind, rückwirkend auf den, T4. März 1939
die; deutsche Staat&apos;sangehörigkeit99) erlangten, vorausgesetzt, daß sie
in den im Jahre 1938 mit dem Deutschen Reiclie,wiede-rvereinigten
oder ihm angeschlossenen Gebiete4,oo) entweder am io. Oktobere-1938
das Heimatrechtiol) besaßen oder am 14. März 1939--ihren Wohpsitz,02)
hatten - (Art. 2.). Die auf Grund dieser Vorschrift - erworbene deutsche
Staatsangehörigkeit mußte j edoch binnen 6 Monaten - a) - durch eine-

schriftliche Erklärung bei der örtlich zuständigen; zur Ausstellung von

Staatsangehörigkeit berechtigten. &apos;Behörde
-

des Deutschen
Reiches - geltend -gemacht werden, widrigenfalls der Betreffende sie

verlor, ohne die slowakische Staatsangehörigkeit zu erwerben (Art. 3
Abs. i); dabei entschieden Über&apos;den Besitz- slowakischen Volks-

zugehorigkeit ebenfalls die Behörden des Deutschen Reiches (Art
Abs. 2) Ehefrauen, die am 21. März- 1940 in ehelicher Gemeinschaft
mitihrem Manne gelebt liaben und die ehelichen Kinder üntgr 18 Jahren
eines slowakischen Volkszugehörigen, der auf Grund der Voraussetzungen
*des Vertrages die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt hat, folgen der

Staatsangehörigkeit ihres Ehemannes bzw. ihres - Vaters (Art. 6 Abs..i L,

und Abs. 2 S., i); uneheliche Kinder unter 1.,8 Jahren erwarben die deut- -

sche- Staatsangehörigkeit, wenn ihre uneheliche Mutter nach dem Ver- &apos;,&apos;

trage deutsche Staatsangehörige wurde (Art. 6 Abs. 2 S. 1)-103). Personen
die ihre deutsche Staatsangehörigkeit dem Vertrage entsprechend gel-
tend gemacht haben, sind bis Zur Feststellung ihrer Staatsangehörigkeit

deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt (Art. 4 Abs. 3) Obwohl

99) Der Erwerb einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit wird im Vertrag
nicht beachtet

-) h. also im sudetendeutschen Gebiet einschließlIch des kleinen frühe zur II
I SlowakeIi .gehörenden Gebietsteiles von Engerau; gerade f.ür dieses kleine Gebiet von

Engerau dürften die Vertragsbestimmungen von verhältnismäßig größerer Bedeutung
sein für das übrige sudetendeutsche Gebiet.

-) -,Für das--Sudetengebiet im eigentlichen Sinne sind Iiierfür die alt-österreichischen

Vgrschriften maßgebend; für das Gebiet von Engerau die alt-ungarischen., Siehe oben

S. 177f.

1101,)DerWohnsitzbegriff,istinArt.5desVertragesfestgelegt;siehehierzu
-102a) D. h. bis zum 21. September 1940.

iozb) Für die Feststellung der slowakischen Volkszugehörigkeit finden die für die

Feststellung der -deutschen Volkszugehörig4cit, maßgebenden Gesichtspunkte entspre-
chende Anwen4ung (Runderlaß des Reichsinnenministers vom 8. Juli 1940, RMBliV.,
S. 1479). Personen artfremden Blutes können somit die slowakische Volkszugehörigkgit
nicht besitzen.

- 103) Über die Sonderregelung, die der Vertrag für den Staatsangehörigkeitserwerb
von Kindern unter 18 Jahren getroffen hat, deren maßgebender Elternteil das Inkraft-

,treten des Vertrages nicht mehr erlebte, siehe unten S, 222. Die dort für den, Erwerb
der zslowalkischen Staatsangehörigkeit dargelegten- Grundsätze gelten in entsprechender
Anwendu-ng auch für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit.
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der Vertrag an keiner Stelle eine entsprechende ausdrückliche Bestim-

mung enthält, ergibt sich aus diesen, Vorschriften, daß derauf Grund

dieses.Vertrages eingetretene Erwerb der deutsche.nStaatsangehörigkeit
erst durch die Feststellung von seiten der zuständigen-Behärde Wirk-
samkeit erlangt.

I C. D&apos;urch,die. über die deutsche Staatsangehörigkeit in

den südetendeutsthen&apos;Gebieten vom 12. Februar 1939.104). wurde mit

Wirkung vom io. Oktober 1938 das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht
auch auf die an das Deutsche Reich abgetretenen Sudetengebiete aus-

gedehnt 105).

IM

Die Regierung des tschecho-slowakischen Reststaates sah sich

-veranlaßt, die tschecho-slowakische Staatsbüräerschgff einzelner Per-9
sonen einer neuerlichen Überprüfung zu unterziehen io6). Dieser Über

prülung der Staatsbürgerschaft wurden grundsätzlich alle jene Personen

unterworfen, die im Jahre 1938 in den abgetretenen Gebieten gewohnt
hatten, aber tschecho-slowakische Stäatsbürger geblieben &apos;, waren;
außerdem wurde insbesondere auch eine Nac der seit Bestehen
der tschechoslowakischen Republik erfolgten Einbürgerungen für _er-
forderlich gehalten. Diese Vofkehrung steht in engem ZUSammenhange
mit der durch die geänderten politischen&apos;Verhältnisse, notwendig, ge-
wordenen

1

Neuregelung der Einigrantenfrage, die. hinsichtlich der Emi-

granten ausländischer Staatsangehorigkeit durch eine Verschärfung der

fremdenrechtlichen Bestimmungen erfolgte io7.),.

104) RGBI. I, S. ?05; Verordnungsblatt für die sudetendeutschen Gebiete 1939, S- 3o8-
105) In Kraft getreten sind (§ i der VO)
a) das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913 (RGBI. S. 583),.
b) § 3, § f Abs. i:, Abs. 2, Nr. 2 und 4, Abs. 3 der Verordnung über die deutsche

Staatsangehörigkeit vom 5. Februar 1934 (RGBI. 1, S. 85), -

c) das Gesetz zur Änderung Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom

15. Mai 1935,(R9B1. 1, S. 593),
-Abs. i, Abs - 3 bis 5 und § 3 des Gesetzes über den Widerruf, von Einbürgerungend) 2,

und die Aberkennung der, deutschen Staatsangehörigkeit vom 14- Juli - 1933

(RGBI. 1, S- 48o),
e) d4e.Bestimmungen unter Nr. Lund 11 zu § 2 der Durchführungsverordnung zu

diesem Gesetz vom . Juli 1933 (RGBI. 1&quot;S. 538).
..6) Regierungsverordnung vorn 2 7. Januar 1939 (SIg. d. Ges. u.

1

VO 1 Nr. i be-

treffend die -Überprüfung der tschecho-sl,öwaJkiselien Staatsbürgerschaft einzelner Perr

sonen (deutsch- Prager Archiv 1939, S. 85) und Regierungsverordnung vom io. Februa-

I, J939 (SIg. d. Ges. u. VO 1 Nr. 34) durch welche Einzelheiten zu dieser Regierungsverord-
I

nung festgesetzt werden (cteütsch- Präger Archiv 1939, S. lo5). Siehe hierzu die Erläute-

rungen von Verner, Prager Archiv 1939, S. 107.

107) Regierungsverordnung &apos;vom 27. Januar 1939 (SIg. d. Ges. u. VO 1 Nr. 114) be-

treffend die Ergänzung der Vorschriften über den Aufenthalt von Ausländern, sofern sie

Emigranten sind (deutsch: Prager Archiv 1939, S. 83). Die Verordnung räumte der Lande s
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Von einer Nachprüfung - ihrer,- tschecho-Slowakischen Staatsbürger-
schäft waren ganz allgemein ausgenommen Tschechen, Slowaken, und

Karpath.orüssen, deren Volkszugehörigkeit nach überprüfbaren Merk-
I

malen .-wozu neben verschiedenen objektiven Merkmalen (Schpl-
bildung, Beteiligung an kulturellen und anderen Institutionen) insbe-

sondere die bei der letzten tschechoslowakischen Volkszählung im Jahre
1930 festgestellte Nationalität gehört io8) - keinem Zweifel unterliegt;
ausgenommen. von der, Überprüfung waren weiterhin auch alle&apos;-jene
Personen, denen die tschechoslowakische Staatsburgerschaft auf Grund

der sogenannten Lex Derer 109) zuerkannt worden war ilo)., Mit dieser

Einschränkung unterlag die Staatsbürgerschaft folgender Personen der

Überprüfung:,
a) Alle jene Personen., die nach dem 1.. November T918:-und vor

dem 2. Februar Ig39.die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft durch

Einbürgerung (Verleihung, Naturalisierung) erworben hatten, sowie
alle jene, die ihre Staatsbürgerschaft von einer solchen Person ableiten111).
Voraussetzung war, daß es sich um eine wirkliche Verleihung der Staats-

bürgerschaft handelte- iiiz), die in, Böhmen und in Mähre,n-Schlesien
I

I

- durch, Zustellung: des Naturalisierungsdekre.ts und in den Ländern.
Slowakei lund, Karpathenrußlan durch Leistung desS
schaftseides- rechtswirksam wurde 113).

b) Ausländerinnen, die nach dem --i. November igi8. durch Ver-

heiratung mit einem tschechoslowakischen Staatsbürger die tschecho-

slowakische Staatsbürgerschaft.&apos;erworben haben, mußten sich der

Überprüfung.ihrer Staatsbürgerschaft unterziehen, wenn ihre Ehe dem

Bande nach gescbieden:[14) wariu). Der Gesetzgeber hat diese Nach-

prüfl-ing von Ehen, bei denen der Verdacht besteht, daß sie nur zu dem,&apos;
Zweck eingegangen wurden, um einer Ausländerin die tschechoslowa-

behörde das Recht ein, ]Emigranten aus dem tscÜecho-slo&apos;wakischen $taatsgebiet auszu-&apos;.
weisen uni ihnen bi zum Zeitpunkt ihrer&apos; Ausreise Beschränkungen hinsichtlich der

poliz Meldung und des Aufentlialtsortes aufzuerlegen.&apos;
io8) § i Abs. 2 RegVO SIg. I Nr. 15/11939 in Verbindung mit i Abs. 2 RegVO Sig. I

Nr. YL4/ig,39 und Art. I Abs. 2 lit. a,RegVO SIg. 1 Nr- 3471939.
109)Veria.ssungsgesetzvomi.Julii926(.Slg.d.Ges.u.VONr.I5?-)übe

I

-

der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft an gewisse Personen, vgl. Si 218 Anm. 249.

11-) § i Abs. 2 RegVO SIg. I Nr. 15/1939; Art. I Abs. 2 lit. b RegVO SIg-..1 Nr. 3.4/1939-
§ i Abs. i lit. a und d RegVO SIg. I Nr.. 15/1939; Art. 1 Abs. i lit. a und d

4e9V0 SIg. I Nr. 344939-
-2), Böhmen u.Mähren-Schlesien: § 3o ABGB und Hofkanzleidekretvom i. März 1833

(Pol. Ges. SIg. Nr. 2597); Slowakei und Karpathenrußland. § 6 und 39-41 des ung.

(Ges. Art. L/i879); siehe Verner, a. a. 0. S. io8.

113) Siehe Verner, a. a. 0. S. io8 sowie unten S. 204 Anni. .182 und S. 229.

114) Die Regierungsverordnung spricht nach der Terminologie des tsdhechoslowa-
kischen Ehegesetzes vom 22. Mai igig von Ehetrennung.

115) § i Abs. i lit. c RegVO SIg. I Nr. 15/1939; § i Abs. i lit. c RegVO SIg. I Nr. 34/1939.
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kische Staatsbürgerschaft zu verschaffen, auch auf solche Ehen. ausge-

d6hüt, die erst nach Inkrafttreten der Vorschrift zu dein gleichen Zweck
Maßgebend, tür die Überprüfung, der

-,

Staats-,geschlossen wurden 1.16).
bürgerschaft einer solchen früheren Auslän&apos;derin ist* der Aufgabe der

Vorschrift entsprechend nur die Scheidung der Ehe dem Bande nach,i
nicht ihre Augösu-ng, durch. den Tod des Ehemannes öder die Trennung &apos;

von Tisch und Bett.

Die Ausdehnung dieser Überprüfung -auf jene Personen, die ihre

tschechoslowakische Staatsbürgerschaft von einer Frau ableiten, deren

Stunterliegt,ist von geringfügiger
Bedeutung, da,sie nur die unehelichen Kinder solcher Frauen betrifft,.
die -nach der Eheschließung - sei es vor oder nach der Ehescheidung -

geboren wurden 11 17), denn: die Staatsangehörigkeit, der von dem in-&quot;

ländischen Ehemann der Frau stammenden ehelichen&apos; Kinder leitet

sich ja Vater und nicht Von der Mutter ab.

c) Schließlich war&apos;die tschecho-slowakische Staatsbürgerschaft
aller jener Personen, zu überljrüfen,&apos;die zwischen dem i.&apos; Janüar 1938
und dem 2.- Februar iq wenn -auch. .nur kürze.-Zeit, ihren-Wohüsitz,

dem, na e t sn ch dem 30. September 1938 ;an inen: Nachbar&gt; taaten,i

Ungarn, Polen) angeschlossenen Gebiet hatten und.(Deutsches Reich,
entweder, nicht die - Staatsangehörigkeit eines dieser&apos; Nachbarstaaten,

er-,langt oder aber. für- die tschecho-slowakische Staätsbürgerschaft
vor dem&quot;?,.,Februär 1939 optiert haben- Hier unterlag die Staats-

bürgerschaft jener Personen die ihre Staatsahgehörigkeit von, einer
solchen Person ableiten&apos;(Eliefrau, Kinder), ebenfalls der Überprüfung. 1.

Die Überprüfung erfolgte in allenfällen nur nach Anmeldung,2,0),
durch den Betroffenen selbst, nicht rechtzeitige Anmeldung bewirkte-

den Verlust der Staatsbür erschäft,21). Personen, denen überdie über,-g s

reichte Anmeldung die Staatsbürgerschaft bestätigt wurde&quot; sind samt

denj enigen Personen, die von ihnen ihre Staats&apos;bürgerschaft ableiten, mit

Wirkung von dem Tage an, an dem ihnen die Staatsbürgerschaft ver-

liehen wurde, als. tschecho-slowakische Staatsbürger anzusehen,--z).

116) Ebenso natürlich auf solche Eh-en, die zwar vorher geschlossen wurden1 aber erst

nach Inkrafttreten der Verordnung geschieden,:-werden.
117) Vgl. *Verner, a. a. 0&apos;. S.- iog.

118) Ohne Rücksicht auf den Erwerbsgrund.,
ng) § i Abs. i lit. b RegVO SIg. 1 Nr. 154939; § 1 Abs. i lit. b Rbgvö sig. 1 Nr.

34/1939.&apos;
112,11) Über den Inhalt dieser Anmeldung siehe Art. IT Abs. 2 der RegVO SIg. I Nr- -

34/1939.
Für die Person selbst 4nd-alle jene, die ihre Staatsbürgerschafi-von dieser

ableiteten (§ 3 Re9V0 SIg. I Nr. 15/1939)- In besonderen Fällen war eine Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand bei Versäumung der Anmeldung möglich (§ 3 Abs. 2).

Regvo SIg. 1 Nr.,
&gt;
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Anderersei&apos;ts trat bei Verweigerung der Bestätigung der- Verlust der

Staatsbürgerschaft, mit dem Tage der Zustellung- des Bescheides ein

(§ 5). Die - Verweigerung der Bestätigung brauchte nicht begründet
zu werden, da die Überprüfung der, Staatsbürgerschaft&apos; nach freiem,

Ermessen erfolgte 123).
Diese Vorschriften sind durch. die Ereignisse im März, (Unab-

hängigk tserklärung der Slowakei und Errichtung des&apos; Prötektöratesei&quot;

BöhriNn und Mähren) zunächst nicht Yenstandslos geworden. Vielmehrgeg
-

.hat das slowakische Staatsangehörigkeitsgesetz den äuf Grund dieser

Vors eingereichten Ansuchen.&apos;ausdrücklich die Geltung, als Ge-

such Üm Zuerkenhung der-slowakischen Staatsangehörigkeit im Sinne`

des § 2 Abs. 2 des slowakischen Staatsangehörigk einge-
räumt 11z4). Die übrigen Vorschriften haben erst durch die Einführung des

slowakischen Staatsangehörigkeitsgesetzes mit dem, 17. Oktober 1939
ihre Geltung verloren. Wenn es auch bei der Überprüfung der Staats

angehörigkeit in, der Slowakei bis, zum Inkrafttreten des Staatsangehörig-
keitsgesetzes in, vielen. Fällen. nicht mehr bis zur Entscheidung ge-
.kommen sein dürfte, so haben Joch,jedenfalls alle jene Personen, welche

die Anmeldung zur Überprüfung pflichtwidrig nicht fristgemaßbis zurn

30. April 1939 durchgeführt. &quot;haben,.,die Staatsangehörigkeit mit, d esern

Zeitpunkt verloren Bei Ehen, die der Überprüfung- unterlagen;
,aber erst nach diesem Zeitpunkt: geschieden wurden, war die Anmeldung -

binnen 15 Tagen nachR.echtskraft des Scheidungsurteils einzubringeni[z6).-
Im Protektorat Böhmen und Mähren sind-die Bestimmungen..über

die Überprüfung der Staatsangehörigkeit nachträglich rückwirkend

auf den 16. März T939 beseitigt worden 12 7). IM, Protektorat hat also

niemand, der die,fri.stgemäße Anmeldung versäumte, die $ta,atsang&quot;e-.
hörigkeit. automatisch verloren; vielmehr sind nur ..jene Entscheidungen
über die Beibehaltung oder den Verlust. der Staatsangehörigkeit rechts-

wirksam geworden,. die noch vor.-dem 16.,März 1939 ergangen sind -8).&apos;

Für, die Regelung der
*

Staatsangehörigkeit im Zusammenhang
mit- der, Errichtung des Prote-l-,t Böhmen und Mähren

123) V&apos;er n e r, a. a. 0., - S. i i 1. 124) Siehe unten S. 217.

`5) § 3 in Verb. mit § z RegVO S1g,;&apos;, 1 Nr.. 15/1939.
126) § 2 RegVO SIg. 1 Nr. 15/1939. Die Verpftichtung zur&apos;Anmeldung.erlosch also

erst mit dein 17., Oktober 1939; an die Stelle dieser Bestimmungen trat in der Slowakei

die noch weitergehende Vorschrift des § ii Abs. i lit. 1 des slowakischen Staatsangehörig-
keitsgesetzes (siehe unten, S. 233).

J,27) Allerdingserst durch die Regierungsverordnung vom i. Februar 1940 (Slg. d&apos;.

Ges.. u.,VQ Nr. 73)-
128) Angesichts der Zufälligkeit, .,die damit verbunden wäre, kann man wohl an-

nehmein, daß die Zahl der vor diesem Zeitpunkt erledi sehr geringist.
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ist-grundlegend,&gt;der Erlaß des Führers und: Reichskanzlers über das Pro-
-tektorat Böhmen und Mähren vom 16&apos;. März &apos;1939 &quot;9)&apos;, nach&quot;.de-SSen -

-

Art. II&apos;die volksdeutschen des Protektorates deutsche&quot; Stäats-,

angehörige und gemäß den Vorschriften des, Reichsbürgetgesetzes vom

15-September 1935 (RGBI. 1, S.1146) Reichsbirrger (Abs. i), die

übrigen Bewohner von Böhmen und Mähren hingegen- Staatsangehöri&apos;ge
des Protektorats Böhmen und Mähren werden - (Abs.- 2). Die, Frage,
welche Personen als Bewohner des Protektorats im $inne Vor-
schrift anzusehen sind, wurde zunächst&quot; soweit es sich um den Erwerb
der deutschen Staatsangehörigkeit ha4delt,.durcl Verordnung des

:

- Reichsmini des Inneren vom&apos;.2o. April ig 130) eingehend geregelt.39
Die Pro.tektoratsregierung, erließ die entsprechenden Vorschriften über

,den Erwerb &apos;derPerst&apos;iri der i

vero vom ii.- Januar 1940 131).
i. Die deutsche Staatsangehörigkeit haben auf Grund- der Verordnung

vom go. April 1939 mit Wirkung vom 16. März 1939 alle frith,
cho-slowakischen Staatsangehörigen deutscher Volkszugehörigke 13z)
erworben,die am io. Oktober 1938 das Heimatrecht in einer Gemeinde
der ehemaligen. &quot;tschechoslowakischen Länder und Mähren-

Schlesien besessen haben und nicht bereitS auf&apos;Grund des deutsch- -

tschechoslowakischen, Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrages vom

2o. November- 1938 deutsche Staatsangehörige geworden sind (§ i).
Maßgebend ist das Heimatrecht in einer Gemeinde #der &apos;ehemaligen
tschechoslowakischen Länder Böhmen und Nähren-Schlesien, also in

ihrem gesamten G:ebiet.vor den Abtretungen des Sudetengebiefs an das

Deutsche Reich und des sogenannten Olsa-Gebietes an Polen. Aus&apos;ge-
schlossen vom Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit sind die-

jenigen in Böhmen -und Mähren-Schlesien am Stichtag -Iheimatberech-
tigten Personen, die nach dem Verlust der tschechoslowakischen Staats-
angehörigkeit eine andere -Staatsangehörigkeit&quot; erworben, haben (§ 2

i VO). Von dieser Bestimmung,wurden betroffen die am Stichtag
im-,Olsa-Gebiet heimatberechtigten Volksdeutschen, die auf Grund der

129)&apos;Siehe&apos;oben S. 169 Anni. 3-,

130) Siehe -oben S., 168 Anm. 2.

131) Siehe oben, S. 169. Anm- 4-

l Die maßgebende Begriffsbestimmu.ng enthält der Erlaß des Reichsinnenmini-
sters, vom 29. März 1939 (siehe oben S, 184) Zur Fesistelllung der deutschenVolkszuge-
hörigkeit ist im Prot.ektorat,Böhmeh und Mähren der Oberlandmt zuständig, dem zugleich
die Staatsangehörigkeitsangelegenheiten der deutschen Volkszugehörigen im Prptek-
torat obliegen. Diese Zustän igkeit ist eine ausschließliche, die Protektoratsbehörden

sind zur Regelung von Fragen der deutschen Staatsangehörigkeit in keinem Falle berufen-

(siehe auch Verner in Pravni,Pral 1940, S..,116). Über die&apos;Züständigkeit zur Veststel-

lung der deutschen Volkszugehörigkeit im übrigen Reichsgebiet sieht7oben S&apos;.,I84 Anm. 83&quot;
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Staatsangehörigkeit in den Gebieten, der frühe Tschechoslowakei

polnischen Bestimmungen polnische Staatsangehörige, geworden
sind, ferner -jene, die auf Grund&apos;des ungarisch-tschecho-slowakischen
Staatsangehörigkeitsvertrages vom Februar 1,939

- die. ungarische
1

Staatsangehörigkeit erworben haben 134), sowie die Personen deutscher

Volkszugehörigkeit., die in den. Sudeteüländern heitnatberechtigt waren,

aber gerade in der Zeit vom io, Oktober 1938 bis zum 16. Marz 1939
auf 7 Grund der allgemeinen Staatsangehörigkeitsbestimmungen Aie

urch Naturalisieru g&quot; Ehetschecho-slowakische Sfaatsangehörizkeit d n

schließung u. dgl. zugunsten irgend :&apos;einer anderen, verloren haben,.,

DieVerordnung:(§2.Abs.,i).schließt,aberaucballejene,Volkgdeutsch,
vom Erwerb der deutschen Stäatsangehörigkeit:aus die am lo. Ok-

,tober 1938 zwar das Heimatrecht in den.-ehemaligen,Ländern. Böhmen
oder Mähren-Schlesien. besessen haben, am 16. März 1939 aber ihren&apos;

SlowakWohnsitz in den ehemaligentschechöslowakischen Ländern er

oder Karpatho-Ukraine 135) hatten. Für,einen, Teil.dieser Volksdeutschen,

ist die Frage der Staatsangehörigkeit durch, den deutsch-sI0Wakischen

Staatsangehörigkeitsvertrag vom 27. Dezember i. geregelt worden - 13 6

Der Wohnsitz außerhalb des Gebietes, der ehemaligen
Slowakei hindert den Erwerb derdeutschen&apos;Staatsangehörigkeit nicht,.

Die soeben angeführten Voraussetzungen für den Erwerb der.&apos;

deutschen Staatsangehörigkeit sind&apos;für jede Person ohne Rücksicht-,äüf&apos;,
&apos;ihr Alter oder Geschlecht gesondert zu&apos;prüfen;,&apos;ein&apos;eü Stga-tsaiigehö.1g-.&quot;
keitserwerb kraft.Familienbeziehungen, kennt, die Verordnung grund-
sätzlich nicht, nur für Ehefrauen gilt auch hier wieder insofern Beson-

deres, als sie die deutsche Staatsangehörigkeit, auch wenn in ihrer

Person alle Voraussetzungen zutreffen, dann nicht erwerben, wenn ihr

Ehemann. nicht deutscher, Staatsangehöriger wird (§ 2 Abs&gt;. 2,).,&apos; Umge
kehrt aber erwerben Ehefrauen,.&apos; deren Ehemanner auf - Grund dieser
Verordnung die deutsche Staatsangehörigkeit, erlangt haben, diese- nur,

wenn für sie selbst &apos;auch alle genan ten Vo ussetzungen zutreffennn rä

Damit: sind praktisch alle Ehefrauen1&apos; die, in- einer national gemischten.
&apos;-lEhe in einer Mischehe leben,,vom Erwerb -der deutschen Staats

angehöfigkeit ausgeschlossen: sowohl Frauen deutscherVölkszugehörig
keif,. die. mit einem Tschechen, Juden oder einem. anderen tschecho-,

slowakischen Staatsangehörigen nichtdeut$cher Volkszugehörigkeit ver-

heiratet sind, wie auch. Tschechinnen, Jüdinnen oder Frauen anderer als &apos;

deutscher Volkszugehörigkeit, die. mit einem früheren tschecho-slo-

wak.ischen Staats.angehörigen deutscher Volkszugehörigke&apos;it verheiratet

-133) Siehe unten. S. 2o9 ff.

134). Ihre Zahl dürfte jedoch nicht groß sein..
135) Auch hier ist&apos;wieder der Gebietsumfang dieser Ländervor den Abtretungen an

-

Ungarn. und&apos;Polen maßgebend.
136) Sielie&apos;unten S. 220 ff.

Z. ausl. öff.. Recht u. Völkerr.. Bd. X. 13
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1,94 Kor.kiscÜ

sirid. erwerben Ehefrauen deutscher. Vol,kszugehörigkeit, die

im früheren&gt;Böhmen oder Mähren-,Schlesien am,io. Oktober 193$
heimatberechtigt waren- die deutsche Staatsangehörigkeit nicht, wenn

ihre (volksdeutschen) Eliegatten am i6,März,ig,39&apos;in der.-früheren Slo-

wakei -oder Karpatlio-Ukraine ihren Wohnsitz hatten&quot; auch wenn,sie, I

I

die Ehefrauen, selbst zu diesem Zeitpunkt, nicht im Gebiete dieser beiden

ehemaligen tschechoslowakischen Länder Wohnten und der vOlksdeutsche

Eliegatte am Stichtag in den Su4etenländern, lielmatberechtigt war.

Ehefrauen, derenEhe gerichtlich geschieden oder getrennt 137) oder aber

für&apos;ungültig erklärt wurde, werden von dieser Vorschrift nicht betroffen,
Die Maggeblichkeit des Heimattechtes für den Staatsangehörig-

keitserwerb- bedeutet trotz der grundsätzlich für jede Person gesondert
zu prüfenden Voraussetzungen eine, stärkere Betonung der Familien

einheit als dies im Zusammenhang mit dem Anschluß des SUdeten-

gebietes der Fall war. Ein Sonderschicksal kann die Staatsangehörig-
keit der einzelnen, Familienmitglieder eigentlich nur bei national` ge-
mischten Ehen, und &gt;,bei Mischehen häben;. bei national gemischten Ehen

u igkeit des Vatersi Fällenärfte, überdies die Volkszugehör n den meistend

wohl auch, fur,-seine minderjäh e&apos; Kinder&apos; gebend sein&quot; so daßrig jl, Ti3aß
hier im. Zweifel nur- die Ehefrau nichtdeÜtscher Volkszugehörigkeit vom I

I I

Erwerb deutschen Staatsangehörigkeit ausgeschlossen Ileibt. Bei

Mischehen sind beider Ü.beri)rüfun der Staatsangehörigkeit der&apos;.minder-&apos;

jährigeii Kinder die allgemeinen Maßstäbe der/deutschenRassengesetz,
gebune für die Beurteilung -der deutschen. Volkszugehörigkeit anzu-,

wenden.
I I

I

Personen, die mach den eben dargelegten Bestimmungen der Ner-

gk rwo n unter-ordnung,. die deutsche Staatsahgehöri -eit e rbe häbenl
stehen &apos;dem deutschen Staätsangehörigkeitsrecht 113 in allen ihre

Staatsangehörigkeit weiterhin betreffenden Angelegenheiten AI 4)
,Schließlich sei noch hervorgehoben, daß die deutschen Staatsange

hörigen, die ihren Wohnsitz im Protektorat Böhmen und, Mähren haben,
die Rechte Aer Staatsangehör en des Protektorats Bö&apos;hinenig

und-&apos;Mähren besitzen 13 9) (§ 3). Diese, Vorschrift bezieht sich ausnahms-

137.) Für die Einbeziehung -der von Tisch und Bettgetrennten Frau spricht in diesem

Falle vor allem, der Umstand, daß.das, Heimatrecht entscheidend für den Staatsange-
hörigkeitserwerb ist, das entsprechend ä,m &apos;affe. Staatsangehörigkeitsrecht

:I für die-von Tisch und Bett geschiedene Frau selbständig beurteilt wird (siehe oben S. 178).
139)&apos; Über die Staatsangehörigkeit jUr. P.&apos; sogen ilgl. VO v. 5. 9- 1939&apos;(RGBL 1,

S. 1697)-
139) So hat das Innenministerium des Protektorats in einem Ründerlaß vom,q. April

1940 ausdrücklich festgestellt, daß die Erwerbung der&apos; deutschen StaatsangehörigJlceit
durch,die .&apos;im Prot.ektorätIebenden Deutschen deren Heimatrecht, im Protektorat nicht

bertihrt, und daß es daher unzuläsSig ist, deutschen Staatsaiigehörigen ihre bisherigen
Heimatscheine zu entziehen (abgedruckt im Prager Archiv i94o,&apos; S. 579)-
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Staatsangehörigkeit in. den. Gebieten der früheren Tschechoslowakei
&apos; 19

los auf alle deutschen Staatsangehörigen&quot;*die ihren Wohnsitz im P]rötek-
törat haben, und nur auf diese 1140).

2. Die Stadtsangehörtgkeit&apos;des Böhmen -und Mähren 14
-haben nach der Regierungsverordnungvoml Ti-. Januar 1940 (SIg. d. Ges.
u. YO Nr..ig) 142).nicht nursolche Personen erlangt, die auf Grund&apos;ihres
Wohnsitzes oder, ihres Heimatrechtes im Weiteren Sinne. als Bewohner

des Protektoratsgebietes gelten konnten, sondern auch alle jene Be-
wohner des mit dem Deutschen Reich vereinigten, Sudetengebietes-, I

die- die.deutsche Staatsangehörigkeit.nicht erworben haben; die Rasse- I

I

und, Volkszugehörigkeit dieser Personen ist, unmaßgeblich.. Außerdem
&apos;hat-die Protektoratsregierung Vorsorge getroffen, auch.jene Per-
sonen tschechischer VolkszUgehörigkeit.,aus, den Ostgebieten der ehe-

maligen Tschechoslowakei,.die weder die. ungarische noch die slowakische

-Staatsangehörigkeit erworben haben, nicht staatenlos_ sondern Ange-
hörige des Protektorats werden. Der Erwerb der Protektoxatsangehörig-

I

keit tritt mit, Wirkung VOM 16. März 1939 ein. und erstreckt sich nur auf

I

I ehemalige tschecho-slowakisclie Staatsbürger. Personen, dienach.Ver-
luSt der tschecho-,slowakischen Staatsangehörigkeit &apos;eine*andere Staats-

angehörigkeit erworben &apos;haben, haben die Protektoratsangehörigkeit,
grundsätzlich nicht erlangt (§ Abs. i). Dies, gilt. für die Zeif.,vor, 40h
15. März 1W9 ohne Einschränkung für dien Erwerb jeder, beliebiig
anderen Staatsangeliö Personen jedoch_ die-. erst nach dieSein

Zeitpunkt ihren.&apos;Wohnsitz im Protektorat Böhmen und Mähren auf-

gegeben.haben, erlangen bei Vorliegen, der unten im, einzelnen an -ge,
; I

I führten Voraussetzungen trotz des Erwerbes einer fremden Staatsange-e

-

- hörigkeit auch die ProtektoraÜatigehörigkeit, es&apos;sei denn, daß, die von.

ihnen erworbene fremde Staatsangehörigkeit die deutsche&quot; slowakische
I

oder ungarische ist (§ 3 Abs. 2). Die praktische Bedeutung. dieser Sonder-
rregelung erstreckt sich vo &apos;allem auf,die (politischen) Emigranten;

Emigranten, di bereits vot der Protektoratsertichtu&apos; g
-

ausgewae n ndert

sind und eine fremde Staätsangehörigkeit&apos;erworben habenwerdendürch

149
-
Siehe auch den Runderlaß -des Innenministeriums desProtektorates.vom 26. März

1940 über die Auslegung des § 3 der Verordnung des Reichsministers des Innern vom

11 -1, S. 815) über den Erwerbder IApri 1940 (RGBI.
I

durch frühere tschechoslowakische Staatsangehörige,deutsCher Volkszugeh6rigkeit (ab-
44 und ini*PragErgedruckt im Verordnungsblatt des justizminigteriums 1940 Nr.-3, S-

Archiv 1940, S. 46o). Dieser Erlaß stellt fest, daß der Reichsprotektor den oben.,vertretenen
- Standpunkt bei der Auslegung, des § 3 der genannten Verordnung des Reit

ministers für maßgebend erklärt hat, und ordnet die Beachtung dieser Auslegung-für
die Protektoratsbehörden an.

141) Vgl. hierzu Globke, Die Protektoratsangehörigkeit, in Z. f. osteuropäisches
Recht 1939/40, S. 441ff. und Verner, Pfislugnogt Protej Üechy.a&apos; MOrava (Die.
Angehörigkeitdes.ProtektoratesBöhmenundMähren),Prävnil

I

1 1142) Erlassen auf -Grund des Art. II des,Verfassungs-ErmächtigÜngsgesetzes vom
z

I

I i5.Dezember 1938 (Slg. d. Ges. u. VO Nr- 330).
13*
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196 Korkisch

die, Protektoratserrichtung in ihrem Staatsangehörigkeitsverhältnis -

nich betroffen, sini sie j nachher ausgewandert, so sind. sieedgch erst

bei-Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch,dann Angehörige
s Prgtektorates geworden, wenn sie bis zum Inkrafttreten der Verrde

ordn.ung .(18 Januar 1940) eine andere als die deutsche, slowakische

oder ungarische Staatsan erworben haben.

Kraft Gesetzes haben die Protektoratsangehörigkeit mit Wirkung
16. März 1939 folgende Personen erworben:

a) Die, früheren tschecho-slowakischen Staatsbürger, die, am 16. März

J939. ihren Wohnsitz,.. das Heimatredlit oder den Anspruch auf Be-
Ge-stimmung der Heimatzuständigkeit. in einer Gemeinde, im des

Proiektorates hatten (§ I lit. a), vorausgesetzt, daß sie nicht nach Ver-

lust&apos;der tsch.&apos; ho-slowakisch&gt; &apos;e h**ec en eine na re Staatsange origkeit erlangt
Da d Verordnung keine Regelung des Wohn-haben (§ 3 Abs. 1) 143).

sitzbegriffes enthält, s dafür ebenso wie, für&apos; das Heimatrecht. die, oben

dargelegten allgemeinen Grundsätze desin den Sudetenländern geltenden,
bisherigen: tschechoslowakischen Rechts. maßgebend 144).. Einen An-

spruch, auf
&quot; Bestimmung., der haben &apos; nach den

&apos;be-ideii- Durchführungsverordnungew ZUM. deutsch-ts.chechoslowaki-
schen 146) U. d zum ungarisch-tsc,hechoslowäkischen.i.47) Staatsbürger-
schaffsw- und Option*svertrag Personen, die nach -den, Bestimmungen,dieser
Verträge tschechö- Staatsbürger geblieben oder ewordeng
sind und in keiner Geüleinde des&apos;- Gebieies der:-,früheren. Tschecho-

: Slowakischen_Republik 1 _4. das Heimatrecht besitzen. Diese Regelung
war im, Hinblick darauf notwendig, daß sowohl nach dem in -den, Ländern

143) Dies gilt insbesondere, auch für jene Personen, die auf Grund der Angliede.rUng
des Olsa-Gebietes die polnische Staatsangehörigkeit erlangten (siehe unten S. 2o ff.);,
da. der Erwerb polnischen Staatsangehörigkeit -&apos;soweit, es sieh, nicht um polnische

Heimatrecht und Wohnsitz im Olsa--Gebi,V.olkszuge4örige, handelte et-yoraus

haben - die -Protelctoratsängehörig4eit grundsätzlich auch alle jene Personen-,e

die am 16. März 1939 entweder ihren Wohnsitz im Protektorat und das Heiniatrecht

OlsaGebiet,besaßen oder aber umgekehrt im Protektorat heimatbereclitigt waren, -ihren

Wohnsitz,ab, im Olsa-Gebiet hatten; vgl. Verner.in Prävn Prakse Jg. 4 (T949) S.. 117-

Siehe,. oben S..i,7 ff.

1145)&quot;Regierungsverördnung voin,.25. November 1938 (SIg- d.. Ges. u. VO Nr. 30T),

-wonlit der&apos;,Vertrag. Y.om 2o.. November -
1938 zwischen der Tschechoslowakischen Republik

Reich -

er Staatsangehör gkeits- u d 0 tionsfragpn durchge-&quot;und dem Deutschen üb i In lp

lührt wird,.,
&quot; Regierungsverordnung vOni 24. Februar 1939, (Slg. d. Ges. u. YO I Nr. 44),7 mit

welcher Übereinkommen, zwischen der, Tsche.cho-Slowakischen Republik und. dem

Königreiche Ungarn über die Regelung der Fragen.der Staatsbützerschaft und Option,

gefertigt am 18. Februar 1939 in. Budapest,.. durchgeführtwird.
,46)...Siehe oben. S. 168 Anm.&apos; i,.

14&apos; i7,o. Anm. 13.Siehe oben. S.

38 bis zum148) Gemeint ist hier. das in. der. Zei vom i o. Oktober 1.9

16. März 1939.
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Staatsan hörigkeit in den Gebieten der fr*&apos;heren Tschechoslowakei 197 &apos;,ge U

Böhmen und Mähren-Schlesien geltenden österreichischen wie auch
nach dem- in Aer :Slow und in Kar athenrußland in ßgebenden,ak i p a

ungarischen Rechtjeder:Stäatsbürger in,einer,Gemeinde das.,Heimät-,&apos;
re.cht Zu be4tzen hat 49). Im Zusammenhänge mit der Regelung der

ProtektoratSangehörigkeit&apos;wurde der Erwerb der Heimatzuständigkeit
noch.&apos;einmal allgemein geregelt (§ 4) und zwar,nach denselben Grund,

sätzen, wie dies in den beiden Durchführungsvefördnungen zu. den
e ragen&apos;

&apos; liehen i* 15o).Staatsangehörigkeitsv rt gesc st

b) Die ftüheren tschechoslowakischen Staatsbürger, die am

io. Oktober 193$ ihren Wohnsitz in &apos;einer damals mit dem Deutschen
Reich vereinigten Gemeinde der tschechoslowakischen
Länder Böhmen und Mähren.. hatten 51), bei der Vetemigu,ng
aber die tschecho.-slowakische Sfaatsangehö.tigkeit b,eibeha oder sie

durch Option zurückerworben hatten .(§ i lit. b).&apos; Hierher gehören
also neben den Optanten alle jene Personen, die ungeachtet. ihres Wohn-
sitzes am Stichtag im Sudetengebiet wegen Fehlens der. übrigen im

149) Siehe oben S&apos; 177,Anm. 58.
1150) Die Heimätzuständigkeit wird&apos;in nachstehender Reihenfolge bestimmt:
a in der- Gemeinde, in der die betreß&apos; de Person- selbst zuletzt das Heimätrecht,en

besessen hat,
b) in der Gemeinde, in der ihre F,1,t,ern, gegebenenfalls ihre Gro-Beltern- das Heimat-

; rechtbesitzen oder zuletzt besaßen,
c) in der Gemeinde, in der die betreffende Person selbst ihren Wohnsitz hat,

- d) in def Gemeinde, in der sie &apos;zuletzt ihren Wohnsitz

e) in der Gemeinde,- in:der.-ihre Eltern, gegebenenfalls ihre Großeltern ihren Wohn-.

sitz haben oder ihren letzten Wohnsitz hatten,

f) in der Gemeinde, in der die betreffende Person selbst unbewegliches Vermögen
besitzt.

: Kann die, Heimatzuständigkeit nach diesen Grundsätzen, nicht. bestimmt werdenl&apos;so
bestimmt sie das Innenminifterium nach freiem Ermessen. Die Grundsätzb, l

dieB
lichen die gleichen wie sie § 14 des Verfassungsgesetzes vom April 192b (Slg. d. GeS. ü.,

rV.ON - 236), das die, gleiche Erage im Zusammeiihange mit den Friedensvertragen,löSte,
&apos;§-14 weäufgestellt,hat. Der Unterschied--,besteht einmaYdafin, daß der auf die Großeltern

noch auf die Beleggilheit des unbeweglicheü Vermögens% zurückgre vor allem, aber trat

nach § 14 der Erwerb -des neuen- Heimättechtes automatisch ein, während nach, der Ver-

ordngng über.die. ngehörigkeit (ebenso wie nach:den erwähnten Durch-a

führungsverordnüngen zu,den. Staatsverträgen) die neue Heimatzuständigkeit in jedem
Einzelfallb werden muß. Über die Zuständigkeit dafür enthält die Ver&apos;Ordnung
nkhts. V aber dent Runderlaß des Innenministeriums für das Land Slowakei vo1m

6. März 1939 (&quot;Qrad-n6 ndviny T. L Nr.. 63)&apos; in dein imZusammenhang mit dem tschecho-

slowakisch-i Staatsangehörigkeits und Optionsverträ diese* Zuständigkeit
geregelt wurde (\T4rwalturig§behörde erster Instanz d,es:letzten inländischen Wöhnortes,
in seiner Ermangelung die des Aufenthältsort8s).

15 1) Nicht, wie G 1 o bk e, Z. f osteuropäisches Recht, i939/40, - S
- 45 1 ausführt, in

einer Gemeinde der ehemaligen Länder Böhmen oder Mähren-Schlelsien übethaupt. Der

Wphnzitz in,dem früher zur Slowakei gehörenden Gebiefe von Engerau genügte, also nicht
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Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrag vom :20. November 1938
geforderten Voraussetzungen 152) die deutsche Staatsangehörigkeit nicht,

erlangt &apos;haben. Personen, - die am io. Oktober,ihren Wohnsitz in dem von

Polefi, besetzten Olsa-Gebiet hatten, das auch zu demehemaligentschecho-
- slowa

Staatsangehörige wurden 154), haben die. Protektoratsangehörigkeit. auf -

I

Grund 3dieser Bestimmung 1155) ebensowenig- erworben wie jene Per-

sonen, die an diesem. Stichtag ihren -Wohnsitz in dem kleinen, früher

zum Lande. Slowakei gehörenden und -mit dem Sudetengebiet an das

Deutsche 4eich angeschlossenen Gebiete Engerau hatten, die deutsche

Staatsangehörigkeit aber nicht erworben haben 15,6

c) Früliere tschecho-slowakische Staatsbürger tschechischer Tolks-
zugehörigkeit, die am 16., März das Heimatrecht in der: Slowakei oder &apos;

in der Kai7patho-,Ukraine., besaßen, erlangten auf Grund der Verordnun
ebenfalls die Protektoratsan ehöri eit, falls sie nicht inzwischen eineg gk
andere, vor allem also die. slowakische oder die, ungarischi-- Staatsange- I

hörigkeit erworben haben&quot;(§ i lit. c). 11)iese Bestimmung bewahrt insbe-
sondere alle tschechischen Beamten und sonstige Personen tschechischer

Volkszugehörigk die in der Nachkriegszeit in die Qstgebiete des,

früheren Staates eingewandert- sind und hier das Heimatrecht erworben.,
haben, vor `der Staatenlogigkeit, da diese Personen, weder in der $lo-
wakei no,ch in Ungarn zur_ bodenständigen Bevdieser Gebiete

gerechnet werden und infolgedessen *

nur in Ausnahmefällen die slo7

ungarische Staatsangehörigkeit aber überhaupt nichtwakische 157), die
erhielten 58), Merkmale, nach denen die tschechischeVolkszugehörigkeit
dieser Personen beurteilt,.werden kann, enthält die Verordnung selbst

I

I
zwar nicht. Es-bestehen jedoch keine Bedenken, die im Zusammenhang
mit der früher angeordneten. Überprüfung der tschecho.-slowakischen

Staatsangehörigkeit einzelner Personen - allerdings vor der Errichtung
des PrQtektoi7ates - gesetzlich festgelegte Bestimmung der Vo,lkszuge-
hörigkeit auch hier als maßgebend -zu betrachten: tschechischer, Volks-

I

zugehörigkeit. sind danach jene,Personen welche nach überprüfbaren
Merkmalen, insbesondere nach der bei der amtlichen Volkszählung
im Jahre 1930 festgestellten Nationalität bzw. nach anderen objektiven
Merkmalen (Schulbildung, Beteiligung an kulturellen&apos;und, anderen

:152) Siehe oben S. i79ff.
1153f Es. gehört jetzt zu deif in das Großdeutsche Reich eingegliederten Ostgebieten.
154) Siehe unten S. 2o9ff.
1155) Möglicherweise aber auf Grund der unter a) angeführten Vorschrift: siehe oben

S. i96 Anm. 143.

156) Diese Schwierigkeiten werden,durch den,deutsch-slowal,.ischen Staatsangehörig-
keitsvertrag vom 27. Dezember 1939 beseitigt:(siehe-S. 186f.).

-157) Siehe unten S. 216.

158). Siehe unten S. 2 ff
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-Institutionen) Tschechen sind159). Als&apos;weiteres Merkmal für- die tsche-
Volkszugehörig.keit äürfte in diesen! Zusammenhang auch.die

Rassezugehörigkeit von Bedeutung sein. Der GrundsatZ,. daß Personen I

artfremden Blutes im Sinne: der de-Litschen&apos;Rassegesetzgebun dieln
dieser Vorschrift die Protektorätsangeliorigkeit geforderte tsciie&quot;
chische Volkszugehörigkeit auch-dann nicht besitzen.können1 wenn sie
sich. bisher als Tschechen bekannt -haben und,alle sonstigen objektiven
Merkmal-e&quot;iin-.ihre vorliegen, ist zwar weder in den.Vorschriften
über die, Protektoratsangehörigkeif 1- iioch sonst -in&apos;,der, Rechtsordnung
des Protektorates ausdrücklich Er, kann, auch; aus- der

die Rechtsstellung der Juden im Protektorat regelnden Verordnung der

Protektoratsregierung VOM 4. Julf1939 (SIg. d. Ges. u.NO i94o Nr.. 136) -

I.

schon deshalb nicht unmittelbar16rgeleitet we weü,&gt;.&apos;diese Ver-

-ordnung&apos;erst aM 24. April 1940 kundgemacht wurde und, in Kraft ge-
treten ist. Für die Entscheidung dieser Frage indem angeführten Sinne

sprechen jedoch allgemeine aus der Rechtsstellung des Protektorates im
Reich sich ergebende Gesichtspunkte. Das Prote4torat I

I

übt als Bestandteil des Großdeutschen Reiches die ihm nach dem

Führererlaß vom 16. März 1939 zustehenden Hoheitsrechte im Einklang
-mit den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Belangen de§

I -Reiches aus. :Demgemäß hat die Auslegung* und Anwendung. der P,rue2
- tektoratsgesetze in,Übereinstimmung mit den wichtigsten, die öffent7--

liche Ordnung des Reiches beherrschenden Grundsätzen zu stehen. Die

Rassepolitik des Reiches
&apos;
die in diesem. Sinne von ganz besonderer Be-

deutüng ist, wird v,on dem GrundsatZ-geleitetl die Personen artfremd6n
Bl-otes von der Bevölkerung deutschen oder artverwandten, Blutes zu

I

scheiden und den fremdrassigen Anteil innerhalb der Reichsbevölkerung
-tunlichstzu verringern*, und schließlich ganz zu beseitigen.. Wenn, dem-

entsprechend Personen artfremden&apos;Blutes in den, Staatsangehörigkeits-
-verband des Deutschen- Reiches nicht mehr&apos;aufgenommen werden, so

kann kein Zweifel bestehen, &apos;daß gleiches - auch&apos; Iür - das Protektorat

gelten, muß, dessen Staatsangehörige ini. Schutzver4and des Reiches
stehen.&apos; Aber nicht nur. dieser Grundsatz, die, Aufnahme fremdrassiger
Personen in den Staatsangehörigkeits- bzw, den Schutzverband. des
Reiches möglichst zu vermeiden,. spricht in - diesem Zusammenhang für
die Ausschaltung solcher Personen vom Erwerb der Ptotektoratsange-

I hörigkeit 159 a). Die teilweise bereits vollzogene Einführung der deutschen

&apos;59) Art. 1 Abs. 2 lit. a der Regierungsverordnung vom io. Februar 1939 ($19- 1

-Nr- 34); siehe oben S. 189.
159a) Vgl. über den im Deutschen Reich maßgebenden rassisch bestimmten Volkstums-

&quot;

I

&apos; begriff:Vaubel,DierechtlichenGrundgätze-derBestiminungderVolksgruppenzugehörig-
keit (1940), S. 4 Stuckart- Globke, Kommentare zur deutschen
Bd.il (193e), S.2.
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Rässegesetzgebung in,&apos;die, Rechtsordnung - des Protektörates- lälßt viel-
-nicht. nur für die Zuge-mehi: - darauf schließen, daß der Ras.segedanke

hörigkeit Zum Deutschen Volke beachtet werden muß, sondern -als all-

gemein geltender i&apos; Grundsatz für die Bestimmung -der Volkszugehörigkeit
Groß4eütsth&apos;ii anzusehen ist 1.59).innerhalb des e

d): Für Familiet&quot;1,.ajig ge -&apos; die. auf Grund.- der

bisher&apos; genannten Vorschriften- Protektoratsangehörige &apos;wurden sieht
die Verordnung den-abgeleiteten Erwerb der Protektoratsangehörigkeit
vor,: ohne-daß die&apos;sonst erforderlichen Voraussetzungen vorliegen müssen;
allerdings tritt- auch der abgeleitete, Erwerb grundsätzlich nur dann ein,
wenn die betreffenden Familienangehöfigen inzwischen keine, andere

Staatsangehörigkeit erlangthaben..-Die Verordnung knüpft hinsichtlich
des abgeleiteten Erwerbes der PrQtektoratsangehörigkeit an die-gelt.enden
Bestimmungen des Heimatrechts, an, indem sie den Erwerb der Protek

toratsangehörigkeit durch die Personen- bei&apos; welchen die, erforderlichen

Voraussetzungen vorliegen, auf jene Personen die ihnen. im

Heimatrecht folgen (§ --)-. Es folgen also die Ehefrau i6c-) sowie die ehe-

liehen und legitimierten Kinder in der Protektoratsangehörigkeit ihrem
Ehemann b -,Väter -

-

die unehelichen Kinder ihrer Mutter x 61).zw.

Jeder Angehörige des Protektor hat einen Anspruch auf, Aus-

stellung eines, amtlichen Ausweises über seine Protektorat.szugehörig-
keit -16,) (§ 5 Abs. 2). Zur Ausstellung dieses :Ausweises und zur Ent-

scheidung darüber, ob jemand Protektoratsän hörl er ist&quot;, ist beige

Personen,&apos; die ihren Wohnsitz&gt; oder in Ermangelung- eines -solchen ihren
Aufenthalt im ProtektoratSgebiet haben, grundsätzlich die -für die

Wohnsitz-&apos; bzw. Aufei haltsgeinein
--.

Bezirksbehörde, innt de zus dige
eineir,Stadt mit eigenem, 1

Statut die berufen, (§ 5 A4s. i

Ziff., i). Bei Personen, die im Protektorat&apos;weder Wohnsitz noch Aufent-

fialt&apos;haben, ist grundsätzlich.,die&apos;für die, H,eimatgemeinde zuständige
Bezirksbehörde berufen, die Landesbehörde nur dann, wenn: die Heimat-

gemeinde des Betreffenden eine Stadt mit eigenem Statut ist öder wenn
seine Heimatzuständigkeit noch nicht bestimmt ist;,Jn diesem. letzten

&apos;Falle.istdie-LandesbehördeinPragausschließl
Ziff.

Die Verordnung über die &apos; ProtektOratsangehörigkeit beschränkt
sich darauf, die Frage zu klären, welche Personen als Bewohner von

Gloßke,&apos;2. f. osteurdpaisches Recht 1939/40, S. 451 schließt ebenfalls Perz-

§önen artfremden Blutes vom Besitz der tschechischen Völkszugehörigj&lt;eit aus, allerdings
ohne eine,.Begründung zu geben.

160) Vorausgesetzt, da13 die Ehe weder gerichtlich geschie getrennt ist, ent-

s]#echend dem sowohl für das bisher und auch Weiter geltende StaatsaiIgehörigkeitsrecht
al da§ Heimätrecht maßgebenden Gr&apos;.ri Aat eu d z *(siehe: ob&apos;n S1,78, z03).

161) Siehe oben S. 1178-
162) Auf einem vorn Miiiisterium des Innern aufgelegten Formblatt,
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Böhmen&apos;und, Mähren im Sinne, des Art. II. Abs. 2 des Führererlasses
-vom 16. März 1939 anzusehen und infolgedessen mit, der Beg
des. Protektorates Böh und, Mähre &apos; Protektoratsan ngehönIge ge-
worden sind.- Über den Erwerb und Verlust der Protektoratsangeböreig-

hält die Verordnung -keine neuen Bes#mmungen,keit in der Zukunft ent

sondern ordnet-an., daß für diese Fragen auch.:nach dem 16. May7--.1939
&apos;die bisherigen Vorschriften über den Erwer4 und Verlust d,e.T,,
,slowakischen Staatsbürgerschaft entsprechend Anwendung finden&quot; soweit

ng-über die Protektoratsan&apos;gesie mit den.Sestimmungen,def-Verordnu
hörigkeit nicht im Widerspruch- stehen (§ 6 Abs. I) Insbesondere bleibt

auch die fÜr das bisherige Recht -bezeichnende Verknüpfungvon Staats-

I

angehörigkeit und Heimatzuständigkeit bestehen, da- auch -,die, Vor-
schriften über den Erwerb und Verlust des Heimatrechts und&apos;,die, Be.-7.
stimmung- der Heimatzuständigkeit grundsätzlich 163) weiterhin- 44

Kraft,bleiben (§ 6 Abs.-3 S. I).
.Zu eiüer einheitlichen Regelung des Staatsangehörigkeitsrechtes

ist es in der Tschechoslowakei, nicht gekommen 1 64). Pie Grundlage, der
Regelung bilden für das Protektorat also auch weiterbin.die alt-öster-

I

reichischen Staätsangehörigkeitsvorschriften 165), zu denen noch e,inzelne

I

I j,63) Ebenfalls soweit sie nicht durch die Verordnung über die Protektoratsangehörig-
keit selbst abgeändert wurden; eine solche Abänderung enthält nur § 4 (siehe oben S. &apos;197;

über die Bedeutung dieser Vorschriften weiteres unten S. 204.
j 164) Eine eingehende,Darstellung des tschechoslowakischen Staatsbürgerschafts-

rechtes gibt.iiisbesondere Schm a. a. 0. S. 239 ff-; siehe,aue4 VArner,
Art. Obi- stätni( irn Slovnik ve prävä ?-&apos;esl
Mho Bd..2 (1,9 S. 976 ff.

1,65) Pi&quot;
Xof 17- Dezember i817 (Pol- Ges. SIg. 45-Nr.-.i6i-),

b) Höfdekret-vom P. Januar i824&apos;(Pol-. Ges. SIg. Bd. .52-Nr., iz),: regelt Voraus-

u b
-

I

-, I Setz ngien für die - Finbürgerung, (Unbescholtenheit, -Erwer sfähi&amp;4eit) und

Einzelheiten des Verfahrens ..Untertane4eid),.
c) Hofkanzleidekret vom 6. März 1829 (Pol.. Ges. SI Bd. 57 Nr. 30),9

Auswanderungspatent. --vom 2-4..--Märi 1832 (j GSIg. Nr.

ei, IlofdeJkret vom 23. August 1832 UGSlg. Nr.,25&apos;73),: großjährige Kinder&apos;eines

Eingebüfgerteü&apos;folgen.ihm
I f) -Hofkanzleidelkret Vom 23. Februar 1833 (JGSIg. Nr. 2595): Ausländerin erw-izbt. I

die Staatsbürgerschaft durch Ehesclil-ießu-ng mit einem, Inländer,

g) Hofdelcret vom 12. April 1833 (JGSIg. Nr. 2597): Einbürgerung nach iojährigem
inländischen Wohnsitz,

der inländischenh) -Kais. VO &apos;von&apos; 27. April i.86o (esterr. gGBL. Nr., io8): Erwerb

Staatsangehörigkeit auf Grund, der Antretung eines Gewerbes (§.49 ABGB)
wird aufgehoben, &apos;

i) Gesetz VOM 3.Dezember i863&apos;(österr.,PGBI. Nr. io5) über.das,Heimatrecht, _-

k), Heimatrechtsnolvelle, VOln 5., Dezember, 1896 (östei RGB1.. Nr. 222).
Über die beiden zuletzt genannten, das.Heimatreelitbetreffenden Gesetze siehe oben

S&apos;. 1771-

Die genannten Bestimmungen. Sind z.
-

T. abgedruckt in. $c h.r pL 4 - j ank a,. Das
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tschechoslowakische&apos; Gesetze kommen 166). Erwerbsgründe für die

Trotektöratsängehörigkeit &apos;sind danach, in Zukunft Abstaminung, (aus-
nahmsweise) Geburtsort, Eheschließung, Legitimation und Einbürgerung, -

Mit geringen Einschränkungen ist -der Grundsatz der Abstammung
(iUs sanguinis) maßgebend: eheliche Kinder eines Inländers 167) erwerben

die,Staatsangehörigkeit ihres Vaters, uneheliche: Kinder die.ihrer Mut-

ter r. 68). Die Einschränkungen dieses Grundsatzes betreffen einmal die,
im Inland-aufgefundenen, Findlinge, die die Vermutung der inländischen

,Staatsangehörigkeit für sich haben. 6,9); außerdem ist nach § 2 des tschecho-
slowakischen Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1920 Ü1) -Von Personen,
die im Inlande geboren wurden oder geboren werden, angenommen,
daß sie Inländer, d. h. also Angehörige des Protektorates sind&quot; wenn

I, nicht erwiesen ist, daß sie durch die Geburt eine andere Staatsangehörig- -

keit erlangt haben 171) 1&apos;72).

öffentliche Recht der Tschechoslowakischen Republik, 2.. Teil, Staatsrechtsquellen aut3Qr I

I

den Verfassungsgesetzen 1934); Krainer, Die. Staatsangehörigkeit der Altöster-

reicher und Ungarn nach.Iden Friedensverträgen (Wien ig--6); Waldert, Das öster-

reichjsche Heimat- und Staa sbürgerrecht (Wien 1926). Hinsichtlich der alt-Österreichi-t

schen Staatsangehörigkeitsbestimmungen siehe insbes. Maye-rhofer, Handbuch für

fl. 1896), S. gig,ff.; Si&apos; ber, Das Staats-den politischen Verwaltungsdienst Bd. 2, (5. Au! e

bürgerrecht im internationalen Verkehr Bd. - (I S. 203 ff- Vgl. auch Keller-Traute-

mann, Komm zum Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, (München &apos;914),&apos;S. 739.

1166) Von den tschechoslowakischen, die.Staatsbürgerschaft betreffenden- Gesetzen

enthält im wesentlichen nur das Verfassungsgesetz vom g. April i92o (SIg. d..Ges..u. VO

Nr.236) über den Erwerb und Verlust.der tschechoslowakischen Staatsangehörigkeit
und des Heirnatrechts Bestimmungen, die für den Erwerb und Verlust. der Präte&apos;).&quot;torats-

angehörigkeit in der Zukunft Bedeutung,haben. I

I I. 1- 11
1

1.67) Unter lnländer sind in den folgenden Ausführungen über die Protektorats-

angehörigkeit die Angehörigen des Protektorats zu verstehen,; diese im Hinblick auf

I die staatsrechtliche Stellung des Protektorats Böhmen und. Mähren die Stellung
der deutschen, Staatsangehörigen im Prötektorat nicht ganz korrekte Bezeichnung ist

aus.praktischen Gründen gewählt. Zur Bedeutung des BegriffS Auslandund Ausländer

Vgl. den Runderlaß des Innenministeriumsdesvon&apos; 4. März 1946 (abgedruckt
im Verordnungsblatt des justizministeriums 1949, S.,22)-

3168) Diese Grundsätze werden aus § 28 Abs. 2 ABGB&quot; demzufolge. iAie Staatsange-

hörigkeit in diesen Erbstaaten Kindern eines österreichischen Staatsbürgers durch,die -

I
I

&apos;Geburt eigen ist, abgeleitet und zwar in analoger Anwendung der Bestimmungen des

Heimatgesetzes von 1863 &apos;(siehe oben S. 178), Siehe Schrniedt-.Sollislau, a. a. 0.

Z
S. 244; Verner im Slovnik.- S. 983.

169) Auch dieser Grundsatz wird aus dem Heimatgesetz von 1863 abgeleitet (§ ig
I

Ziff. 3), siehe Schmiedt- Sollislau, a.. a. 0. S. 245.

70) SIg. d. Ges. u. VO Nr. 236.
1711) Siehe hierzu Schmiedt- Sollislau, a. a. 0, S. 245 und Verner, im, Slovnik

S-.&apos;984-
17z) Die Verordnung über die Protektoratsangehörigkeit (§ 6 Abs. 3 S. 2) hält §,14

I

des Staatsangehörigkeitsgesetzes -von i92o im Zusammenhang, mit § 2 dieses Gesetzes

aufrecht. iemeinde Personeii, die nach dem.Staatsange-§ 14 regelt die Frage, in welcher C

hörigkeitsgesetz zwar tschechoslowakische Staatsbürger geworden &apos; sind, aber, keine
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- Durch die- EheschließUng. mit einem Angehörigen des Protektorates
erwirbt eine Ausländerin 11-73) ohne weiteres die Protektotatsangehörig-
keit *ohne daß sie sich -ihre StaatsangIehörigkeit vorbehalten

I kann Witweii sowie geri lich geschiedene,oder getrennte174). cht

frauen, die vor ihrer Eheschließung eine ausländische Staatsangehörig-
I keitbesessen haben, behalten die Protektoratsangehörigkeit auch nach,

dem Tode des Mannes oder nach der.Ehescheidung (-trennung); hat&apos;eine

Inlände&apos;rin einen Ausländer geheiratet und wird diese Ehe vom zustän- I

digen Gericht für ungültig erklärt, so ist, - damit- festgestellt, daß, sie die

Protektorätsangehörigkeit niemals&apos; verloren hat 175)-.
Das -uneheliche minderjährige Kind einer Frau,: weIche nicht die

ProtektoraÜangehörigkeit besitzt, erwirbt durch Legitimation seitens

des die ProtektoratSangehörigkeit. besitzenden Vaters 176) ebenfalls die

Prote,.ktoratsangehörigkeit&quot;77).; dagegen vermittelt. die.Annahme an

Kindesstatt durch einen Protektoratsangehörigen,nicht die-Protek-

toratsangehörigkeit 178).
Von diesen Erwerbsgründen abgesehen 1,79) kann,die Protektorats-

Heimatgemeinde im Staatsgebiet besitzfn, die Heimatzuständigkeit erwerben, (siehe oben

i97 i5o),. Damitgibt es in der Frage der Bestimmung des Heimatrechtes der.

sogenannten heimatlosen Personen, welche die Protektoratsangehörigkeit auch weiterhin
.-1 -,

- I -&quot;.
&apos;11, -

I

von-1863,die-bisherffirdieBestirnÜlungdergeimat.zuständigkeitderslogen.heimatlosen
Personen allgemein maßgebend waren, treten nunmehr - die Vorschriften - des § 4 der

Verordnung über die Protektoratsangehörigkeit, ausgenommen die Fälle, in denen eine

I Person die Protektoratsangehörigkeit krgft Geburtsortes gem. § 2 des Staatsangehörig- j I

keitsgesetzes von i92o erwirbt, da in diesem Falle auch weiterhin,die in § 14 dieses Ger

setzes enthaltenen Grundsätze gelten.
1173) Also auch eine deutsche StaatSangehörige.
174) Hofkanzleidekret &apos;vom 23.Februar 1833 (JGSIg.,Nr. 2.595); SchmJedt,- Sollis

lau&quot; a. a. 0. S. 245; Ver&apos;ner im Slovnik S. 984:.
1175) Diese Auffassung trifft die Sachlage -besser als die Annahme eines Wiedererwerbes

der Staatsangehörigkeit in einem solcheir Falle. Auch -der Wortlaut des hier. maßgebenden
§ T i Abs. 3 des Heimatgesetzes von i863, läßt die oben vertretene, Auffassung zu: Wird

I

in dieser Ehe gestanden war,ine Ehe für ungültig er-klärt, so tritt die FraÜensperson, die ine

in jene Heiinatverhältnisse zurück, in welchen sie, sich bis.z-Um Eingehen der Ehe befunden

hate., Vgl..-auch Verner im Slovnik S. 984.
17 Die Legitimation kann durch,Heilung Putaii-velie (§ i6o ABGB), durch I

II ,I

nachfolgende Eheschließung (§ 161 ABGB) oder durch Regierungsakt, (§ r62.ABGB)
erfolgen.

177) Dies folgt aus § 6 Abs. 3 desHeimatgesetzes von 1863. Siehe Schmiedt-Sollis-,

lau, a. a. 0. S. 245; Verner im,Slovnik S. 984. Heiratet die Ausländerin jedoch einen

anderen Mann als den Vater ihrer unehelichen Kinder, so folgen diese ihrer. Mutter in der

Sta,atsangeliörigl-,eit nicht nach, siehe Schmiedt-Sollislau, a. a. 0. S. 251 unter, -

I Berufung&apos;auf die Analogie aus § 12 Abs-&apos;3 des Heimatrechtsgesetzes von 1863.

178) HofIkanzleidekret vom 5. November 1814 (J GS,1g. Nr. i io8); übereinstimmend

I

§ 6 Abs- 4 Heimatgesetz von 1,863; siehe&apos;Schmied,t- Sollislau, a. 0.. S.&apos;245-
179) Der in § 29 ABGBvorge der Gewerbeantretung ist bereits
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angehörigkeit nur 4ochdurch, Einbürgerung werden.... Die

Einbürgerung steht, zwar grundsätzlich im freien Ermessen der zustä,n-

digen-.Behörden 180) wesentl he Vora ssetz
I - -, I

ic u un en,.sind aber. Zu..:9

siCherungdes Heiniatrechtes durch eine Gemeinde des Protektorates

sowie Erwerbsfähigkeit und guter, Leumund- ii8 Ob.die Behörden auch-

in Zukunft den. Nachweis über die Entlassullz aus der fremden,&apos;Staats-
angehörigkeit als unbedingte Voraussetzung der Einbürgerung im Pro-,

&apos;

tpktorat, beibehalten werden- bleibt abzuwarten -1183), ist aber wohl

anzunehmen. -Die Einbürgerung erstreckt sich auf die&quot; Familienangehö-

rigen des Eingebürgerten, nämlich, auf die gerichtlich nicht geschiedene
oder getrennte Ehefrau 184) eines Mannes und auf seine ehelichen minder-

j4hrigen Kinder, die unter, seiner. väterlichen Gewalt, stehen 18.5 Die

durch Kais. VO vom 27. April. i86.o (österr. RGBI: Nr.. io8),beseitigt worden (siehe,abeii I

S.. 2or Anm. 165).- Die zweifelhafte Fragei ob,die inländische -Staatsangehörigkeit durch

Übernahme eines öffentlichen Amtes erworben -wird, ist. von, der&apos;,tschecho-slowakischen

Praxis zum Unterschiede von der des alt-österreichischen Innenministeriums immer ver-

neint worden (sieliehierzu, Schmiedt-Sollislau, a..a. 0. S. 246);,es ist anzunehmen, daß,

&apos;Stellungsich äuch in Zukunft an dieser nahme nichts andert.

8o) dere Umstände Ei b** sprechen,( ieAb tsön die für die in urgerung w s ammung von

Inlähdern&quot;&apos;Geburt oder längerer Wohnsitz im Inlandez inländischer Grundbesitz. tschechi-

sche Sprachkenntnisse, tschechische Volkszugehörigkeit), sind zwar gesetzlich nicht
erforderlich, es ist aber anzunehmen, daß die Einbürgerungsb des ProteXforats
in Zukunft noch mehr.&apos;,als dies schon die tschechoslowakischen Behörden.&apos;getan haben,

auf diese Umsänäe,&apos;lnsbesondere- wohl auf die tschechische Volkszugehörigkeit, Bedacht
i ändig zur Verleihung der Staatsbürgerschaft: ist in7.-erster.Instanznehmen werden., Zugta

das - in-die Landesbehörde, (Min. VO vom 27. Oktober 1859, österr. RGBI. Nr.. 196); E
I

bürgerungsgesuch, kann:- entweder., unmitteibar- -bei der -Landesbphörd.e.&apos;oder aber bei, der

Bezirlcsbeliörde eingereicht werden (Verne.r im Slovnik.- S- 984).
1811) Hinsichtlich des Anspruchs auf das Heimatrecht nach mehr als- iojährigein

Aufenthalt in einer Gemeinde siehe. oben S. 178,
82) Diese. beiden Erforderniss siehe in&apos;§ 3oABGB, und Hofkanzleidekret V0n1,30-

Januar 1824 (Pol. Ges., SIg. Bd. 52 Nr. ii)&apos;; das Hofkanzleidekret regelt auch die Ablegung
des Staatsbürgereides. Die Einbürgerung, ist aber auch ohne Ablegung des

eid der vor der. Bezirksbehörde zu leisten ist; rechtswirksäm (siehe Sbhmiedt- Sollis-

lau, a. Verner im Slovnik&apos;,S.,
183) Die Praxis (Entsch, deS Vbr-,yaltungsgerichts vom 3-1- März 1926, SIg.

Nr. 5542) hat diesen Schluß aus&apos;§ 4 dertschecBoslowakischen Verfassungsurkunde Igezogen., -

Die vorherige Entlassung aus derfrüheren Staatsangehörigkeit war auch in Art. 16 des mit

Österreich &gt;am 7. -Jun i92o abgeschlossenen Vertrages über - Staatsbürgersbliaft. und
I, Minderheitenkhütz (Slg.,d. Ges., u.-VO, Nr. 107/192T).,und in denim.Jahre 1936 vom

Deuts.chen Reich gekündigten Art. &apos;13 des deutsch-tschechoslowakischen Staiatsangehörig- I

keitsverttages vom; 29. Juni 192o, (Slg., d. Ges. u. VO Nr. 308/1922) festgelegt worden.

Siehea. a.&apos; 0.-:S.-25o,--Verner im Slovnik S., 985.,
z84) Siehe Schmiedt- Sollislau, a. a. 0. S-. Verner im Slovnik S. 985.

185j Hofdekret vom 17. Dezember 1817 (Pol. Ges,. SIg. Bd- 45 Nr. 161-); Hof-v

kanzleidekret -vom 39,.,August:&apos;I832 (JGSIg. -Nr., auch wenn, sie.- in die Ein-

in der: Praxisbül.gerungsurkunde nicht ausdrücklicli aufgenommen Wurden. Über die

den Einbürgerungsbehörden vorbehaltene Möglichkeit, bei-der Finbürgerung des Vaters

alle oder einzelne seiner minderjährigen Kinder vom Staatsangehörigkeitserwerb auszu
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Einbürgerung eiiii-,rAusländerin bezieht skli: auch auf ihre&apos;unehelichen

ngen
&apos;

de 1[ 86) ] ungminderjäh Kin r r volljähtige Kinder ist die Eiiibürgerl
ihres Vaters&apos;oder&apos; ihrer unehelichen Mutter, bede tungslos 87), ; ebeiU nso

wie die selbständige Einbürgerung einerTrau fürIhrg ehelichen Kiü-

der 1188). Die,Einbürgerung von Frauen-, deren Ehe weder geschieden
noch getrennt ist, ist die&apos;selbständige Einbürgetuing einer

von, Tisch&apos;und.&apos; Bett geschiedenen Ehefrau wird- uhgültig&quot; wenn&apos;sie :das

ZUsämmenleben
* mit &apos;ihrem &apos;ausländischen- Ehemann erneuert. Eine

in für Pro atsange&apos;horige geltendenerleic-ht, tinbürgerung&apos;ist de tektor

Staatsangehorigkeitsiecht ebenso&apos; ünb(1 f,89) Wie die Zwang§ein-
-bürgerüng 190).

ht 0 h&apos;Eh&apos;egchließungVerloren ge, die Protektor.atsangeWirigkeit durc

einer.&apos;, Inländerin mit, einem Au-slaInder .191) sowie durch Legitimation
eines unehelichen minderjährigen Kindeseiner Protektoratsangehörigen
durch. seinen ausländischen natürlichen&apos; Vater, wenn die Legitimation
nach dem im Protektorat geltenden,Recht rechtsgültig ist&apos;19z) und dem

Kinde nach dem Recht des betreffenden fremden Staates die auslän-

disclhe Staatsangehörigkeit verschafft 1193). Neben diesen familienrecht-
licheii, Gründen,spielen als Verlustgründe der ProtektQratsange4brigkeit
jene die wichtigste Rolle, die man, unter dem &quot;Gesichtspunkt der Aus-

wanderungzusam enfasse&apos; kann,-nämlichlängererAuslandsaufenthaltIn n

mit Auswanderungsabsicht194), der nach der Auswanderung erfolgte
Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit 195) und schließlich der frei&quot;

e 11hließen ohne Rücksicht auf einen entsprechenden Vorbehalt im, Einbürgerungsgesqcs

siehe Schmiedt-Sollislaui a. a. 0. S. 251, Verner im,Slo-vnik S,.-985.

z86) Verner im Slovnik S. 985; a. M. Schmiedt Sollislau, a. a. 0., Sd 251.

187) Verner im Slovnik S. 985.
188) Vernetlim Slövnik S. 985;,Schmiedt-Sol-lislau, a..a.,0.&quot;S-. 251.

j89) Siehe&apos; S,chmiedt-Sollislau, a.a..0. S.25if.

190) Sch mie,dt-Sollislau &apos;
a. a. 0. S.253.-

i Der Vorbehalt der ProtektoTatsangehörigkeit. ist unzulässig. Siehe insbesondere

§ 32 ABGB und § ig des Auswanderungspatentes vom 24. März &quot;83 (JGSIg. Nr,., 255.7),;_
Schmiedt-Sollislau, a..a. 0., S. 25V Vernex im Slovnik S..989.

Bei Verner, Slovnik S. 989, fehlt dieses Erfordernis.

Siehe Schmiedt-Sollislau,- a. a.,0. S..-255.

194) Durch den Auslandsaufenthalt allein er mag noch so lange dauern tritt

der Verlust der ProteXtoratsangeliörigkeit. nicht ein.1 Als Auswanderer ist.&quot;anzulse
wer sich aus dem Inland in Absicht ins Ausland begibt, nicht mehr zurücl&quot;zgkehren,(

(§ii AUswanderungspatent) Die Auswanderungsabsicht kann entweder ausdrüc-klic4
erklärt werden (die über diese Erklärung ausgestellte Bescheinigung der,-Politischen
Behörde hat nur deklarative - Bedeutung: sog. uneigentliche Entlassungsbescheinigung(o
oder aber -sie kann sich aus konkludepten Handlungen des Auswanderers ergeben; als-solche

gelten wiederum insbesondere der Erwerb einer frern,den Staatsangehörigkeit sowie der

,nicht genehmigte Eintritt in ausländischen,Staats-..und Militärdienst. Siehe hierzu

Schmiedt&apos;-Sollislau-, a. a. 0. -S.&apos;255, Vern,er hn, Slovn,ik s,-988

1195) Siehe Schmiedt-Sollislau&quot;a-,a.--0. S.-254.

IN
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willige Eintritt&apos;in fremde Staats- oder Militärdienste, der dann als

beabsichtigte Auswanderung :auszulegen. ist, wenn- er ohne Erlaubnis -

der inländischen. Behörden erfolgt ist 196).. Der automatische, V,erlust
der Staatsangehörigkeit trat in diesen Fällen aber bisher nur darin ein,
wenn der betreffende Inländer nicht wehrpflichtig war. Wehrpflichtige
bedurften -einer ausdrücklichen Entlassung aus dem Staatsverbarid;
-diese Bewilligung hatte&gt; könstitutive Bedeutung 197). -Ob dieser Grund-

satz- auch für den Verlust der Protektoratsangehörigkeit
sein wird, hangt davon ab, wie die wehrrechtlichen Bestimmungen
ungeachtet de.r Beseitigung der allgemeinen Wehrpflicht für Protek-

torätsan&apos; &apos;

iterhingehörige im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit auch we

Geltung behalten haben,- Andernfalls dürfte die Entlassung aus -dem

Staatsverband in, Zukunft nur noch geringe praktische Bedeutung
besitzen. - Der Verlust,der Protektoratsangehörigkeit des Mannes er-

streckt sicUgrundsätzlich auch auf seine Eliefraui,98); die minderjährigen
ehelichen Kinder eines Auswanderers, verlieren die Protektoratsange-
hörigkeit mit ihrem Vater je&apos;do.c.li nur dann, wenn sie. in die Arimeldung
der, Auswanderung mit einbezogen werden und dem Tater ins Aus-

Iand folgen_ wenn -der Vater aber durch, den Erwerb einer anderen

ktoratsangehörigkeit&apos; verloren - hat, soStaatsängehörigkeit die Prote

bleiben seine:minderjÄhrigen elielichen&apos;Kinder nur dann,Angehörige
desProtektorates, wenn,ihnen der Vater. die Protektoratsangehörigkeit
ausdrücklich vorbehalten hat 1,99). Der Verlust der Protektoratsange7
hörigkeit einer Frau hat auf die Staatsangehörigkeit ihrer unehelichen

e
- hen KindKinder keinen Einfluß, ebensowenig wie -auf ihre, eh&apos;Iic er,

wenn sie als Witwe die Protektofatsangehörigkeit verliert:zoo). - Trotz.
der Vorschriften über den automatischen Verlust der inländischen

Staatsan ehörigkeit und ungeachtet-, der ausdrücklichen Vorschriftig
Verfassungsurkunde z wurde - bisher in der

I

I
Praxis ein tschechoslowakischer Staatsangehöriger, der- eine fremde

erworben hatte,&apos; solange als Inländer ange

196) Siehe Schmiedt-Sollislau, a. a. 0. S. 256.; siehe auch oben Anm., 194. &apos;-

197) Gern. § 31 des tschechoslowakischen Wehrgesetzes vom- ig. März -igzo ($lg.. d&apos;.

Ges. u. VO Nr. 193) in der Fassung der Kundm. VOM 26. Febr. 1934 (SIg. d. Ges. u. VO

Nr- 30), siehe*Schmiedt-Sollislau, a. a. 0. S- 2254, 258; Verner im Slovnik S. 988.

I. I I 198) Streitig ist der abgeleitete automatische Verlust,&apos; wenn der Ehemann nach

Verlust, der.inländischen StautSangehörigkeit staatenlos bleibt. Ein Vorbehalt der Pro-

tektoratsange4örigkeit ist nur für die&apos; gerichtlich getrennte Ehefrau sinnvoll; die,

Staatsangehörigkeit der geschiedenen Frau ist wohl gesondert zu beurteilen.

199) -Siehe Schmiedt-S&apos;ollislau, a. a. 0. S. 256. 1- 1.
1

:
I

Siehe Schmiedt- Sollislau, a. a..,0. S. 256.&apos;
`) § 4 Abs. 3 der Verfassungsurkunde vom _29.,Februar 192o bestimmt:.i)Ein Ange

höri r eines fremden, Staates kann -nicht zugleich Angehöriger der- Tschechoslowakischen

Republik sein .
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bis,er seine tschechoslowakische &apos;Staatsangehörigkeit aus einem nach

inländischem Rechte wirksamen Grunde verloren hat -J. Es ist unwahr-

scheinlich,daß die Praxis diesen Standpunkt für den Verlust der Protek-
toratsangehörigkeit ändern wird.

Die -Aberkennung der,.,.St-aatsangehot&gt;Igkeit -dürch behördliche

EntscMdung wardeni in der Westhälfte der Tschechoslowakei gelten-
den Staatsangehörigkelisrecht,bisher unbekannt;, sie wurde noch vor

Erlaß der -Regierungsverordnung über die Protektoratsangehörigkeit,
und ohne durch diese berührt zu werden (§ 6 Abs, 2 der RegVO. über die

Protektoratsangehörigkeit);.durch die-,Verordnung des Reichsministers
des. Innern vom 3. Oktober 193&apos;9, über die&gt; Aberkennung der Staats

angebörigkeit des Protektorats Böhmen und Mähren 203) eingeführt:
Hervorzuheben ist, daß die Aberkennung ein gegen das Deutsche, Reich

gerichtetes Verhalteh voraussetzt und daß dem emäß nicht die Behörden9
des Protektorats, sondern nur - die, Reichsbehörden&apos; zur - Entscheidun9,
darü berufen sind. Die Aberkennung der Protektoratsangehörigkeit
kann grundsätzlich nur gegenüber Personen ausgesprochen.werdep, die

sich-im Auslande294) aufhalten, und hat zur Voraussetzung, daß diese

Protektoratsangehörigen entweder Handlungen begangen haben, die ge-

eignet sind, die Belange des,&apos;Reiches zu schädigen. oder. das Ansehen des&quot;&quot;&quot;
Reiches herabzuwürdigen, oder aber, daß diese Personen einer Rück-.&quot;&quot;&quot;.
kehraufforderungl die der Reichsminister ..des -Inneren unter Hinweis
auf. die. Aberkennungsverordnung an sie

-

gerichtet hat, nicht, Folge lei

sten205). (§ :i Abs. i). Die Zuständigkeit für die Aberkennung liegt beim

Reichsminister des Inneren, der die, Entscheidung im Einvernehmen mit

dem Reichsminister des Auswärtigen und dem Reichsprotektor in,Böhnlen
und Mähren trifft. (§ i Abs, 2 S. i). Die Aberkennung, wird mit der Ver-

kündigung der Entscheidung im:Deutschen, Reichsanzeiger und Preupi-
schen Staätsanzeiger wirksam (§.. *i Abs. 3). Auf die Familienangehörigen
des Ausgebürgerten bezieht sich die Aberkennung grundsätzlich, nicht,
vielmehr beschließen die für die Aberkennung zuständigen Behöt.d
im einzelnen Falle

`
inwieweit Sich der Verlust der Protektora.tsangehörigm-

keit auf die Ehefrau, auf die, ehelichen oder an Kindesstatt angenom-

nienen Kinder des Ausgebürkerten bzw. auf, die unehelichen, Kinder
einer a-usgebürgerten Frau erstreckt (§ i. Abs.&apos;2 S. 2).

Si insbesondere die, dort2,02) ehe hierzu Schmiedt-Sollislau, a.a.0. S.259,
-angeführten Entscheidungen des Obersten Verwaltungsgerichts; siehe oben S. ?-o4
Anm.

M) RGBL I, S.. 1997 und Verordnungsblatt des Rekhsprotektors, S. 179; erlassen&apos;

1 auf Grund des Art. XI Abs. i des Erlasses des Führers und Reichskanglers über das

Protektorat Böhmen und Mähren vom 16. März 1939-

204) D. h. hier also: außerhalb des Reichsgebietes.
205) Eine reiclisfeindlirhe Betätigung ist hier nicht erforderlich, es genügt die Tat-

sache, daß der Betreffende auf die Aufforderung hin nicht in das Reich zurückkehrt.
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Die Aberkennung der Sta, &apos;mit der Einziehungatsangehöri aiin
des, Vermögens des Ausgebürgerten verbunden, werden. Zunächst kann

bei der Einleitung des Aberkennungsverfahrens oder bei Erlaß. der

Rückkehraufforderung das Vermögen beschlagnahmt werden (§ 2 A,bs.
S. i). Durch &apos;ihert der Eig des be-die Beschlagnahme ve

schlagnahmten Vermögens die Befugnis,i die zu dem. Vermögen
gehörenden Sachen und Rechte zu verfügen z06 (§ 3 Abs. i). Nach

Aberkennung der Protektoratsangehörigkeit kanti, das Vermögen als

dem Reich verfallen; erklärt werden (§ 2. Abs.- i S.,i); wird das

Vermögen nicht binnen zwei Jahren für verfallen erklärt, so endet,die,

Beschlagnahme i hme und die Ver-5 Abs. i S.- :2). Die Beschlagna
fallserklärung,des Vermögens werden von den für die Aberkennung der

zuständigen. Behörden ausgesprochen_ und
mit, ihrer Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen

wirksam (§ 2 Abs. 2)&apos;; -,die Durchführung der. auf

der Vermögen&apos;sbeschlagnahme und der Verfallserklärung er

I

I

: forderlichen Maßnahmen obliegt dem Reichsprotektor (oder der von

ihm bestimmten Dienststelle), der auch im Einvernehmen mit dem

Reichsminister der Finanzen über,das für verfallen erklärte Vermögen
verfügt.207) (§:2&apos;Abs- 3).

Die besondere, rechtliche Stellung. des Protektorates Böhmen Und
I Mähren,verleiht auch der Protektoratsangehörigkeit einen besonderen
Charakter. Der Erlaß des Führers und Reichsk,anzlers vom 16.-.März
1939 erklärt das Protektorat Böhmen und Mähren zu .einem Bestandteil
des Großdeutschen Reiches LAbs. i) und überträgt dem,Reichdie

ktoratesWahrnehmun der auswärti en Angelegenheiten des Prote,9 ins

besondere den Schütz seiner Staatsangehörigen im Ausland, (Art.. VI).
Die, Protektoratsangehörigen sind also nicht, deutsche Staatsangehorige.

-206) Bei Liegenschaften und bücherlichen Rechten ist die Beschlagnahme auf Antrag.
der Behörden, d. h. des Reichsprotektors oder der -von diesem bestimmten Dienststelle
,im öffentlichen Buch anzumerken; diese Anmerkung hat die W,,irkung, daß Eintragungen,
durch die ein beschlagnahmtes Recht abgetreten, belastet, bes oder aufgehoben
wird, nur mit Zustim#iung der zur Stellung des Eintragungsantrages berechtigten Be-

hörde bewilligt werden dürfen&apos;(§ 3 Abs. 2).
20,7) Für Schulden, die zu dem für verfallen erklärten Vermögen gehören, haftet das

Reich bzw. der Übernehmer eines solchen Vermögens bis zum Verkaufswert,der einge-
zögenen Sachen und Rechte (§ 4- Abs.. x); Rechte ;an Gegenständen, die zu einem

rsolchen, Ve mögen gehören, bleiben bestehen (§ 4 Abs. 2). II:n Falle, der Jbersc uldung
des, für verfallen erklärten, Vermögens findet auf Antrag des Reichsprotektors oder.. eines
Gläubigers ein KonXursverfahren nach Maßgabe der Vorschriften der.im Protektorat

Böhmen und Mähren geltenden Konkursordnung (tschechosl. Konkursgäsetz voT27-März
1931, Slg. d. Ges. u. VO Nr. 64) statt, für das die deutsche Gerichtsbarkeitim. Proteiktorat

zuständig ist und dessen Masseverwalter im Einvernehmen mit dem für den Bezirk,-des

Konkursgerichts zuständigen Oberlandrat zu bestellen und auf dessen Verlangen ab-

zuberufen Ist 4 Abs. -3).
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Im -Verhältnis zum Ausland unterstehen, sie- der Schutzlierrschaft

G Reiches. Innerhalb des Großdeutschen Reiches selbst

werden sie in den Gebieten außerhalb des Protektorates keineswegs als

Inländer2o!a), vielmehr gru-r als Ausländer behandelt&quot; soweit sie

nicht in einzelnen Beziehungen, wie z. B. linsichtlich AusweiSpflicht
und Meldezwang, den deutschen StaatSangehörigen ausdrücklich gleich-
-gestellt sind2o7 Insbesondere -genießen sie nicht die. politischen, Rechte,

e nd-die den deutschen S-taatsangehörigen im Reiche zustehen. Si sind

sätzlich als Ausländer im Sinne des deutschen Reichs- und Staatsange-
hörigkeitsgesetzes anzusehen; demgemäß verliert z. B. eine d6utsclie

Staatsangehörige durch Verheiratung mit einem, Protektoratsangehörigep
ihre deutsche Sfaatsangehörigkeit, Während, eine Protektoratsangehörige
durch Verehelichung - mit einem Reichsdeütsclien deutsche Staatsange-
hörige wird. Eihe,besondere Bedeutung kommt der Protektoratsange-
hörigkeit als Anknüpfungspunkt für Fragen. des Personalstatüts.,im
Sinne Aes interlokalen Privatrechts zu, d4 h. also bei&quot;der Anwendung
der im Protektorat geltenden Privatrechtsordnung im Verhältniszu
den- Übrigen im Deutschen Reich geltenden Rechtsordnungen.,

v.

Di;e Staat,sangehötigkeit. d,er Bewohner des im *Oktober&apos;1938 voü

Polen besetzten Olsa-Gebiete&apos;s&quot; das&apos; bis dahin zur- Tschechosl-owa,

kischen Republik&apos;gehörte 2o8), wurde durch ein Dehret des polnischen
Staatspräsid-enten. vom ig. Oktober 1938 -zO9) in der Weise geregelt,
daß die Gehungskraft des pcdnischen Staatsangehörigkeitsgesetzes von

1.92o mit allen späteren Abänderungen -0) auf das Olsa-Gebiet aus-

2079) Die, Protektoratsang sind vor allem nicht etwa mittelbare

angehörige in der Art wie früher die Angehörigen der einzelnen deutschen Länder; Globke,

Z4 f.. osteuropäisches ]Recht 1939/40,.$- 456.
§ r2 der Verordnung Über- die Behandlung von Ausländern vo 5. Sep-207b) Gem.

tember 1939 S.-i667) unterliegen die ]&gt;tektoratsangehörigen grundsätzlich
icht der Ausländerpolizeiverordnung vom 22. August 1938 (RGBL 1, S. 10,53) und sind

- hinsichtlich der Ausweispflicht den deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt
(§ 2 der Verordnung über den Paß--und Sichtvermerkszwäng sowie über den Ausweis-

zwang vom ig, September 1939, RGBL I, S. 1739)-
208) Es handelt -sich bei diesem von den Polen._Tegeh ener&apos; Schlesien genannten

Gebietuldenwestliclider01sagelegenenTeildesfrüheren&apos;i3,st-,erreiehischenOst-Schlesien,
welcher bei der nach dem Weltkriege vorgenommenen AufteilungAieses Gebietes zwischen

der Tschechoslowakei und Polen an die Tschechoslowakei gefallen war.

209) Siehe oben S. 169 Anm. io.

zio)Ges
Nr. 7, Pos. 44)- Das Gesetz ist samt den Ergänzungs- und Durchführungsvorschriften
in deutscher Sprache abgedruckt und,erläutert in Rapp6 und Bernaczek, Das Staats-

angehörigkeitsrecht-der Republik 1-&gt;cIen (in Leske-Loewenfeld, a. a. 0. BdTeil i&apos;,

S- 149:ff-)-
Z. ausl. 89&apos; Recht u. Völkerr. Bd. X. 14
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gedehnt, und die den Erwerb der. polnischen Staatsangehörigkeit durch

die Bewohner dieses Gebietes regelnden Bestimmungen in dieses Ge-

setz :züi). eingefügt wurden.

Der im Zusammenhang- mit der, Besetzung des Olsa-Gebie,tes durch

1,

Polen erfolgte Erwerb der, polnischen Staatsangehörigkeit erstreckte
sich nach diesen Vorschriften zunachst einmal-kraft,Gesetzes auf.,die

als bodenständig zu bezeichnende Bevölkerung, allerdings mit, Er-

leichterungen für Personen polnischer Abstammung. Darüberhingus
ermöglichte das Dekret..allen Bewohnern dieses Gebietes, die,polnischer
Abstammung sind, den Erwerb der polnischen Staatsangehörigkeit,
so., daß drei verschiedene- Personengruppen f-iir den Erwerb der.polnischen
-Staatsangehörigkeit in Frage kamen,

i. Alle diejenigen Personen, gleichgültig welcher VolksZugehörig-
keit, die in diesem Gebiet (zur. Zeit der -Besetzung durch Polen) ihren &apos;,

Wohnsitz 2,12) hatten und hier auch heimatzuständig waren, erwarben

die polnische&gt; Staatsangehörigkeit, vorausgesetzt, -daß entweder sie

selbst oder ihr ehelicher Vater bzw. ihre -uneheliche Mutter das- He at-im

recht, 213) in, diesem Gebiet ununterbrochen seit- dem i. -November igi8,
besessen und, es nicht durch Übernahme eines öffentlichen, Amtes er-

worben hatten 2114).
2. Bei Personen polnischer Abstaniniung215) -genügte-für den Erwerb,

der polnischen. Staatsangehörigkeit, daß- sie selbst oder,-ihr Vater bzw.

ihre uneheliche. Mutter, das Heimatrecht in - diesem, Gebiet seit dem

i November ig besessen hatten -z16); ihr Wohnsitz war belanglos,.
Damit-erwarben alle früheren tschechosloWakiscjien Staatsbürger pol-,
nisclier-Volkszugehörigkeit, die, (bzw.- deren Eltern) seit igi8 im Olsa-

Gebiet heimatzuständig waren, durch die Besetzung dieses Gebietes

durch Polen die polnische Staatsangehörigkeit.
3- Darüber hinaus aber hat Polen auch noch allen übrigen polnischen

Bewohnern des Olsa-Gebietes den Erwerb der polnischen Staatsange:-
hörigkeit, ohne Rücksicht auf ihre Heimatzuständigkeit (soweit es

sich um tschechoslowakische Staatsbürger handelte). oder auf. ihre

21,) Die Bestimmungen sind als Art. g a und 2. Absatz Art. 3 dem _Staats-
angehörigkeitsgesetz, eingefügt worden.

--&quot;&quot;) Siehe oben S.175f.
213) Siehe oben S. 177f. Der Erwerb der polnischen Stäatsangehörigkeit gem. dieser

Bestimmung betraf also nur tschechoslowakiE Staatsbürger, nicht auch. Staatenlose- ,I

214) Gemäß § io österr. Heinlatgesetz von 1-863 siehe oben S- 17,7-

215) Bei. der. deutschen Übersetzung dieser Bestimmung - in. Poln.. Ges. u
-
VO 1938,

I

S-,38o ist&quot;ein sinnstörender Druckfehler unterlaufen; es muß heißen Wersonen, die pol-
nischer Abstammung sin&amp; anstelle von Personen&quot; die eichtpolnischer Abstammung I

2 Auch,hier sind,die Personen vom Stgatsangehörigkeitserwerb ausgeschlossen,
.deren Heimatrecht in diesem Gebiet auf dem Antritt eines öffentlichen Amtes beruht-
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Staatsangehörigkeit - durch die Bestimmung ermöglicht,&apos; daß Personen

polnischer Arbstamimung, die am i.. Oktober 1938 einen Wohnsitz im

Olsa-Gebiet hatten, wie di Personen behandelt &apos;werden, die in deii
--polnischen Staat zurückgekehrt, sind. &apos;:Diese Vorschrift ist nur im

ZusamnienhanKinit&apos;dem Wortlaut Art.&apos;3 des&apos;polnischen&apos;I.Staats-
angehörigkeitsgesetzes zu, *verstehen, als dessen zweiter Absatz sie

I eingefügt wurde. Art-- 3 -ist eine den&apos; Erwerb der polnisichen- Staatsz.

angehörigkeit durch aiisländ-isc &apos;he Staatsahgehörige -polnischer -Ab-

stammung sowie deren &apos; Nachkömrrien&apos; betrüffende Sondervorschrift
&apos;

handelte sich-, hier also um polnische Emigranten aus der -Zeit -vores

der Gründuüg :des polnischen Staates. um deren, Nach-kommen,
die dann z als polnische Staatsangehörige. anerkannt wurden, wenn -sie

,nach ihrer Rückkehr -in den polnischen Staat der Verwaltimgsbehörde
ihres Wohnortes Nachweise der polnischen Abstammung mit Aer Er-

klairung vorlegen, daß sie polnische- Staatsangehörige werden wollen
und auf die ausländische- Staatsangehörigkeit verzichten 2 17).

Demgemäß konnten alle-am i-. Oktober 1938 im Olsa-,Gebiet wohn-

haften Personen polnischer Abstammung Rücksicht - darauf.,
ob sie die tschechoslowakische :Staatsangehörigkeit besaßen, die* pol-.
nische Staatsangehörigkeit erlangen, wenn sie der, Verwaltungsbehörde
ihres - Wohnortes gegenüber unter Nachweis, ihr-er -polnischen Abstam-.,: -

mung diese angegebene Erklärung abgaben. Obwohl eineentsprechende,
Vorschrift fehlt, wird man davon ausgehen könneri, - daß sich die Er-

klärung auch auf die Familienangehörigen des Betreffenden erAtreckte 2 8).
- - Die Frage, nach welchen Merkmalen die polnische Abstammung

zu bestimmen ist, wird in dem, Dekret -ebensowenig ausdrücklich ge-.

regelt wie im Staatsangehörigkeitsgesetz von 1920, dessen, Art- 3,;.wie
erwähnt, diesen Begriff -ebenfalls bereits verwendet. Angesichts der,

Einbeziehung der für das Olsa-Gebietjjneu,erlassenen&apos; Vorschriften in
I

I däs polnische Staatsangehörigkeitsgesetz von. -ig2o bestehen keinerlei

Bedenken, die von der Praxis zu Art. &apos;3 entwickelte Auslegung des
Begriffs der polnischen Abstammung auch für. die.- im. Jahre 1938 er-

gangenen Bestimmungen anzuwenden. Das polnische Oberste Ver-

__..wältungsgericht hat hierzir erklärt zig), daß es sich hier um &apos;die polnische
Abstammung nicht - in - einem besonderen, s.ondem im gewöhnIkhe

217) Die Entlassung dieser Personen aus ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit wurde

dabei nicht gefordert, so daß sich grundsäUlich eine doppelte Sfäätsangehörigki
dieser Personen ergab; siehe Rapp6-Bernaczek,a. a. 0. S. 165.

218) Die Erklärung des Ehemannes oder Vaters auf seine Ehefrau und seine ehelichen

minderiallrigen Kinder,- die selbständige Erklärung ein&amp; Frau auf ihre unehelichen-Mitider

jährigen Kinder. Ebenso&apos;dürfte wohl gegebenenfalls Iauch die - für einen Minderjähtigen
&apos;von sei-nem gesetzlichen Vertreter abgegebene Erklärung wirksam gewesen sein-.

219) Urteil vom 28.r93i; Z. 7263/30, zitiett von Rapp6zek,

a. a.&apos; 0&apos;. S. i 65.
14*
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in der Umgangssprache gebräuchlichen Sinne handelt. Demgemäß
bedeutet &apos;-polnische Abstammung die Abstammung von e Person,
die&apos;dürch den Gebrauch der polnischen Sprache als Umgangssprache z:zo),
Beobachtung polnischer Sitten und Gebräuche, Erziehung der Kinder
ini -polnischen&apos; Sinne usw. ihrIe Zugehörigkeit zur polnischen Nation
deutlich bekundet hat -1). Bei unehelichen Kindern war die mütterliche

Abstammung maßgebend.. Rassische Unterschiede. spielten für die

polnische Abstammung keine Rolle.

Inzwischen hat sich aber wenigstens für einen Teil -der Personen,
die auf Grund der Besetzung des Olsa-Gebietes polnische Staatsangehörig-
keit erlangt hatten, durch den Untergang des polnischen Staates die

Rechtslage wesentli. geändert.&apos; Auf Grund der Eingliederung früher
zum&apos;polnischen,Staat. gehörender Gebiete werden nach § 6 &quot;des Erlasses
des. Führers. und Reichskapzlers vorn 8.- Oktober 1939 über Gliederung
und Verwaltung der-Ostgebiete iz2),-die Bewohner deutschen oderurt-
verwandten.Blutes dieser angegliederten Gebiete nach Maßgabe näherer.

-timmungen, die inzwischen in einem Erlaß des Reichsinnemmi-Bes

nisters z23) ergangen sind, - deutsche S*taatsangehörige 224).
Von praktischer Bedeutung für das Olsa-Gebiet ist wohl nur Abs. 2,

Ziff. 2 des Runderlasses 2.25), wonach -diejenigen deutschen Volkszuge-.
hörigen die deutsche- -Staatsangehörigkeit erlangt haben; -die bis zum

26. Oktober &apos;1939 die -polnische Staatsangehörigkeit besessen und zu

diesem, Zeitpunkt zu. den Bewohnern,des Großdeutschen Reiches ein-

schließlich der eingegliederten Ostgebiete gehört haben. Damit haben

also alle jene Volksdeutschen1 die auf Grund ihres -Wohnsitzes und

Heimatrechtes im Olsa-Gebiet durch die Besetzung dieses Gebietes

von,.$eiten. der Polen im - Jahre 1938 die tschechoslowakische .&apos;Staats-

2-) Nichtunbedingterforderlich,warjedoch,da13auchdiePersön,urnderenpolnische
Abstammung es sich handelte, polnische Sprachkenntni besaß.

--I) Die Schwierigkeiten, die diese Feststellungen gerade in der in Frage- stehenden
völkischen Mischzone des Olsa-Gebietes mit sich bringen mußten, sind nicht zu unter-

schätzen und dürften zur Folge&apos;gehabt haben, daß die Staatsangehörigkeit in den wenigsten
Fällen, in denen die polnische Abstammung maßgeblich war, in der ]kurzen Zeit bis

zum Zerfall Polens, behördlich geklärt werden, konnte..

.l---) Siehe oben S. i7o Anm.,:ii.

223) Runderlaß des Reichsinnenministers vom 25.&apos;November 1939 über den Erwerb

der deutschen Staatsangehörigkeit in den in das deutsche Gebiet eingegliederten Ost-

gebieten (RMBliV. S. 2385).
=4) Die Grenze der an das Deutsche Reich angeschlossenenOstg zwar bisher

gesetzlich noch nicht festgelegt worden; das Olsa-Gebiet jedoch gehört.. heute bereits

vollständig zu den eingegliederten&apos;Ostgebieten.
1

225) Die beiden anderen,Fälle betreffen Danziger Staatsangehörige -(Ziff. i) und solche -

Personen, die nach Verlust der polnischen Staatsangehörigkeit bis zum 26. Oktober 1939

staatenlos waren und zu diesem Zeitpunkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reiches

einschließlich der eingegliederten Ostgebiete gehört haben.
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bürgerschaft verloren hatten und polnische Staatsangehörige geworden
waren zz6), die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt&quot; wenn sie am

26. Oktober 1939,- ihren Wohnsitz im Großdeutschen Reich 227), ein-

schließlich der eingegliederten Ostgebiete besaßen. Die deutsche Volks-
zugehörigkeit beurteilt sich, nach.. dem bereits&apos;,erwähnten Erlaß des

Reichsinnenministers VOM&quot;29. März 1939. Der Erwerb der deutschen

Staatsangehörigkeit ist mit 26. Oktober 1939 eingetreten und

erstreckt sich auch auf die Ehefrau&apos; falls die Ehe am Stichtag (--6.-0.k-
tober 1939) nicht -durch Tod des Ehemannes, Scheidung u. dgl.. aufge,-
lOst ist. Witwen sowie Frauenl deren Ehe gerichtlich geschieden,oder
getrennt ist, -haben &quot;,die, deutsche Staatsangehörigkeit also nur dann
erworben,wenn in ihrer Person selbst alle für den Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit geforderten Voraussetzungen erfüllt sind. Eht-

frauen, die in gültiger Ehe leben, haben trotz Vorliegens aller Voraus-

I

setzungen in ihrer Person nur dann die deutsche Staatsangehörigkeit
erworben, wenn: auIch ihr, Ehemann deutscher Staatsangehöriger wurde

(Abs. 3), andererseits aber erwirbt Aie Ehefrau - vorausgesetzt, daß sie

nicht j üdischen oder sonst artfremden Blutes ist - die, deutsche Staats&quot;

angehörigkeit mit ihrem Eheniann ohne Rücksicht.darauf, ob sie selbst

deutsche Volkszugehörige ist (Abs. &gt;5). Kinder, die am, 26. Oktober,&apos; 193,9-
noch nicht 18 Jahre alt wareü,- der Staatsangehörigkeit ihres
Vaters bzw. ihrer unehelichen Mutter; ist der Vater verstorben, so ist,
die Staatsangehörigkeit- der Mutter maßgebend. Elternlose Kinder und 1 1. ,I

-Kinder, die älter als T8,jahre sind, werden hinsichtlich des Staats-
I angehörigkeitserwerbes selbständig beurteilt (Abs- 4). Auch beim ab-

geleiteten Staatsangehörigkeitserwerb der Kinder ist ihre Volkszugeliö7
rigkeit unmaßgeblich, soweit sie nicht Juden oder,sonst artfremden

Blutes sind, (Abs. 5).,

vi.

Die Slowakische Republik. hat die Staatsangehörigkeitsfragen
durch das Verfassungsgesetz vom 25. Se 39 z z 9)ptember 19

A. Den Erwerb, der slowakischen Staatsbürgerschaft im Zusammen-

hang. mit der Selbständigkeitserklärung der Slowakei regelt -das Gesetz

in folgender Weise:

i. Die slowakische Staatsangehörigkeit, haben mit dem&apos;.14- März
1939 die alteingesessenen Bewohner 23o) der Slowakei erworben. Zu I

226) Das sind also die oben S. 2io unter i. gehörenden Personen deutscher Volks-

zugehörigkeit.
I

z27) Einschließlich des Protektorats Böhmen und Mähren.

228) Abs. 2 letzter Satz des Erlasses- vom 25. November 1939.

229) .,Siehe oben S. 17o Anm. :15.

230) Diese Bezeichnung wird in den Durchführungsbestimmungen zum -Staatsbürger-
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diesen alteingesessenen `Bewohnern des &apos;Staates zählt das Gesetz alle
jene Personen,- bei denen- oder bei deren Vorfahren oder deren Ehemann-

folgende Voraussetzungen -erfüllt sind (§ i Abs. i lit., a).:

1- a) Sie müssen am 30- Oktober igi8. das -Heimatrecht auf. dem

Gebiete des, jetzigen slowakischen Staates besessen und es

b) bis - zum - Tage des Inkrafttretens des - Staatsangehörigkeits-
gesetzes,231) ständig behalten. haben 23,2). Eine Ausnahme von dieser

Voraussetzung läßt das Gesetz nur für solche% Personen zu, die durch

den;Antrift eines. öffentlichen Amtes in Böhmen oder:&apos;Mähren-Schlesien
nach dm, dort,geltenden Vorsc.hr-,iften 2.33) das, Heim&apos;atrechtZ in der Ge-

meitide- ihr-e,s-.-stän-digen Amtssitz-es&apos;erla,ngt,haben,: Einsolcher Erwerb

des-&apos;-Heiniatrecht außerhalb der heutigen Slowakei wird nicht als Ver-

lust des Heimatrechtes auf dem Gebiete des slowakischen Staates 234)
angesehen.

c) Schließlich,.aber verlangt das. Gesetz noch, daß, dieses seit igi8
bestehende Heimatrecht besonders qualifiziert ist.: Das Heimatrecht

muß nämlich entweder durch eine rechtskräftige Entscheidung verliehen

worden sein oder auf Abstammung beruhen.
Die Verleihung muß dabei auf einer Entscheidung der Gemeinde

selbst oder auf einer, Entscheidung der, Verwaltungsbehörde beruhen

und noch vor dem 30.&apos; Oktober igi8. rechtskräftig geworden,sein

schaftsgesetz verwendet -(Kundmachuiig des Innenministers ,vom 18. Oktober 1939,

durch&quot;die eine Instruktion über die Durchführung des Verfassungsgesetzes -über die

[Slov. zäk. Nr. 255/19391 -erlassen &apos;wird (Üradn6, noviny T. 1- Nr.

-2472, S.,435 ff.).
231), Daswar der 17..Okt_ober 1939 Kundmachung des Gesetzes (§14)
232), Die Durchführungsbestinimur legen diese Vorschrift besonders streng aus

und, verlangen, daß das Heimatrecht seit dem 30. Oktober igi8 in derselben,Geineiiide

desjetzigeh Staatsgebietes bestanden&apos;haben muß. Es&apos;.ist aber Personen, die

Heimatrec4t seit igi8 ebenfalls im jetzigen Staatsgebiet, aber in verschiedenen Ge-

meinden besessen haben, den Staatsangehörigkeitserweib kraft Gesetzes zu versagen;

der Wortlaut des Gesetzes schließt eine weitere- Auslegung jedenfalls,.,nicht aus. Es er-

.scheint angemessen das Erfordernis des -Ansuchens- um Zuerkennung der,Staatsangehörig-
keif gem.&apos; § i Abs. -- (siehe unten S. 2,i7) auf solche Personen zu beschränken, die das

Heimatrecht autdem jetzigeft Stahtsgebiet nicht&apos;während des ganzen Zeitraumes be-

sessen haben.

233) § io der Österreichischen Heimatrechtsnovelle vom 5. Dezember 1896 (österr.
RGBL Nr. 222). Das ungarische Recht (Ges. Art. XXII/T886) besitzt &apos;keine derartige
Vorschrift.

z34)&apos; Gemäß § 5 Abs. 3 des ung. Gemeindegesetzes (Ges. Art. XXII/i886) -,i--rlischt

das Heimatrecht in einer Gemeinde, wenn der Betreffende in den Verband einer anderen

Gemeinde getreten ist.

235) Siehe Durchführungsbestimmungen S. 436. Siehe Anm. 232. Die Aufnahme in

den GemeindeverbandedurchauEntscheidung der Genieinde-kann erfolgt sein

auf Grund d6r ff io bis ii-de ünk.-1 Gemeindeg Art. XXII Durch eine

Entscheidung der Verwaltungsbehörde erfolgte die Aufnahme in den, Gemeindeverband,
wie die Durbhführungsbestimmungen hervorheben, dadurch, daß die Behörde nach Prüfung
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Aus ihrer Abstammung - können: das, Heimatrecht- nur- in besonders

-strengem: Sinne als alteingesessene. Bewohner- zu bezeichnende, Per,-

sonen ableiten. - Die DurchführungAbestimmungen- stellen dazu, fest:,
In der Praxis werden als alteingese Bewohner Personen beliebiger
Nationalität anzusehen die, etwa. seit den Jahren i8 bis i.87i
Spuren ihrer Vorfahren auf diesem Gebiet nachweis können. Aus

.,dem Zusammenhange dieser Bestimmungen mit
1 -den&quot; geltenden &apos;un-

garischen Vorschriften über das Recht der Heimatzuständigkeit ist zu

folgern, daß. die 4odenständigkeit der, väterlichen Familiel maßgebend
ist - 23 Die Durchführungsbestimmungen stellen im übrigen. ausdrücklich
fest, äaß einerseits nicht jeder,beliebige Ausweis. als. Beweis der slo-
wakischen, Staatsbürgerschaftgenügen wird; sondern daß. die Behörden
alle Unterlagen, im einzelnen Falle. einer eingehenden. Prüfung unter-

ziehen müssen, ob das Heimatrecht in einer Gemeinde des jetzigen
slowakischen Staatsgebietes tatsächlich besteht; andererseits wieder
wird sich,. wie in den gleichen Bestimmungen hervorgehoben. wird, in
der Mehrzahl der Fälle eine solche eingehende Überprüfung der Unter-

lagen erübrigen, wenn es sich um bekannte Familien handelt,&apos;.die, seit

Menschengedenken in der Gemeinde wohnen und hinsichtlich derer,

niemand.,Zweifelhegt,daßsie&apos;nach-ihrerAbstammu.ngdort,das.Heimat,,
recht besitzen. Im übrigen verweisen die Durchführungsbestimmungen
darauf&quot; daß der tschechoslowakische St.a;

den sich nach Meinung des Gesetzgebers, die meisten tschecÜoslo-
wakischen Staatsbürger ausstellen ließen -,mit&apos;Rücksicht auf,den
darin angeführten Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit als Nachweis
für das Vorliegen der vom slowakischen Staatsbürgerschaftsgesetz ge
forderten Voraussetzungen genügen d#rfte. 11

Der Erwerb der slowakischen- Staatsburgerschaft.;iuf Grund dieser

Bestimmungen erstreckt sich auch -auf die, Ehefrau und die eigenen 2 3 8)

der Sachlage in ihrer Entscheidung feststellte, die betreffende Person sei tatsächlich in einer

bestimmten Gemeinde.heimatzuständig, sei es (§ 6.des.,Gemeindegesetzes) auf Grund.ihrer

Abstammung von oder (gem. § 7 des Gemeindegesetzes) auf Grund ihrer Verli&amp;ratgng
mit einem in. dieser,GeMeinde.Heimatberechtigten;, schließlich,aber konnte.die.,Ver-
waltungsbehörde auch eine Person, deren Heimatrecht sich-nicht feststellen ließ, gem. §
des Gerneindegesetzes als Heimatlosen irgendeiner Gemeinde zuweisen.

1,36) Bei Vorliegen einer unehelichen Abstammung muß die Vorschrift des § 6 S. 2

des ung. Gemeindegesetzes (.Ges. Art. XXII/i886) berücksichtigt werden, wonach unehe-
liehe Kinder in. den Verband jener Gemeinde gehörten, in welcher,die Mutter-
sieh zur Zeit der Geburt-aufhielt.

237) Kundm. des Innenmin. vom 15. Dez. 1926 (Sig. Nr. 225) in der: FasSugg:der
Kundin. vom i. Juli 1928 (Slg. Nr. io8).

% 138) Die. Vorschrift (§ 2 Abs._2), daßKinder aus einer ungültigen EhebeiBeurt.eilung
der Staatsangehörigkeit den&apos; ehelichen Kindern gleichgestellt, sind, wird&apos;auch, hier An-

wendung. finden können. Ob sich
-

der abgeleitete, Staatsangehörigkeitserwerb- auüh auf

adoptierte Kinder erstreckt, ist zweifelhaft. Der Wortlaut des Gesetzes, das von - Xor-
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minderjährigen Kinder (§ I Abs. 5). Auf uneheliche Kinder, deren

Muttek kraft Gesetzes nach diesen Vorschriften die slowakische Staats-

bürgerschaft erlangt hat,&apos; wird&apos;man den Erwerb der.Staatsburgerschaft
mangels einer ausdrücklichen Vor wohl in analoger Anwendung
des für eheliche Kinder maßgebenden Grundsatzes ebenfalls ausdehnen
müssen.

:2.&apos; Kraft Gesetzes (§ !: Abs. i lit&apos; b)` sind weiterhin, mit&apos;dem 14- März

1939 slowakisch6 Staatsbürger-alle jene&apos;Personen- geworden&quot;die bis zum

I Inkrafttreten des Staatsangehörigkeitsgesetzes, d. h. also bis zum

17- Oktober 1939, den Diensteid, als definitive Angestellte des, slowa-

kischen Staates-oder einer staatlichen Anstalt, eines staatlichen Unter-

nehmens&quot;oder eines staatlichen Fonds abgelegt haben.&apos;

ES ergibt sich aus dieser Bestimmung selbst ohne weiteres, daß

damit neben Beamten *und öffentlichen Angestellten anderer als slo-

S rchführungsb` timmungenwaki&apos;cher VolksZUgehörigkeit, wie die Du es

besonders hervorheben - auch zahlreiche Slowaken, die nicht- bereits

auf Grund der angeführten Bestimmungen slowakische Stäats-
I

bürger geworden sind, die slowakische Staatsbürgerschaft erworben

haben. Wichtig ist jedoch, daß, diese Vorschrift nur definitive Ange-

II stellte. betrifft, d. h. es scheiden, wie die Durchführungsbestimmungen
1

11 hervorheben, alle jene Angestellten aus, die ein Dekret erhalten haben-,
In welchem, auSdrUCklich, festgestellt wird, daß ihre Anstellung nur

eine -vorläufige ist; nur diejenigen. Angestellten, die entweder überhaupt
kein&apos; solches Dekret erhalten haben, oder in deren Dekret die vorläufige
Anstellung nicht wurde, gelten., nach den Dprchführungs-
bestimmungen, (S. 436) als definitive Angestelltei

Besonderes gilt hier für die Angestellten &apos;tschechischer. Volkszuge
hörigkeit. Diese wurden nämlich ohne Rücksicht

-

auf ihre Heimat-

I

zuständigkeit und dieArt ihrer Tätigkeit im Staatsdienst grundsätzlich
nur im, vorläufigen bienst-Verhältnis übernommen, soweit sie nicht nach

dem 16. Oktober 1939 ein Dekret über ihre definitive Anstellung ausge-

händigt erhielten 239).
Der Erwerb&apos; der slowakischen Staatsbürgerschaft erstreckt sich

gemäß,§ i Abs. 5 des Gesetzes auch hier auf die Ehefrau und die eigenen

fahren (§ i Abs. i lit.. a) und von. eigenen. minderjährigen Kindern (§ i Abs. 5)

spricht, weist eher darauf hin, daß adoptierte Kinder der Staatsangehörigkeit

I

ihres Adoptivvaters nicht folgen. Andererseits darf&apos; nicht übersehen werden, daß

nach dem ungarischen Gemeindegesetz (§ 6 S. 3), dessen Bedeutung für das Staatsan-
I gehörigkeitsrecht nach dem neuen- Gesetz allerdings stark eingesehränkt.ist, adoptierte

minderjährige Kinder der Heimatzuständigkeit des Adoptierenden folgen.
&apos;239) Regierungsverordnung vom 16. Oktober 1939 (Slov. zäk. Nr. 254) über die

Regelung der Dauer des Dienstverhältnisses der Staatsangestellten tschechischer Natio-

nalität.. Siehe auch Rabl, diese Zeitschrift Bd. IX, S. 859. -

http://www.zaoerv.de
© 1940, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Staatsangehörigkeit in den Gebieten _der früheren Tschechoslowakei 217

minderjährigen Kinder 240) .,des Staatsangestellten, der die slowakische

Staatsbürgerschaft erlangt, hat. Da eine verheiratete Frau micht selb-

ständiges Subjekt des Staatsbürgerschafts.rechtes ist wie die Durc&gt;-

führungsbestimmungen feststellen, erwirbt eine Ehefrau, die selbst zwar

definitive Staatsangestellte. ist, deren Ehemann aber die. slowakische

Staatsbürgerschaft nicht erworben. hat, auch ihrerseits &apos;diese Staats-&apos;

bürgerschaft nicht 241). Er-wirbt eine uneheliche Mutter als Staatsange-
-stellte die slowakische Staatsbürgerschaft, so erstreckt sich - dieser &apos;

Erwerb - wiederum in analoger Anwendung der Vorschrift des.§,i
Abs. 5 des Gesetzes.- auch auf ihr uneheliches Kind.

be nengr3-, Die zu den e n erwähnten Perso uppen gehörenden. Be

wohner der Slowakei bilden sicherlich, wie die Durchführungsbestim-
mungen (S. 437) unterstreichen, den HauPtbestandteil der Staatsbürger
der&apos;Slowakischen Republik. Das Staatsbürgerschaftsgesetz gewährte
aber auch. jenen Bewohnern,der Slowakei, die weder Staatsanges,tellte
sind&quot; noch nach dem Gesetze zu den alteingesessenen Bewohnern des

Staatsgebiets gerechnet werden können, die Mögli.Chkeit&quot;die slowakische

Staatsbürgerschaft vom Zeitpunkt der Selbständigkeitserklärung der
Slowakei an zu, erlangen-. Gemäß §. i Abs. -- des Gesetzes konnten&apos;alle

Personen, die erst nach. dem 30. Oktober igi8 das Heimatrecht in einer,..
Gemeinde des jetzigen slowakischen, - Staatsgebietes erlangt haben un4.
nicht bereits auf Grund der angeführten Bestimmungen slowakische,
Staatsangehörige geworden sind, innerhalb einer Frist von 6 Monaten 242)

11
um Zuerkennung der slowakischen Staat§bürgerschaft mit, Wirkung
vom - 14- März 1939 beim Ministerium &apos;des Innern ansuchen.

Alle Personen, auf welche diese Voraussetzung, zutraf, wurden

bis zum Ablauf der Frist als slowakische Staatsangehörige angesehen;
haben sie rechtzeitig vor Fristablauf um Zuerkennung der Staatsange-
hörigkeit angesUcht, dann gilt diese Vermutung bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem über ihr Gesuch entschieden wird (§ i Abs.:2 S.

Da die Überprüfung der ischecho-Slowahischen Staatsburgerschaft
bestimmterPersonen, die durch die Regierungsverordnung vom 97- Januar
1939 (SIg. d. Ges. u. VO. 1 Nr.:15) angeordnet wurde 243), bis zum Inkraft-

treten des slowakischen Staatsburgerschaftsgesetzes noch nicht oder doch
nur in wenigen Fällen durchgeführt werden konnte, ordnet das- Gesetz an,

daß die auf Grund jener Verordnung eingebrachten Gesuche um Über-

prüfung der Staatsbürgerschaft nunmehr als Gesuche um Zuerkennung
der slowakischen Staatsbürgerschaft im der obigen Bestimmung

&apos;240) Worunter wiederum.die ehelichen und die diesen. gleichgestellten Kinder ver-
standen werden müssen. Siehe oben S. 21-5 Anni. 238.

241). Durchführungsbestimmungen S- 437-

24z) D. h. also bis zum 18. April 1940 (Durchführungsbestimmungen S- 438).
243) Siehe oben S. 188ff. -
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des. Staatsbürger.schaftsgesetzes anzusehen sind (§ i, Abs.. 3)- - Es darf

jedoch in diesem ZUsammenhange nicht,übersehen. werden, daß Gesuche
&apos;Cum Jberpr&apos;üfung der. Staatsbür&amp;er-schaft, die gemäß der Verordnung

vom 27.&apos; Januar 1939, von Personen eingebracht wurden&quot;- die nicht das
I

Heimatrecht auf-&apos;dem heutigen Staatsgebiet besitzen, in

der, Slowakei-g,.egenstandslos geworden sind, da diese Personew nach

dem slowakischen Staatsangehörigkeitsrecht Ausländer. sind z44).- An-

dererseits,,aber-. jene-Tersonen, die. gemäß § i Abs.

Verordnung vom i7. Januar 1939 tr.ot-z Vorliegens der Voraussetzungen.
von der Überprüfung. ihrer Staatsbürgerschaft ausgenommen waren,

nunmehr um Zuerkennung der slowakischen Staatsbürgerschaft an-

suchen, wenn sie,das Heimatrecht auf dem jetzigen slowakischen. $taats-

gebiet besitzen und slowakische Staatsbürger werden -wol.len
Zu den, Personen, auf die sich diese Vorschriften über.die Staats,

bürger5chaftszuerkennung erstrecken, gehören insbesondere:-

a) Alle,- jene Personen, die, seit dem, Jahre Ii-gi,8 in Slowakei

eingewandert, sind (z. B.. slowakische, Rückwanderer, tschechische

Beamte u. a.) und. in, einer Gemeinde des jetzigen Staatsgebiets das

Heimatrecht erworben haben246).
b) Personen, die die tschecho-slowakische Staatsangehör,igkeit

Grund&quot;des Staatsbürgerschafts- und Optionsvertrages,mit 247)
behalten oder durch Option auf, Grund, dieses Vertrages wiedererlang-t
und. daraufhin. gemäß- den der -Regierungsverordnung
VOM 24. Februar 1939 (S1,-&apos; d. Ges. -u. VO I Nr. 44) das Heiniatrecht in

einer Gemeinde der jetzigen Slowakein erhalten haben; -

c): jene Personen, die nach dem 30. Oktober igi8 nur zeitweilig
das Heimatrecht in einer Gemeinde.,auf dem jetzigen Staatsgebiet
besessen haben, vorher oder zwischendurch aber,-in,einer jetzt nicht zur

slowakisclien Republik gehörenden -Gemeinde der früheren Slowakei

heimatzuständig. waren&quot;248)&apos;
- d) alle jene Personen - das-..ist besonders wichtig und be- I

merkenswert -, welche die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit
kraft der sogAnamiten Lex Derer erhalten haben 2 4 9).

144) Siehe Durchführupgsbestimmungen S
- 438.

1,45) Siehe Durchführungsbestimmungen S- 438. -

I

246) Nicht hierher gehören jene Personen-, die das, Hpimatrecht- während, dieses Zeit-

raumes, in einer an Ungarn abgetretenen Gemeinde der, früheren Slowakei, erworben

haben und für die grundsätzlich nur der Weg offen steht&quot;wie, jeder. andere,Ausländer um

Zuer4ennung der slowakischen Staatsangehörigkeit anzusuchen, es sei denn, daß es sich

unter b). angeführten Personen handelt. Hinsichtlich -der - 1938- an Polen abge-um die

trefenen, jetzt aber wieder zur Slowakei gehörenden, Gebiete siehe unten - S.- 2.19: f

2,47) Siehe S. 17o Anm. 13.

248), SieheDurchführungsbestimmungen- S. 4,37;,siphe anch.oben S. --14&apos;-Anm- 2232-

249) Siehe Durchführungsbestimmungen S- 437. Lex Derer wird das tschechoslo-
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e) - Schließlich j ene Personen, die in der Zeit vom. 6. * Oktober 1938
bis zum 14, März 1939 die tschecho-slowakische Staatsbürgerschaft
erhielten, vorausgesetzt, daß sie das Heimatrecht im. heutigen slowa-

kischen, Staatsgebiet,besitzen 250).
Der Erwerb der slowakischen Staatsangehörigkeit in allen diesen

Fällen - erstreckt sich auch auf die Ehefrau: &apos;und die eigenen
jührigen Kinder (§ i Abs. 5), dh. auf die ehelichen und die. ihnen gleich-
gestellten Kinder dessen, der durch Zuerkennung die slowakische Staats-

angehörigkeit erlangt, hat, sowie auf uneheliche Kinder, deren Mutter die -

slowakische&gt; Staatsangehörigkeit zuerkannt -wurde.

4. Eine besondere, Regelung des automatischew Erwerbs der slo-

wakischen Staatsbürgerschaft mußte für, die in den Jahren 19I8 1924
und 1938- zu Polen -geschlagenen Gebietsteile von Arwa und der Zips
getroffen werden, die auf- Grund des Staatsvertrages zwischen dem

Deutschen Reich und der Slowakei VOM 21.,&apos;Novernber 1939 wieder
an die Slowakei zurückgefallen -sind und durch das Gesetz VOM 22. De--

zember 1939 251). in das slowakische Staatsgebiet eingegliedert wurden.
Die Staatsangehörigkeit der Bewohner dieses Gebietes regelt § 3 des

Eingliederungsgesetzes in der Weise, daß- er die analoge, Anwendung der

Bestimmungen, des slowakischen -Staatsbürgerschaftsgesetzes vom -,

25. September 1939 vorschreibt, so&apos; als ob es überhaupt niemals zur

Abtrennung dieses Gebietes gekommen wäree. In der Anwendung,
dürften sich aus dieser etwas - summarischen Bestimmung wohl manche

Schwierigkeiten ergeben. So erscheint es vor allem bedenklich,. den Er-

werb der slowakischen Staatsbürgerschaft auf den im &apos;
,schaftsgesetz genannten Zeitpunkt der Selbständigkeitserklärung des

Slowakischen Staates (14- März 1939) zurückzubeziehen, angesichts der

Tatsache, daß das Gebiet- ja bis Anfang September - 1939 unstreitig- pol-
nisches Staatsgebiet war und erst über ein Vierteljahr später --dem

slowakischen Staatsgebiet einverleibt wurde&apos;. Eine endgültige Beäht-

wortuilg dieser Frage ist noch nicht möglich-; man wird hier Praxis,

der,s71o-wakis,chA-n&quot;Beliörden und -Gerichte abwarten mussen.

wakische Verfassungsgesetz &apos;vom I. jUli 1926 (SIg. d. Ges. u. VQ,Nr- 152) -über die Ver-

leihung der tschechoslowakischen Stäatsburgerschaft an gewisse Personeii genannt.
Es erleichterte die F-inbürgerung früherer -ungarischer Staatsangehöriger in derTschecho-

slowaik-ei und war deshalb geworden1 weil das-tscheeboslowakische Oberste Ver-

waltungsgericht § io - des ung-. Gemeindegesetzes (Ges. Art&apos;. XXII/i886) abweichend

von&gt; der, ständigen Rechtsprechung des - ungarischen Obersten&apos;Verwa.ItüngsgeriChts aus&quot;

legte und den automatischen Erwerb der Gemeindezugehörigkeit verneinte-, dadurch

wurden&apos;TaUsende der Bewohner der Slowakei &apos;und&apos;Karpathenruf31ands zu Staaten-

,losen gemacht (siehe Schmiedt-Sollislau, a.a. 0., S. 2S2; vgl. auch Verner

im Sloviiik S. 986).
250) Siehe Durchführungsbestimmungen S. 431. &apos;

251) Siehe oben S. i7ö und 171 Anm. 16 und &apos;17.
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Für alle übrigen Fragen der, Staatsangehörigkeit in diesem, Gebiete,
insbesondere auch in der Frage des abgeleiteten Erwerbes für Ehefrauen

und Kinder,sei auf die oben dargelegten Bestimmungen des slowakischen

Staatsbürzerschafts esetzes verwiesen. Für die Entscheidung der Fälle9
/ zweifelhafter Staatsangehörigkeit, ..die ang.esichts der nicht ..sehr klareii

&quot;

Bestimmung des Eingliederungsgesetzes in diesem Gebiet Voraussicht-

lich zahlreich- sein werden, steht zunächst der Weg,&apos;offen, gemäß § i

Abs. 2 des Staatsbürgerschaftsgesetzes die,Zuerkennung der slowaki-

schen Staatsbürgerschaft beim Innenmiffisterium- zu beantragen. Dabei

ist wohl davon auszugehen, daß die Frist von 6 Monaten für die Ein-

bringung des Ansuchens erst mit dem Inkrafttreten des, Eingliederungs-
esetzes. ho. Dezember 1939) zu laufen begann.-9

5. Weitere Fälle. des automatischen Erwerbs der slowakischen

-. Staatsangehörigkeit mit dem,Zeitpunkt der Selbständigkeitser41ärung
der Slowakei regelt&apos;der. deutsch-slowakische Staatsangehörigkeitsvertrag

- VOM 27. Dezember 1939 252). Die slowakische Staatsangehörigkeit er-

.langen danach rückwirkend auf den 14- März 1939 deutsche, Volks-

zugehörige, die bis zu diesem Zeitpunkt tschecho-slowakische Staatsm,

angehörige., oder Staatenlose waren. und bis zum Inkrafttreten des Ver-

trages 253) nicht bereits auf andere Weise die slowakische - Staatsange-
h&amp;igkeiterwGrben&apos;haben254),voirausgesetztdaß,.sieentweder.am.--io.0-k -

tober 1938 das Heimatrecht oder am 14- März 1939 ihren Wohnsitz auf

dem Gebiete des slowakischen Staates hätten&apos;(Art.. i):z55).
Danach erlangen also ehemalige tschecho-slowakische Staatsange-

hörige deutscher Volkszugehörigkeit die. slowakische, Staatsangehörigkeit
mit Wirkung vim wenn sie entweder am io- Oktober0 14- März 1939,

1938 das Heimatrecht in der jetzigen Slowakei besessen haben oder am

14. März 1939 dort ihren Wohnsitz hatten, Staatenlose deutscher

Volkszugehörigkeit sind mit der Selbständigkeitserklärung. des slo-

wakischen Staates slowakische Staatsbürger geworden, wenn sie am

14., März i939, auf dem jetzigen Staatsgebiet.ihren Wohnsitz hatten 256 &apos;

Über. den Besitz, der deutschen Volkszugehörigkeit entscheidet

252) Siehe oben S. 171 Anm..i8.

253) Der Vertrag ist gemäß Art. 8 Abs. i mit dem Tage des Austausches der Ratifi-

kationsurkunden, der am --i, März 194o erfolgte, in Kraft getreten.
254) &apos;Der Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit ist also unbeachtlich; bei Erwerb

der deutschen Staatsangehörigkeit ist Art. 7 desVertrages maßgebend (siehe unten S. 2 2.4) -

755) Über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Grund dieses.Vertrages

siehe oben S.. 186.

z56) Die Auslegung, daß für ehemaligetschechoslowakische Staatsangehörige deutscher

Volkszugehörigkeit der Besitz des Heiniatrechts in der Slowakei am io., Oktober 1938

undnurfürStaatenllosedeutscherVoIXszugehörigkeit,diedasHeiniatrechtindeirTschecho-
Slowakeinicht besitzen konnten, der Wohnsitz in diesem Gebiet am 14- März I939&apos;maß-

gebend ist, Iläßt der Wortlaut des Vertrages nicht zu..
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das slowakische Innentninisterium -&apos;im-&apos;- Einvernehmen 2 5 7) mit dein

Staatssekretär für die Belange der deutschen Volksgruppe in der Slöw-a-
kei (Art. 4 Abs..i). Merkmale, die bei -dieser Prüfung maßgebend sind,
nennt der Vertrag nicht 258).- Der-Wohnsitz im Sinne des Vertrages gilt
ebenso wie im deutsch-tschechoslowakischen Staatsangehörigkeits
und Optionsvertrag an dein Orte als begründet, wo sich der Beteiligte
in der Absicht.,&gt; sich dort ständig aufzuhalten, niedeigelassen,hat; die

Frage, welcher -

von mehreren Wohnsitzen -. entscheidend ist,. regelt der,

Vertrag jedoch anders indem .,er den Wohnsitz an d?m Orte für. maß-
gebend erklärt, wo der Betreffende seine Haupttätigkeit au&apos;sübt (ML 5)&gt;

Für den Staatsa4gehörigkeitserwerb der Ehefrau und der Kinder

erkennt der Vertrag ebenfalls abweichend vom deutsch-tschechoslo-
-

wakischen Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrag den, abgeleiteten,
Erwerb an. Ehefrauen, die bei Inkrafttreten des Vertrages in ehelicher

Gemeinschaft mit ihrem Manne lebten, folgen, der Staatsangehörigkeit
ihres Ehemannes (Art. 6 Abs. i). Selbständig wird der Erwerb der&apos;

Staatsangehörigkeit also nur für gerichtlich geschiedene und, getrennte
Eliefrauen zu prüfen sein.

Eheliche Kinder unter. 18 Jahren folgen der Staatsangehörigkeit
ihres Vaters, uneheliche, Kinder bis zur gleichen, Altersstufe der ihrer.&apos;

-

Mutter (Art. 6 Abs. 2 S. i). Dieser Grundsatz ist aber für solche Kinder 2

unter 18 Jahren, deren maßgebender. Elternteil das Inkrafttreten des

Vertrages. nicht erlebt hat oder&apos;deren uneheliche Mutter- mit einem
anderen&apos; Manne als dem Kindesvat verheiratet ist, durchbrochen 1z59),-

: 257) Die slowakischen Durchführungsbestimmungen (Kundmachung des Innen

ministers vom io. April 1940 Üradn6 noviny Nr. 68) zu dem Vertrag legen diese Vor-
schrift einschränkend in der Weise aus, daß das.Innenministerium nur dann,- wenn

Zweifel über die Richtigkeit der Behauptung des. Ansuchenden biw. über diel Richtigkeit
der -von ihm vorgelegten Unterlagen auftreten, unter Anführung seiner Bedenken

eine Stellungnahme des. deutschen Sekretariates anfordert.und im Einvernehmen mit

ihm&apos;nach eventuellen Erliebungen entscheidet, ob der Antragsteller. als Angehöriger der

deutschen-Volksgruppe angesehen werden kanne.-Nach. demWortlaut des Vertrage§jedoch
&apos;steht dein Staatssekretär für die Belange der deutschen Volksgruppe in der Slowakei in

jedem Falle das Recht zu, an der Entscheidung mitzuwirken undnicht nur in jenen
Fällen, die das Innenministerium für bedenklich hält.

258) Auch die Durchführungsbestiminungen enthalten darüber -nichts. Es liegt nahe,
anzunehmen, daß die slowakischen Behörden hierbei die im Deutschen Reich amtlich

ergangene Begriffsbestimmung der deutschen Volkszugehörigkeit berücksichtigen werden.

259) War die uneheliche Mutter jedoch mit einem anderen Manne als mit dem Vater

ihres unehelichen Kindes &apos;verheiratet und ist ihr Ehemann vor dem maßgebenden. Zeit-

punkt gestorben, so muß wohl angenommen werden, daß für ihruneheliches Kind die

Staatsangehörigkeit nicht gesondert. zu beurteilen. ist, &gt; denn die Verhältnisse liegen in

,diesem Falle, für den StaätsängeliörigXeitser genau so wie.bei einer unverheirateten

unehelichen Mutter. Der Grund für die im Vertrag vorgesehene Sondetbehandlung- des
unehelichen Kindes, nämlich den von einer dem Kinde blutsfremden Person abgeleiteten
Staatsangehörigkeitserwerb zu vermeiden, liegt dann nicht mehr vor.
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solche Kinder werden, wie der Vertrag sagt, in der Staatsangehörigkeit
selbständig beurteilt., Bei dieser selbstandigen, Beurteilung jedoch
ergeben sich Verschiedenheiten*-:,

a) Kinder unter 18 Jahren, die vor dem io. Oktober l bzw.

vor -dem 14.&apos; März 19&apos;39 geboren wurden und deren maßgebender Eltern
teil (ehelicher Vater

-

oder uneheliche Mutter) noch vor dem io. Ok-
tober 193-8 oder zumindest vor dem 14-&apos; März 1939 z6o). gestorben ist,
werden ta-tsächlich&apos;in der Staatsangehörigkeit selbständig beurteilt, da

die verwitwete Mutter nicht unmittelbar z61) iur die Staatsangehörig-
keitsvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art 6 Abs. 2 S. 2). Das gleiche
gilt für &apos;solche unehelichen Kinder,-deren Mutter vor den genannten
Zeitpunkten einen anderen Mann-als den Vater ihres unehelichen Kindes

geheiratet hat.

b) Ist der maßgebende Elternteil solcher unter a) genannter Kinder

erst nach dem io. Oktober 1938 bzw. nach dem 14-.März 19319, aber vor

Inkrafttreten des Vertrages gestorben, -so ist eine selbständige Beur-

teilung der Votaussetzungen, deshalb von geringer praktischer :Bedeu

tungi Weil, sich- sowohl das Heimatrecht wie- auch---der Wohnsitz der
Kinder nach dem in der Slowakei maßgebenden&apos;Recht -von ihrem ehe-

1

0 SIt &apos;262)lich.en Vater und bei unehelichen Kindern wenigstens der W Im &apos;*

z

Von ihrer -unehelichen, Mütter ableitet.

c) Ein Kind, das erst nach dem io. Oktober 1938 bzw. nach dein

14- MarZ.1939 geboren, und dessen maßgebender Elternteil vor Inkraft-
treten des Vertrages gestorben ist, wird einem Kinde gleichgeachtet,
das an diesem Tage lebte, wenn der maßgebende Eiternteil zur Zeit
seines Todes Heimatrecht bzw. Wohnsitz in dem. in Betracht kommenden

Gebiet besaß (Art. 6 Abs.,3). Hier werden also die Voraussetzungen
des Staatsaingehörigkeitserwerbes für das Kind nicht selbständig beur-g
teilt, sie müssen vielmehr bei. dem maßgebenden&quot; inzwischen versto.r-
benen Elternteil vorgelegen haben. Schwierig liegt der Fall, wenn der

eheliche Vater eines nach dem 14. März 1939 geborenen Kindes bereits
vor dem io. Oktober 1938 gestorben ist; hier wird man. wohl am besten

zu einer dem Vertragswortlaut naheliegenden Fiktion,greifen und, den

Staatsanggehörigkeitserwerb dieses Yfndes so b&apos;eurteikn,.&quot;als ob das

Heimatrecht bzw. der Wohnsitz des verstorbenen Vaters an den Stich-
&apos;tztagen dort bestanden hätte, wo er Heimatrecht bzw. Wolinsi zur Zeit

seines Todes besaß, ein Ergebnis, das jedenfalls für das Heir&apos;natrecht

26o) je nachdem ob das Heimatrecht oder der Wohnsitz maßgebend ist.

z61) Mittelbar allerdings wenigstens insofern, als die Kinder - im- Zweifel ihren
I

Wohnsitz von dem der Mutter ableiten.

g6z) Für das Heimatrecht der -unehelichen Kind-er ist ihr Geburtsort maßgebend;
siehe oben: S. 178.
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auch dadurch gestützt wird, daß das nachgeborepe Kind dem Heimat-

recht&apos;, des, verstorbenen Vaters folgt 6 S.- i ung.
Der Erwerb der slowakischen Staatsangehörigkeit, nach diesen

Bestimmungen setzte aber noch voraus, daß er binnen sechs Monaten

nach Inkrafttreten des Vertrages 2,63), durch eine, scbriftliche
&quot;&apos;

dem slowakischen -Intienministerium gege iüber geltend gemächt wurde;
i§t, die.-,Erklärung nicht abgegeben worden so veiliert der Betreffende

die, slowakische Staatsangehörigkeit, ohne daß er die -deutsche erwirbt

o 3: Abs. i).. Dieser Erklärung, gleiChgeachtet wird der auf *Grund(Art
des §,i Abs. -- und 3 des slowakischen Staatsbürgerschaftsgesetzes vom
25. September 1939 fristgemäß eingebrachte Antrag auf Zuerkennung
oder. Revision der. slowakischen -Staatsangehörigkeit 264), (Art - 3 Abs-2)-,

gleiche Bestimmung des Vertrages spricht auch davon, daß ein

auf Grund des § i Abs. i des slowakischen Staatsangekörigkeitsgesetzes
vor Fristablauf gestellter Antrag auf Feststellung der slowakischen

Staatsangehörigkeit Ihre vom Vertrage vorgeschriebene Geltend-

machung ersetzt; dazu ist zu bemerken, daß. in § i Abs. i des slowa-

kischen Staatsangehörigkeitsgesetzes von,,einer- Feststellung-, der..slo-

wakischen Staatsa.ngehörigkeit.uberhaupt nicht die Rede ist. Wahr-
scheinli ist mit di ser Bezugnahme auf das Staatsangehörigkeits-
gesetz die in § 12 Abs. i S. 2 des Gesetzes vorgesehene Erteilung eines

Staatsbürgerschaftszeugnisses gemeint, auf dessen Ausstellung jeder
slowakische Staatsbürger einen Anspruch hatz6 und das infolgedessen
auch jede, Person, auf die die Voraussetzungen des § i des Staatsbürger-

e bschaftsgesetzes über, den automatischen StaatsbürgerschaftserW r zu-

treffen, beantragen kann. Der Antrag auf Zuerkennung (Revision) oder

Idef slowakischen Sfaatsbürgerschaft ist auch dann als Er;-
klätung nach Art. 3 des deutsch-slowakischen Sfaatsangehörigkeits-
vertrages wirksam, &apos;wenn er im Hinblick auf den&apos;Zweck, den er bei

se.inet Einbürgerung hätte, abgelehnt wurde, weil die in § i Abs. i bis 3
des Staatsbüfgerschaftsgesetzes&apos;entlialtenen Voraussetzungen&quot; für den

Erwerb der slowakischen Staatsbürgerschaft kraft Gesetzes oder. ihre

Zuerkennung nicht gegeben sind (Art. 3 Absl. 2).
De-r--Vertrag selbst enthält keine Weiteren verfahrensrechtlichen.

Vorschriften. In den Durchführiingsbestimmungen J e,doch wird&apos;iunächst
an eördnet, -daß Personen, die nachweisen, daß i

*

f -Grund des Ver,s e au

trages-einen;berechügten Anspruch auf die slowäkische,Staatsangehörig7
keit haben, auf ihr Ansuchen ein vorläufiger Ausweis über ihre Staats-

angehörigkeit auszustellen. ist. Von besonderer Wichtigkeit ist aber die

763) Also bis zum. 21. September 1940-

.264) Siehe oben S. 217f. -
- .:

-

z65), Siehe die Richtlinien zur Ausstellung von Staatsbürgerschaftszeugnissen (L&apos;Oradn6
noviny 1939 T. I Nr. 247 11, S. 445 ff-)-
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Anordnung der DurchfÜhrungsbestimmungen, daß alle, Personen,.&apos;die
nach dem Vctrage die slowakische Staatsangehörigkeit
besonderes Verzeichnis aufzunehmen sind266).

Der Erwerb der slowakischen Staatsangehörigkeit auf Grund dieses

Vertrages er-folgt, wie bereits erwähnt, &apos;ohne Rücksicht darauf, ob&apos; der

,Betreffende etwa die deutsche Staatsangehorigkeitz6.7) besitzt, hat

jedoch gegebenenfalls den Verlust der deutschen Staätsan ehörigkeit9

zur, Folge (Art- 7).-
B. Neben den Sonderbestimmungen Über den Erwerb der slowa-

kischen Staatsbürgerschaft im Zusammenhang mit der Errichtung des,

eineselbständigen Slowakischen Staates enthält das Gesetz allgetn
Vorschriften über Erwerb -und Verlust der slowakischen Staatsbürger-
-schaft. Es kennt vier allgemeine Erwerbsgründe, nämlich Geburt,

Legitimation, Verheiratung, Einbürgerung. Als Verlustgründe stellt

das Gesetz Legitimation, Verheiratung, den Erwerb einer fremden
die Entlassung aus dem Staatsverbänd und die

Ausbürgerung auf.

i. Die ehelichen -und die diesen gemäß § :&apos; Abs., 2 des&apos; Gesetzes

gleichgestellten,&apos;aus einer ungültigen Ehe stammenden 1 eines -

slowakischen Staatsbürge sowie die unehelichen,Kinder- einer,slowa-

kischen Staatsbürgerin erwerben, die slowakische StaatsbürgerSchaft
durch die Geburt268), aucl dann, wenn sie im Auslande geboren
(§ :2 Abs. i).

Der Grundsatz des ius soli gilt ausnahmsweise nur in zweiTällen:

a) Wenn festgestellt wird, daß im Inland aufgefundene Findel-

kinder keine -andere Staatsangehörigkeit besitzen, kann das
-
Innen-

ministerium die Rechtsvermutung aussprechen, daß sie, slowakische

ssind (§ 2, Abs. 3).
b) Im- Inlandel geborene Personen erklärt das Innenministerium

für Staatsbürger, wenn festgestellt wird, daß sie keine:landere Staats-

z66 Über den Zweck dieser Evidenz&quot; wie die Durchführungsbestimmungen dieses,

Verzeichnis nennen, läßt sich den Bestimmungen selbst nichts entnehmen, auch die darin

zu -verzeichnenden Angaben (vor- und Zuname, Beruf, Tag und Ort der Geburt, Name

,und Famili der Angehörigen, Nummer und Datum der Entscheidung, durch welche

die Staatsangehörigkeit anerkannt wurde, sowie das Datum der Ablegung des, Staats-

bürgereides, und schließlich Bemerkungen) lassen keinen unmittelbaren Schluß zu&quot;

unterstrichen wird dadurch zunächst der sich bereits aus dem Vortrag selbst ergebende
,Umstand, daß eine Entscheidung über den Staatsangehörigkeiirserwerb -stattfindet. &apos;

Bemerkenswert ist, daßdiese Personen auch einen Staatsbürgereid leisten müssen.

z67) Oder eine andere Staatsangehörigkeit.
268) Die Vorschriften lehnen sich an die bisher geltenden Bestimmungen der §§ 3 und

ig des ungarischen Gesetzeg vom 2o. Dezember 1879 (Ges. Art. L/i879) über den Erwerb

und Verlust der ungarischen Staatsbürgerschaff an (deutsch in Schiniedt-Sollislau,
a. a. 0. S. 245 und Schranil- j ar.1-,a, a. a. 0. S. 135).
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Staatsangehörigkeit in den Gebieten der früheren, Tschechoslowakei 225,

bürgerschaft erworben haben. (§ 2 Abs. 4). Bisher galt diese.Vermutung
,der inländischen Staatsangehörigkeit für solche im Inland geborene
Personen nach § 2 des tschechoslowakischen Staatsangehörigkeäs&quot;
gesetzes von J920 z69), ohne daß eine besondere Erklärung des Innen&quot;

ministeriums erforderlich gewesen wäre.

Die -Regelung des Staatsangehörigkeitserwerbs durch Legitimation
in § 3 des slowakischen Staatsbürgerschaftsgesetzes weicht von dem

Grundsatz des bisher maßgebenden § 4 des ungarischen Staatsangehörig-
keitsgesetzes nur insofern ab, als jetzt nicht mehr alle von einer Aus

- länderin geborenen unehelichen Kinder des Inländers, sondexn nur

noch seine minderjährigen -unehelichen Kinder durch die Legitimation
&quot;die slowakische Staatsbürgerschaft erwerben 270).&apos;

Die Legitimation kann durch nachfolgende Ehe, oder durch Re-,

gierungsakt erfolgen;,die Legitimation durch Heilung einer Putativehe

spielt fUr die Staatsbürgerschaft der Kinder keine Rolle, da Kinder aus

.einer solchen Ehe, wie bereits erwähnt, ohnedies den ehelichen Kindern
&apos;

.im Staatsangehörigkeitserwerb gleichgestellt sind (§ 2 Abs. 2).
Wie schon bisher, bildet,die Adoption.auch nach dem neuen Gesetz

keinen Erwerbsgrund, für die Staatsbürgerschaft; das slowakische.Gesetz.,1.
nicht einmal die im ungarischen Staatsangehörigkeitsgesetz

(§ 8 Abs. 2&apos;Ges. Art. L/!879) vorgesehene Erleichterung der. Einbürgerung
von einem Inländer adoptierten. Ausländers.

Durch die Eheschließung mit einem slowakischen Staatsb.ürger
,erwirbt eine Ausländerin die slowakische Staatsbürgerschaft und behält

sie auch- -nach Auflösung der Ehe 1 (§ 4). Das Gesetz gesteht: der- Frau

ebensowenig wie das bisher geltende Recht den Vorbehalt ihrer bis-

herigeii, Staatsangehörigkeit zu.

Den in § 41 des ungarischen Staatsangehörigkeitsgesetzes vorge-
sehenen Rechtsanspruch- einer früheren&apos;Inländerin auf- Wiederaufnahme
in den Staatsverband nach gerichtlicher Scheidung oder. -Auflösung
ihrer Ehe mit dem Ausländer oder nach dessen Tod hat das neue Gesetz

-nicht übernommen. Dagegen wird man wohl, davon ausgehen können,
daß der in § 37 des ungarischen Staatsangeliörigkeitsgesetzes ausge-

sprochene Grundsatz, wonach eine mit einem Ausländer. verheiratete

Inländerin die inländische Staatsangehörigkeit wiedererlangt, wenn

ihre&apos;Ehe vom zuständigen Gericht für ungültig erklärt wurde auch

weiterhin gilt, obwohl.das neue Gesetz keine entsprechende ausdrück-

liche Bestimmung enthält.

269) Siehe oben S. 202.-

270) Hat die Ausländerin jedoch einen Inländer geheiratet, der nicht der Vater ihrer

-unehelichen Kinder ist,. so erlangen ihre unehelichen Kinder auch nach dem neuen Gesetz

nicht die slowakische Staatsbürgerschaft.
Z. aust. öff. Recht u. Völkerr. Bd. YL. 15
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Durch Einbürgerung (Naturalisierung), auf die nach.ausdrücklicher
Bestimmung des Gesetzes (§ 5 Abs. 2) niemand einen, ReIchtsanspru.ch.
hat, erwirbt eine Person, der das Ministerium,des, Innem eine Ein-
bürgerungsurkunde (Naturalisierungsurkunde) ausstellt, mit dem Tage.
-der Eidesleistung die Staatsbürgerschaft (§ 5 Abs. i),. Da das Gesetz.

besonderen. Voraussetzungen verlangt, die bei der Erteilung der

Staatsbürgerschaft auf Seiten des Einzubürgernden vorliegen müssen,.
steht die Ausstellung der Einbürgerungsurkunden also grundsätzlich-
im freien Ermessen des Innenministeriums.

Vor allem sind als Voraussetzungen für die Verleihung der Staats-

bürgerschaft weggefallen die bisher geforderte Zusicherung des Heimat--:

rechts in einer Gemeinde -des Staatsgebietes 271) und der Nachweis.

,eines fünfjäh-rigei Aufenthaltes 272,) sowie -der. $teuerleistung im Inlande

während des gleichen Zeitraums 273). gen wird. auch in Zukunft derDage
Bewerber seine Unbescholtenheit nachztWeisen haben 274). Der Nach--
weis eines zur Deckung des&apos;eigenen sowie des Unterhaltes der Familie

e ausreichenden Vermögens oder einer entsprechenden Erwerbsquelle
ist nach - neuen Gesetz ehenfalls nicht &apos;mehr Voraussetzung für-den
-die Einbürgerung275). Die tschechoslowakische Praxis hat a Grund
des in § 4 Abs. 3 der Verfassungsurkunde von :192o ausgesprochenen

7171) § 8 Ziff -, des ung. Staatsangehörigkeitsgesetzes (Ges. Art. L/i879); soweit es.

sich um den Anspruch auf Aufnahme in den Gemeindeverband handelte, waren gem- § 13
des tscheehosl.Stäavom g. April 192o (Slg. d. Ges. u. VO Nr. 236&gt;
nicht mehr die §§ ii und 14 des ung. Gemeindeges&apos;etzes.(Ges. Art.,XXII/i886), sondern

äie:,Bestimrnungen der österr. Heimatsrechtsnovelle vom 5. Dezember 1896 (österr.
RGBL Nr. 222) maßgebend. - Das, neue slowakische Staatsangehörigkeitsreclit hat,

insoweit also die bisherige enge Verknüpfung. zwischen Staatsangehörigkeit und Heimat

recht beseitigt. Nur noch unter den oben angeführten Voraussetzungen des Staatsange-
hörigkeitserwerbes auf Grund der Unabhängigkeitserklärung des Staates spielt die Heimat-

inständigkeit eine. entscheidende Rolle; im übrigen hat dieses Rechtsverhältnis nunmehr-,

im wesentlichen nur noch Bedeutung für das Armenrecht.

272) § 8 Ziff. 3 des ung.Sta
273) § 8 Ziff.. 6 des un Staatsangehörigkeitsgesetzes.
274) In den Durchführungsbestimmungen (S. 438) wird besonders der Zuverlässig-

1&quot;eit des Bewerbers größte Bedeutung beigelegt und damit eine dem tschechoslowakischen

Staatsangehörigkeitsrecht - wenigstens ausdrücklich - unbekannte politische Wertung,
des zukünftigen Sia angeordnet. Das slowakische Innenministerium wird im

übrigen zweifellos wie. die bisherige tschechoslowakische Praxis alle Umstände in Betracht

ziehen, die für oder gegen eine Einbürgerung sprechen (wie z. B. Geburt oder Wohnsitz

durch längere Zeit auf slowakischem Staatsgebiet, Liegenschaftsbesitz im Inland u.. a. m.),-
von entscheidender Bedeutung dürfte in Zukunft sein, ob der Ansuchende slowakischer

Nationalität ist. Für die bisherige tscheclioslowakiscliePraxis siehe Se4miedt-Sollis-
lau, a. a. 0. S. 250; siehe auch, oben S. 204.

275) Von Bedeutung dürfte aber in diesemZusammenhange die Vorschrift, der Durch-

führungsbestimmungen (Si 438) sein, daß vor der Erledigung des Gesuches voü Personen,

inbürgerung eine Belastung der Staatskasse bedeutet, die Einwilligung desederen Ein

Fina&apos;nzministeriums eingeholt werden muß.
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Grundsatzes&quot; daß ein fremder Staatsangehöriger nicht zugleich Ange-&apos;
höriger der Tschechoslowakischen Republik sein&apos;kann, bei der Eih-&apos;-

- bürgerung den Nachweis über. die Entlassung aus der fremden -Staats-

angehörigkeit verlan 2,76). Für eine entsprechende Ptaxis&apos;der neuen

Slowakei fehlt eine Grundlage, da weder die slowakische Verfassungs- -

urkunde noch das Staatsbürgerschaftsge§etz eine entsprechende&apos; Vor-. .&apos;

schrift enthält.
DieEinbsich grundsätzlich auch &apos;auf die Familien-

.angehörigen des Eingebürgerten:
a) Durch die Einbürgerung des Mannes erwirbt,die Ehefrau die

slowakische Staatsangehörigkeit auch dann, wenn sie .mit ihrem Ehe-
manne nicht zusammen lebt (§5 Abs-. 3). Voraussetzung i aber das
Bestehen einer gültigen da anders nicht von einer Ehefr au ge-
sprochen werden kann; auf Frauen, deren Ehe für -ungültig erklärt
oder dem Bande nach gerichtlich geschieden ist; er treckt ch also dies si

Einbürgerung nicht. Ob das gleiche auch für gerichtlich von Tisch und,
Bett geschiedene Ehefrauen&apos;zu- gelten hat, läßt sich unmittelbar- weder
aus, dem Gesetz noch aus den Durc4führungsbestimmungen ent-

nehmen 2,77).
t itl.Bemerkenswert &apos;ist die rech we gehende Durchbrechung der

Familieneinheit dadurch, daß nach dem Gesetz eine&apos; ausländische Ehe--.,.
frau, die längere Zeit im Inland von ihrem Ehemann getrennt lebt,
selbständig, eingebürgert werden kann, auch wenn ihre Ehe nicht ge-
richtlich geschieden ist (§ 5 Abs- 7 S. i). Hier ist also kein Zweifel, daß
sich diese. Vorschrift sowohl auf Ehefrauen, deren Ehe von Tisch und
Bett getrennt Wurde, wie auch auf die nur tatsächlich von,ihrem Elie-

11 mann getrennt lebende. Ausländerin beziehtz7,8)..
Die minderjährigen ehelichen, Kinder werden, durch die Einbürge-

rung ihres Vaters auch dann slowakische Stäatsbürget, - wenn -sie nicht
mit ihm gemeinsam leben (§ 5 Abs. 3). Die bisherige Beschränkung der

Einbürgerung auf die unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen
Kinder (§ 7 des ungarischen StaatsangehörigkAitsgesetzes) i weggefallen.

&apos;276) V,erner im Slovnik; a. a. 0. S. 985; Schniiedt-Sollisläu, a. a. 0. S&apos;. 250.
277) Der Wortlaut des Gesetzes läßt sich am ehesten vielleicht dahin deuten, daß die

von Tisch und Bett geschiedene Ehefrau &apos;von der Einbürgerung ihres Ehemannes erfaßt
wird, denn nur in diesem ]Fall hat die Vorschrift- daß die Ehefrau, äucJi dann, wenn Sie&apos;

mit ihrern Manne nicht. zusammen lebt, die slowakische Staatsangehörigkeit durch die

Einbürgerung ihres Ehemannes erwirbt, praktische Bedeutung. Demgegenüber hat die

entgegengesetzt lautende Bestimmung&apos;über das Heimatrecht (§&quot;7 des ung. Gemeinde-

,gesetzes yon 1886) für die Auslegung wohl zurückzutreten, und dies umsomehr, als gerade
für die Einbürgerung der bisherige enge -Zusammenhang zwischen Staatsangehörigkeit
und Heimatrecht beseitigt ist. .L

278) Durch-Wiederaufnab.me det ehelichen Gemeinschaft. mit dem Ausländer verliert
die Frau j edoch die so erworbene slowakische Staatsangehörigkeit (§ ig Abs.. 2),
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Die unehelichen - minderjährigen Kinder erwerben durch&apos;die Ein-

burgerung&apos;ihrer. unehelichen Mutter die- slowakische Staatsbürgerschaft
dann, wenn sie mit Genehmigung des zuständigen inländischen Vor..r

mundschaftsgerichts in das Eiiibürgerungsgesuch der.unehelichen
I mitaufgenommenworden

Recht erstreckte sich die Einbürgerung der Mutter nicht&quot;auf ihre unehe-
lichen Kinder279).

Unter den gleich,-en Voraussetzungen (Aufnahme in-das- Einbürge-
rungsgesuch mit Genehmigung- des zuständigen inlandischen Vormund-
schaftsgerichts) erhalten die slowakische Staatsbürgerschaft auch die

minderjährigen ehelichen Kinder einer ausländischen Witwe durch Ein-

bürgerung ihrer -Mutter (§ 5 Abs. 5). Bisher gab es diesen Fall der Ein-

bürgerung von- Kindern ebenfalls nicht.

DasneneGesetzhataberüberdiese-beidenFällehinaus den bisher

geltenden Grundsatz, daß nur die Einbürgerung des Vaters. und auch&apos;
diese mir- für seine - ehelichen,. der väterlichen Gewalt, unterstehenden
Kinder von Bedeutung ist, aufgegeben; die,minderjährigen, ehelichen
Kinder, die in der Obsorge einer geschiedenen Frau gelassen wurden, er

werben die Staatsbürgerschaft zusammen mit ihrer Mutter, auch Iier.--
I

aber nur dann, wenn sie. mit Zustimmung des. Vor-

mundschaftsgerichts in das mit aufgenommen, hat

(§ 5 Abs. 6).
Noch weiter. geht aber die, Bestimmung, wonach zusammen mit

ihrer Mutter die minderjährigen ehelichen im Ausland
-

lebenden Kin-

der 28o) einer Ausländerin, die, trotz bestehender Ehe mit Rücksicht

auf -ihre, längere Zeit währende Trennung von ihr&apos;em. Gatten einze
-

bürgert wurde, (§ 5 Abs.,7 S. i), ebenfalls di( slowakische Staatsbürgerm,
II schaft erwerben, wenn sie mit Zustimmung des inländischen Vormund-

schaftsgerichts, in das EinbürgerungsgesUch der Mutter mit aufüe-
nommen würden (§ 5 Abs. 7 S- 2)-

Die erheblichen praktischen. Schwierigkeiten, die,diese. Bestimmung
ebenso wie die Miteinbürgerung der Kinder einer geschiedenen oder

nur getrenntIebenden Frau iiaturgemäg&quot;mit. sich bringen muß, können

nur&apos;dadurch auf ein erträgliches Maß beschränkt werden e81), daß das

ipländische Vormundschaftsgericht seine Zustimmung nur sehr selten
I

erteilt, vor alle jedenfalls nur dann, wenn sich diese Aufnahme in den

inländischen Staatsverband wenigstens einigermaßen - mit dem Staats-

&apos;279) Siehe Schmiedt-Sollislau, a. a. 0. S. 251.
- - 280) Dabei verlangt das Gesetz in diesem.&apos;Fallg nicht einmal ausdrücldich, daß die

Xm&apos;der&apos;bei&apos;der Mutter kben; man wird diese Voraussetzung Wohl in analoger Abw
der im vorliergehendeii Absatz angeführten Bestimmung fordern müssen.

281) Die 1Durchführungsbestiminungen (S. 438) heben hervor, dä13 die Miteinbürgerung
der Kinder nur in begründeten Fällen zu erfolgen hat.
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angehörigkeits.recht. des ausländischen Staates und, v6r allem mit den
die väterliche Gewalt betreffenden ausländischen Vorschriften in Ein-

klang bringen Ußt.,
- Zuständig für die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist das Innen-

ministerium (§ 5 Abs. i). Im übrigen greift die in § 12 Abs. i des:Ge-

-setzes. -ausgesprochene- allgemeine..: Zuständigkeit der Verwaltunks-
behörden erster Instanz Platz. Auch in Zukunft sind also -z8-z) Zur Ent-

gegennahme des Staatsbürgeieides 283), mit des5en Ablegung. die - Ein-
bürgerung erst wirksam wird (§ 5 Abs. T) 2 84), die Bezirksbehörden
berufen.

Die Einbürgerungsurkunde verliert ihre Wirksamkeit, wenn, der

Antragsteller den Eid nicht binnen eines Jahres nachdem er die Auf-m

forderung hierzu erhalten hat, leistet (§ 6 Abs. 3) &apos;85).&apos; Wenn der Ein-

zubürgernde -vor der Eidesleistung stirbt, kann das
-

Innenministerium

die Naturalisierungsurkunde so abändern, daß die in: ihr angeführt*en
Familienangehörigen selbständig die Staatsbürgerschaft erwerben (§ 6
Abs.- 4). Das Gleiche gilt für den Fall, daß der Ansuchende vor Eides-

leistung die Familie verläßt 286). Von -.diesen beiden Fällen abgesehem
ist. der Umstand, daß die Familienangehörigen in das Einbürgerungs-
gesuch des Ehemannes,bzw. Vaters namentlich, aufgenommen&apos; wurden :1,-:

für den Erwerb der: Staatsbürgerschäft durch Ehefrau und -eheliche- J

Kinder offenbar ohne Bedeutung.
Entsprechend der Wirkung der Einbürgerung -für die Famäien-

angehörigen erstreckt sich der Eid des Familhenhäuptes auch auf seine

Ehefrau und seine minderjährigen Kinder. Entsprechendes muß füi den

Einbürgerungseid, den die uneheliche Mutter,&gt; eine geschiedene Trau;
eine Witwe oder di6 vom Ehemann getrennt lebende, gerichtlich nicht

geschiedene Ehefrau, die selbständig- eingebürgert Wird, leistet, hin-
sichtlich der Kinder gelten, die, durch die- Einbürgerung der Mutter die

-

- 282) Wie bisher&apos;-a-uf Grund derRegierungsverordn-ung&gt; Vom 28. Juni- (.Slg. d. Ges.

u-. V Nr. 96). Über, das Verfahren selbst enthält. das Gesetz keine Vorschriften; wie die

Durchführungsbestimmungen unter Hinweis. auf den Motivenbericht des verfassungs-
rechtlichen Ausschusses ausdrücklich feststellen (S. 438), sind die bisherigen Verfahrens-

vorschriften anzuwenden (siehe hierfür Schmiedt- Sollislau, a. a. 0. S- 243)-
283) Der Wortlaut des Eides ist in § 6 Abs. i. des Staatsangeh6rigkeitsgesetzes ent-

halten.

284) Wie.bisher gemäß §,6, des ung. Staatsangehörigkeitsgesetzes von&apos; i8
2,85) Dies war auch nach dem bisherigen Recht so (§ 16 des üng. Staatsangehörigkeits-

gesetzes von 1879).
286) Und, wie hinzugefügt werden muß, den Staatsbürgereid nicht leistet. Nur unter

dieser weiteren Voraussetzung hat die Bestimmung praktische Bedeutung da der ge-.
trennte Wohnsitz des Einzubürgernden und seiner Familienangehörigen (Frau und

Kinder) gemäß § 5 Abs. 3 der Einbeziehung dieser Angehörigen in die Einbürgerung nicht

im Wege steht.
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slowakische Staatsbürgerschaft erwerben 287). Das Gesetz sieht d&apos;e&apos;Eides-

ablegung,durch eine minderjährige Person nämlich nur für den Tall

ihrer selbständigen Einbürgerung vor, vorausgesetzt, daß sie das 14. Le-
&apos;

bensjahr bereits überschritten hat (§ 6 Abs. 2 S. 2); für jüngere Per-

spnen oder für Personen, die unfähig sind, Rechtshandlungen vorzu-

nehmen, leistet den Eid entweder der gesetzliche Vertreter oder im

-Falle seiner Abwesenheit der für ihn eingesetzte Kurator 288).
Einbürgerungserleiciiterungen, wie sie das bisher geltende ungarische

Staatsangehörigkeitsgesetz vorsah -289), kennt das neue slowakische

Stagtsbürgerschaftsgesetz ebensowenig wie die aucli dem bisher geltenden
.Recht unbekannte Zwangseinbürgerung.

Auch in Hinkunft tritt für&apos;die Zeit zwischen der Stellung des Ein-

bürgerungsantrages oder der Aushändigung der Naturalisierungs
urkunde und dem Erwerb der Staatsbürgerschaft, durch die Eides-

leistung kein Zwischenzustand ein, während dessen dem Einzubürgernden
schon gewisse Inländerrechte&apos;zustehen. die einem anderen Ausländer-

I

nicht eingeräumt sind zgo).
.-2. Der Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit-,durch Einbürge-

rung hat nur dann den Verlust der- slowakischen Staatsbürge.rschaft
zur Folge, wenn der betreffende slowakische Staatsbürger nicht.im

In-lande wohnt und,-nicht wehrpflichtig ist (§ 7). Zu den wehrpflichtigen
Personen, deren En&apos;tlassung aus dem Staatsverband nur in, der in §,!,o
des Staatsbürgerscbaftsgesetzes geregelten Form mit Zustimmung der

Militärbehörden. erfolgen kann 291), gehören Berufsoffiziere und Berufs-

unteroffizie-re,. auch wenn sie sich bereits im Ruhestand befinden, sowie

alle übrigen. mannlichen Personen, vom 17. Lebeiisjahr bis zum-, Ende

des. Jahres, in dem sie das 50. Lebensjahr - oder, im Falle der Wehr-

bereitschaft des Staates 29:9, das 6o. Lebensjahr vollendet haben.

2187) Hier muß die eingebürgerte und die Staatsbürgerschaftvermittelnde Mutter als

Familienhaupt gelten.
288) Auch diese Eidesleistung durch den gesetzlichen Vertreter bezieht das Gesetz

nur auf den Fall der selbständigen Einb.ürgerung des Minderjährigen.

289) Einbürgerungserleichterungen genossen: a) ein Ausländer, der sich um den Staat

besondere Verdienste erworben hat und im Inlande wohnt oder die Absicht bekundet

sich im Inland niederzulassen (§ 17), b) ein von einem Inländer adoptierter&apos;Ausländer
(§ 8), c) frühere Inländer, die die inländische Staatsangehörigkeit &apos;verloren hatten, ohne

eine andere zu erwerben (§ 39)-
290) Ebenso der bisherige Rechtszustand, siehe &apos;S chmiedt - S o 11 i s 1 a u, a. a. 0.

S. 2
29,) Siehe unten S. 232. Bisher war die Entlassung wehrpflichtiger Personen aus dein

Staatsverband in § 31 des tschechoslowakischen Wehrgesetzes vom ig. März i92o SIg.

-d. - Ges. u., VO, Nr. 193 (in der Fassung des Gesetzes vom 8. April 1927 SIg. d. Q--s.. u. VO

Nr.&quot;53) geregelt. Das neue slowakische Wehrgesetz vom 18. Januar T940 (S10v. z
Nr. 2o) enthält keine entsprechende Vorschrift.

292) Dieser Begriff ist im Gebiete der früheren Tscliechoglowakei durch das tschecho-
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Bei allen übrigen Staatsbürgern tritt der Verlust der slowakischen

Staatsbürgerschaft automatisch. mit dem Erwerb. der fremden Staats-

angehörigkeit ein; die Verwaltungsbehörden erster Instanz stellen,den
Verlust fest.293) (§ 7 Abs. i S.:2).

Damit ist eine wesentliche Neuerung gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand eingetreten, denn geimiß § 36 :des -.ungarischen Staats-

ungehörigkeitsgesetzes wurde ein Inländer trotz Erwerbes einer anderen

-Staatsangehörigkeit solange als inländischer Staatsbürger betrachtet,
-bis er, seine inländische StaatsbürgeTschaft&apos; aus einem der nach dem

ungarischen Staatsangehörigkeitsgesetz maßgebenden Gründe verloren
hat, zu denen der, Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit&apos;nicht ge-
:hörte.

Durch &quot; Legitimation verlieren minderjährige Kinder
-eines fremden Staatsangehörigen -die slowakische Staatsbürgerschaft, -

-vorausgesetzt, daß sie,durc&apos;h die Legitimation die Staatsangehörigkeit
ihres Vaters erwerben (§ 8). Gegenüber der bisherigen Vorschrift (§ 33 des

-ungarischen Staatsangehörigkeitsgesetzes) schränkt die iieue BeStim-

mung diese Rechtswirkung der Legitimation auf die minderjährigen
- Kinder ein, während bisher auch die volljährigen Kinder unter diese &apos;

-

-Bestimmung fielen.

Andererseits ist dW Einschränkung weggefallen,&apos; daß der Verlust
inländischen Staatsbürgerschaft- nur eintritt,&apos; wenn. die Kinder nach

-der Legitimation nicht mehr auf dem Gebiete des Staates wohnen

bleiben. Daß die Legitimation -&apos;auch ohne daß dies das Gesetz wie

bisher ausdrücklich-festlegt - nach dem ausländischen Reclit,des
Vaters rechtsgültig sein muß, ergibt,sich scllQn daraus, daß sie nach,

t

ausländischem Recht, den Erwerb der fremden Staatsangehörigke.it zur

Folge haben muß.

Durch die Adoption von Seiten eines Ausländers verliert ein Inländer

slowakische Staatsbürgerschaft auch nach dem neuen GesetZ nicht.
Durch ihre. Verheiratung mit&apos; einem Auslander

&apos; verliert eine In-

länderin die §lowakische Siaatsbürgersd vorausgesetzt, daß sie

durch die Eheschließung die Staatsangehörigkeit des Ehemannes erwirbt,
(§&apos;9 Abs. i). Das ungarische Staatsangehörigkeitsgesetz kannte diesen
Vorbehalt nicht (§ 34); durch die Eheschließung mit,- einem Ausländer
-verlor, die Inländerin vielmehr in- jedem Falle ihre Staatsburgerschaft.

Die Entlassung aus dem Staatsverband erfolgt auf Ansuchen des

Staatsbürgers,&apos; Über das die,. zuständige Verwaltungsbehörde erster

Instanz entscheidet (§ io Abs. i S. i und 3). In begründeten Fällen

slowakische Staatsverteidigungsgesetz von 1936, das in der SlowaJkei noch nicht aufge-
-hoben wurde, eingeführt worden,&apos; er wird auch im neuen slowakischen Wehrgesetz (§ -- 8)
-vom ig. Januar 1940 verwendet.

2193) Diese Bescheinigung hat also nur deklaratiye Bedeutung.
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kann die Ehefrau. auch selbständig um ihre Entlassung aus. dem-, Staats-
verbande axisuchen, (§ io, Abs.&apos;i S.&apos;2).. Die E.nflassung des Familien-

oberhauptesaus dem Staatsv erstreckt sich auch auf die Ehefrau,
wenn sie dem Ansuchen zugestimmt hat, und auf seine minderjähzigen
Kinder, vorausgesetzt, daß das Vormundschaftsgericht zugestimmt hat

(§ io Abs. 4) Unter der gleichen Voraussetzung - Zustimmung des,
I Vormundschaftsgerichts - erstreckt sich die&apos; Entlassung aus dem.

Staatsverbande, um die eine Witwe oder eine uneheliche Mutter ange-

.sucht.hat, auf ihre minderjährigen Kinder, wenn die Mutter sie in das I

Ansuchen,aufgenommen hat (§ io Abs.-5).
Die Entlassung aus dem. Staatsverbande, kann niemandein yer

weigert werden, der keine Steuerschulden hat und gegen den weder ein
Strafverfahren eingeleitet ist noch ein gerichtliches Strafurteil durch-

geführt werden soll (§ io, Abs. 3). Allerdings bedürfen. wehrpflichtige
Personen 294) zur Entlassung aus dem $taatsverbande der Zustimmung
der Militärbehörde. (§ io Abs.-2).

Die slowakische Staatsbürgerschaft erlischt mit dem Tage der Aus-

händigung der Entlassungsurkunde; wenn aber, der- Entlassene nicht

binnen,eines.Jahres nach der Aushändigung-.dieser Urkunde auswandert,
verliert die - Urkunde, ihre Gültigkeit (§ io Abs. 6).

Mit der in § ii vorgesehenen Aosbürgerungliat das St.aatsbürger-
schaftsgesetz dem: innenministerium. eine weitreichende Möglichkeit
gegeben, vor. allem staatsfeindlichen Elementen, die - slowakische Staats-

bürgerschaft zu entziehen.. Bisher konntp das Innenministeritim bei

Personen,_die in der Slowakei heimatzuständig waren, den Verlust der

tschechoslowakischen Stagtsangehörigkeit nur aussprechen, der

Betreffende. ohne Bewilligung der inländischen Behörden in den. aus-

ländischen, Staatsdienst, getreten, war und diesen Dienst trotz ent

sprechender Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht verlassen

Iatte- (§ 3o des ung. Staatsangehörigkeitsgesetzes). Unter den Gründen,
aus denen jetzt die Ausbürgerung ausgesprochen werden kann, ist

dieser nur einer der praktisch weniger wichtigen.
Die einzelnen vom Gesetz aufgezählten Gründe, aus -denen das

Innenministerium einer, Person, die slowakische Staatsbürgerschaft
aberkennen kann, umfassen sö ziemlich möglichen.:gegen den Staat

und militärischem Gebietgerichteten Tätigkeit-en auf, politischem
ii AJ)s, i).
Neben, dem Eintritt. in ausländische Staats- oder andere öffentlich(

Dienste -ohne. Bewilligung - des Innenministeriums genügt -auch schon

die Übernahme einer öffentlichen Funktion in einem ausländischen

Staate zuIr - Ausbürgerung. Weiterhin bietet, jede gegen den Staat ge-

230.294), Siehe ob
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richtete politische Tätigkeit einen Ausbürgerungsgrund, sei es, daß der
Betreffende wegen einer gegen den Staat gerichteten Tätigkeit ins Aus-
land und sich dort aufhält,.,um sich der strafrechtlichen Verant-

wortung zu entziehen (§ ii Abs. ilit. a) - wobei es, also -nicht notwendig-
ist, daß&apos;er die staatsfeindliche Tätigkeit im Auslande fortsetzt, - sei es&gt;
daß der Auszubürgernde vom Auslande aus sich staatsfeindlich betätigt
(§ ii Abs. li lit. b); ja es genügt sogar eine aus politischen Gründen

erfolgte Emigration (§ m Abs. i lit. e) oder die Mitgliedschaft oder

Teilnahme an der Tätigkeit einer ausländischen politischen Organi-
sation (§ ii, Abs. i lit. d), auch wenn, keine gegen- den Staat gerichtete
Tätigkeit vorliegt. Aus militärischen Gründen kann die Ausbürgerung
eines Inländers dann erfolgen, wenn er sich im Aüsland aufhält und

sichdermilitärischen
er ohne Bewilligung des Nationalverteidigungsministeriums in den Mili-

tärdienst einer ausländischen Macht tritt (§ ii Abs. i lit. -d); gleich-
gestellt ist dem ausländischen Militärdienst der Eintritt in die Dienste
eines ausländischen bewaffneten oder militärisch organisierten Ver-

bandes (Vereins, Abteilung). Bei wehrpflichtigen Personen kann die-

Ausbürgerung wegen Fahnenflucht oder auf Grund einer ausländischen
militärischen oder ihr Dienstleistung nur auf Antrag-,
der Militärbehörde 295) ausgesprochen werden (§ ii Abs. 4).

Schließlich kann, auch noch eine - frühere, Ausländerin, die die. slo- l

wakische Staatsbürgerschaft durch Eheschließung mit einem Inländer

erworben hat, dann ausgebürgert werden, wenn sie. diese Ehe, ohne eilt
eheliches Zusammenleben -

zu beabsichtigen, nur deshalb geschlossen
hat, um dadurch die Staatsbürgerschaft zu erwerben (§-ii Abs. i lit. 1.).-

Die Ausbürgerung kann aber nur dann ausgesprochen- werden&quot;
wenn der maßgebende Grund nicht mehr als fünf Jahr&apos;e- zurückliegt
(.§ ii Abs. 3), und erstreckt sich auf die Ehefrau. und die minderjährigen
Kinder 296) des Ausgebürgerten nur - dann; wenn - das Innenministerium.
dies in seiner Entscheidung wegen Mitschuld oder Bedrohung wichtiger-
Staat ausdrücklich ausspricht (§ ii Abs. 2&apos;).

C. Die, Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitsfragen hat das Gesetz
nur kurz behandelt, Bestimmungen über das anzuwendende Verfahren:
enthält es überhaupt nicht. Allgemein -zuständig sind die Verwaltungs,.&apos;
behörden erster Instanz (Bezirksbehörden), soweit nicht eine&apos;besondere

Zuständigkeit anderer Behörden angeordnet ist (§ 12 Abs. i.&apos; S., i).
Abgesehen von der einmaligen Zuständigkeit. des Innenministeriums
für die Gesuche.pin Zuerkennting der slowakischen Staatsangehörigkeit,

295) Unter den Militärbehörden, sind hier nach § i i Abs. 5 das Ministerium f4r natig-
nale Verteidigung oder jene Kommandostellen, Ämter und Organe iuverstehen, die dieses

Ministerium bestimmt-.

296) ÜberdenBegriffEhefrauundKin.derimSinliedesGesetzessieheS.--i5Aiiin.38-
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2,34 Ko

mit Wirkung vom 14- März 1939* (§ i Abs. -.) i97) räumt das Staats&quot;

bürgerschaftsgesetz. noch in folgenden Fällen dem Innenministerium

die ausschließliche Zuständigkeit ein:

a) für die Feststellung, daß im Inland aufgefundene Findelkinder

die inländische Staatsangehörigkeit besitzen (§ 2 Abs. 3) 298),
b) für die Erklärung, daß im Inlande geborene Personen, bei denen

feststeht, daß sie keine andere&apos; Staatsangehörigkeit erworben haben,
Staatsangehörige sind (§ 2 -Albs. 4) 299),

c) für die Ausstellung der. Einbürgerungsurkunde -(§ 5 AbS i),
d) für die Ausbürgerung, (§ ii Abs. i).

In allen übrigen Fragen sind - gegebenenfalls unter Mitwirkung der

M-ilitär- 311j und Vormundschaftsbehörden 301) - die Verwaltungs-
&apos;behörden erster Instanz zur Entscheidung berufen 30z); insbesondere

-obliegt ihnen auch die Ausstellung der StaatSangehörigkeitszeug-
nisse 303) (§ 12 Abs. i S. 2). Die Zuständigkeit der VerwaltungsbehörJen
Arster Instanz bestimmt sich nach dem letzten Wohnsitz der Partei

im Inland oder, wenn dieser sich nicht feststellen läßt,&apos; nach dem letzten

Wohnsitz ihrer Vorfahren 3 04) im Inlande, (§ 12 Abs. 2).
Für das Verfahren. in St,aatsangehörigkeitsangelegenheiten erklären

die Durchführungsbestimmungen (S. 444) mangels besonderer- Vor-
i

gehörigkeitsgesetz &apos;die bisherigen Vor-schriften im neuen Staatsan
für maßgebend 305).

D. Durch das neue slowakische &apos;Staatsangehörigkeitsgesetz sind

mit dem Tage seines Inkrafttretens 3o6) alle das Staatsangehörigkeits-
-rgcht betreffenden Vorschriften, die durch das Gesetz über den selb-

ständigen Slowakischen Staat auf dem Gebiete dieses Staates vorläufig
in Geltung belassen worden waren 307), aufgehoben worden (§ 13

297) Siehe oben S. 2-17-

298) oben S. 224.

2?,9) Siehe oben S. 224.

300) Zustimmung zur Entlassung aus dem Staatsverbande (§ io Abs. 2) wehr-

-pflichtiger Personen-(sielie oben S. 232). 301) Siehe oben S. 228 und S. 232.

302) Ihre Zuständigkeit ist gegenüber dem früheren Zustande beträchtlich erweitert,

insbesondere um die Zuständigkeit. bei der Feststellung des Verlustes der slowakischen

4urch Erwerb einer ausländischen Staatsangehorigkeit (§ 7) und für die Entlassung aus

dem Staatsverband (§ io).
303),Die P,ichtlinien für die Ausstellung der Staatsangehörigkeitszeugnisse enthält

eitsgesetzTeil 11 der Durchführüngsbestimmungen zum -Staatsangehörigk (&apos;(Jradne
nO&apos;vinY 1939 Teil i Nr. 247, S. 445 ff-)-

304) Das Gesetz verwendet diesen allgemeinen Begriff ohne Einschränkung.

395) Über diese siehe Schmiedt- Sollislau, a. a. 0. S. 243f-
306) 17. Oktober 1939.

307) Gesetz &apos;vom 14. März 1939 (Slov- zäX. Nr. i); nach § 3 dieses, Gesetzes blieben

s)alle bisherigen Gesetze, Verordnungen und Verfügungen mit den Änderungen, die sich

.aus dem Geiste der Selbständigkeit des Slowakischen Staates ergeben, in Kraft.
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Abs. i Is. i308). Ebenso haben auch&quot;die, Bestimmungen des Art IV A,
der Regierungsve.rordnung vom 4. April 1939 309) über die. Errichtung
üiiies Slowakischen Obersten Gerichtessowie des § ii der Regierungs-
Verordnung VOM, 12. April. ;1939 310) über

1

das Oberste Verwaltungs-
.&quot; -gericht&apos;ihre Wirksamkeit verloren;, durch diese Bestimmungen-hatten

Klie Mitglieder dieser beiden,höchsten Gerichte (beim Obersten Gericht

außerdem neben dem gesamten Personal, die Mitglieder, der Slowakischen.

Generalprokuratur) auf Grund ihrer Ernennung die slowakische Staatsl-&apos;
angehörigkeit erhalten.

VII.&apos;

-

Der Unterschied in Zeitpunkt und Art des Erwerbes der früher

zur Tschechoslowakei gehörenden Gebiete der Slowakei und Kar-

.I pathenrußlands durch Ungarn kOmmt auch in den die Stgatsangehörig-
keit der Bewohner dieser Gebiete regelnden Bestimmungen zum Aus-

druck, wenn auch nur in beschränktem Maße, da in beiden Gebiets-

teilen nur die alteingesessene Bevölkerung die ungarische Staatsange-
.hörigkeit erwerben soll und die Voraussetzungen dieser Eigenschaft

in der vertraglichen, wie in der gesetzlichen Regelung im wesent-

Jichen die gleichen sind.
i. Für das von den Magyaren so genannte Oberland, d. h., für-

das auf Grund des Wiener Schiedsspruches VOM 2. November 1938 an

Ungarn abgetretene Gebiet, wurden die Staatsangehörigkeitsfragen
.,durch- den, zwischen der Tschecho-Slowakischen Republik und Ungarn
.im18. Februar 1939 abgeschlossenen Staatsangehörigkeits- und Options-.
vertrag geregelt 311).

Die ungarische Staatsbürgerschaft, haben nach diesem Überein-
kommen mit Wirkung vom 2. November 1938 - unter Vorbehalt

308) Aufgehoben wurde dadurch neben. dem alt-ungarischen Staatsangehörigkeits-
gesetz von 1,879 (Ges. Art. L/1879) insbesondere das tschechoslowakische Verfassungs-
gesetz vom g. April 1920 (Slg*. d. Ges. u. VO-Nr. 236). Die übrigen vonder Tschechoslowakei

erlassenen Staatsangehörigkeitsbestimmungen, von denen vor allem die Durchführungs-

-verordnung zum tschechoslowakischen Staatsangehörigkeitsgesetz Oln 30- 0 tober 1920

(SIg. Nr. 6oi) und die sogen. Lex Derer (siehe oben,S. 218 Anm. 249) für die Slowakei von

Wichtigkeit waren,besaßen nur noch geringe praktische Bedeutung. Die das Heiniatrecht

&apos;betreffenden Bestimmungen des ung. Gemeindegesetzes von 1886 (Ges. Art. XXII/i8.86)
sind jedoch nicht aufgehoben worden; das Heimatrecht besteht auch weiterhin in &apos;der

Slowakei, allerdings ist seine Bedeutung für das Staatsangehörigkeitsrecht stark zurück-

gedrängt (siehe oben S. 226 Anm. 271)-
309) Slov. zäk. Nr- 49.

319) Slov. zäk. Nr. 62.

3111) Siehe oben S- 17o Anm. ij. Das Übereinkommen ist am i. März 1939 in Kraft

getreten (Art. 6); siehe dazu auch den Runderlaß des Innenministeriums für die Slowakei

Üin März 109 über - die Durchführung des bereinkommens (CJradn6 no&apos;Viny, Teil I

I

vom ii i. März 1939 Nr. 63)
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einer Option für die&apos;tschecilo-slowakische Staatsbürgerschaft in-den.

unten angeführten Fällen ohne. irgendeine administrative Verfügung-
bei gleichzeitigem Verlust &quot;ihrer bisherigen tschecho-slowakischen Staats-

bürgerschaft alle Bewohner des nach dem, Wiener - Schiedsspruch an

Ungarn angeschlossenen Gebietes erworben, die,

a) am - 26. Juli, 1921, dem, Tage, an dem der Vertra von Trianon9
in, Kraft getreten ist, nach- den damals geltenden ungarischen-
Vorschriften die ungarische und

b) am 2. November 1938 die tschecho-slowakische Staatsbürger-
schaft besessen haben; die weiterhin

c) während der;letzten io Jahre, d. h. vom 2. November 192.8 bis

ZUM 2. November 1938 ihren ständigen Wohnsitz auf dem an-

Ungarn,abgetretenen Gebiete hatten und schließlich

d) die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft nicht durch Option
auf- Grund des -Art. 64 des Vertrages von Trianon 3-), erworben-
haben (Art-. 2 Abs.:i).

Alle übrigen BeWolmer, des- an&apos;Ungarn angeschlossenen Gebietes

!behielten -ihre tschecho-slowakische Staatsbürgerschaft, (Art. 2 Abs. i) y

soweit, sie nicht entsprechend den nachfolgend angeführten Bestim-

mungen die ungarische Staatsangehöri keit auf Grund ihrer Familien--g

stellung, erworben&apos;haben.
Hat der Ehemann auf Grund dieser Vorschriften die ungarische

Staatsangehörigkeit wiedererworben, so erstreckt sich dieser Erwerb

auch auf seine Ehefrau und seine ehelichen Kinder, die jünger als 2-4 Jahre
sind (Art. i Abs. 2 S.&apos;i). Da, auch hier davon auszugehen ist, daß. der

Staatsangehörigkeitswechsel der Ehefrau eine bestehende gültige Ehe

voraussetzt, haben geschiedene Frauen und Witwen _die, ungarische
Staatsangehörigkeit, nur dann erworben, wenn in ihrer Person die

Voraussetzungen, vorliegen. Uneheliche Kinder, die jünger als 24 Jahre-
sind, folgen der Staatsangehörigkeit ihrer Mutter (Art. i Abs. 2 S. 2).

Für Waisenkinder 313), die erst nach. dem Inkrafttreten des Ver-

trages von Trianon oder gar erst, nach dem 2. November 1928 geboren
wurden, enthält der Vertrag eine ausdrückliche Regelung: für die nach-

dem 26. Juli 1921 geboren.en Vollwaisen oder vaterlosen Kinder ist die-

ungarische Staatsangehör&apos;igkeit ihres Vaters
&apos;

bei unehelichen Kindern-

ihrer Mutter - zu diesem Zeitpunkt maßgebend (Art. i Abs. 3). Waisen-
kinder, die erst nach dem 2. November 1928 geboren wurden, haben die

ungarische Staatsangehörigkeit auf Grund des Vertrages dann erhalten,.

31z) Durch Ges. Art. XXXIII/i92i sind die Vertragsbestimmungen innerstaatliches.,,
Recht geworden.

313) Die Unterscheidung des.Vertrages zwischen Vollwaisen. und vateriosen Kinderne
sowie Waisen schlechthin ist ohne praktische Bedeutung.
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wenn sie seit -ihrer Geburt den ständigen Wohnsitz 314) auf dem mit Un-

garn-vereinigtenGebietehatt&apos;en,vorausgesetzt,&apos;da13,ihTeEltern3!,5)
-unehelichen Kindern ihre Mutter - die ungarische Staatsangehörigkeit
auf Grund,-des Vertrages von Trianon verloren haben 316) (Art. i Abs. 4)--
Für Waisenkinder unter 24 Jahren, die vor dem Inkrafttreten des. Ver-

trages von Trianon geboren wurden, sind demnach die Voraussetzungen
des Staatsangehörigkeitswechsels - dann vollkommen selbständig zu

beurteilen, wenn der eheliche Vater bzw. die uneheliche Mutter noch

vor diesem Zeitpunkt gestorben Sind 317). Sind die Kinder erst nach diesem

Zeitpunkt verwaist, so ist die ungarische &apos;Staatsangehörigkeit ihres

Vaters bzw. ihrer unehelichen Mutter, am 26. Juli 1921 maßgebend,
--und wenn der Vater bzw. die uneheliche Mutter erst nach dein :2. No-

vember 1928 -gestorben ist, auch der Wohnsitz des Vaters bzw. der

-unehelichen Mutter insoweit -für das Kind von Bedeutung. 0

Einzelnen Personengruppen räumte der Vertrag das Recht ein,

zugunsten der tschecho-slowakischen Staatsbürgerschaft zu optieren-.
- Das Optionsrecht stan,d nur Personen tschechischer, slowakischer

oder russinischer Nationalität zu, die auf Grund der in Art. i des. Über&quot;
einkommens genannten Voraussetzungen die, ungarische Staatsbürger-
schaft (Art. 3 Abs. i). Neben, Personen magyarischer Volks-

zugehörigkeit waren also insbesondere auch die Volksdeutschen aus,

dem abgetretenen Gebiet nicht berechtigt, für ihre bisherige Staats-

bürgerschaft zu optieren. Vorschriften, nach denen beider Feststellung
der Nationalität der, Optante&apos;n vorzugehen ist, enthält nicht das lÜbez-

- einkommen selbst, sondern die ungarischeDurchführungsverordnungg 2 17l

e n werden darf, daß auch den tschechewobei allerdings,-iiicht üb rselie

314) Siehe oben S. 175f-
-,, 315) Hier ist also nicht nur der Vater&apos;mäßgebend. DieVoraussetzungen für den&apos;Staats-

angehörigkeitswechsel des Kindes waren in diesem Falle also strenger: Vater und Mu#er-

des ehelichen Kindes mußten die ungarische Staatsangehörigkeit auf. Grund des Ve,r-,
trages von Trianon verloren haben.

316) Auchliier aber &apos;mit der Einschränkung, &apos;daß der maßgebende Elternteil die

-ungarische Staatsangehörigkeit&apos;nicht durch Option auf Grund des Vertrages von Trianon

verloren hat.

-, 3117) Den. Fall, daß der Vater des Kindes vor dem 26. Juli i, gestorben ist, das

Kind aber erst nach diesem Ze#punkt geboren würde, ist imVertrag nicht berücksichtigt;
man wird hier ähnlich entscheiden müssen, wie in dem oben S. 222 behandelten Fall

vorgesdlilagen wurde.

3170,) Nr. 253009/1939 B. M. Die Verordnung ist&apos;leider nur ihrem Inhalt nach, in,

der Z. f. osteuropäisches Recht 1939/40 S- 553, wiedergegeben. Darnach konnte die Volks-

zugehörigkeit der Optanten- zunächst durch Geburtsschein oder durch eine Bestätigung
der tschecho-slowakischen, Vo14szählungsbehörde über das Bekenntnis bei der Volks-

zählung von 1930.nachgewiesen werden; außerdem aber auch durch den Nachweis des

Besuchs einer Schule der betreffenden Nationalität, durch die Bescheiniguiigd6s&apos;Bürger-
meisters des Optänten oder durch eine&apos;schtiftlichü Bestätijung zweier Personen über die

Volkszugehörigkeit.
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slowakischen Behörden das Recht eingeräumt war,. nachzuprüfen, ob I

die Bedingungen der Option erfüllt sind (Art. 5 lit. h). I

jede handlungsfähige Person über 18 Jahre, auf welche die -ge-
nannten Voraussetzungen zutrafen, übte &apos;das Optionsrecht selbständig
aus (Art. 4,iit- c), jedoch erstreckte sich die Option des Ehegatten nicht
nur auf seine ehelichen minderjährigen Kinder unter 18 Jahren, sondern
auch auf seine. mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebende Ehefrau

(Art. 4 lit. d S. i); Ehefrauen, die von ihrem Ehemann getrennt leben,
stand das Optionsrecht also auch dann zu, wenn die Ehe- weder gericht -

lich geschieden noch von Tisch und Bett getrennt war.

Die Option einer Witwe erstreckte sich auf ihre unter ihrer Vor-
mundschaft stehenden Kinder unter 18 Jahren (Art- 4 lit. dj S. 3) und
die Option einer unehelichen Mutter auf ihre unehelichen Kinder unter

18 jahrQn 3118) (Art. 4 lit- d&apos; S-&apos;2). Wenn eine uneheliche: Mutter einen

anderen Mann als den Vater ihrer unehelichen Kinder geheiratet hatte

I

und infolgedessen nicht berechtigt war, selbständig zu optieren, erstreckte,

&apos;sich die Option ihres Ehegatten auch nicht auf ihre unehelichen Kinder
unter 18 Jahren; für diese Kinder stand das&quot;Optionsrecht gemäß Art. 4

-

lit. e. vielmehr dem gesetzlichen, Vertreter zu Dem gesetzlichen Ver-

treter stand weiterhin das Optionsr&amp;ht für alle übrigen,Personen unter-

18 Jahren zu, soweit nicht die eben erwähnten. Sondervorschriften Platz,

greifen, sowie für handlungsunfähige, d,er väterlichen Gewalt unter-.

stehende oder unter Vormundschaft oder Kuratel gestellte Personen-. &apos;

(Art. 4 lit. e).
Die Vorausselzungen der Option beurteilten sich nach dem Tage, an

welchem die % Optionserklärung abgegeben wurde (Art - 4 lit
-

&apos;f .)&apos; Die

Option konnte innerhalb einer Frist von sechs Monaten, gerechnet von -

dem Tage, an welchem das Übereinkommen in Kraft trat 319), erklärt
werden (Art. 3 Abs. i). Die rechtzeitig auggeübte Option konnte nicht
mehr widerrufen werden 3z0) (Art. 4 lit. 9) und wurde mit dein 2. No-

vember 1938 rechtswirksam (Art. 3 Abs. 2).
Die &quot;tschecho-slowakischen Optionsbehörden hatten das Recht,

innerhalb einer weiteren Frist von 6 Monaten, gerechnet vom Tage des.

Ablaufs der Optionsfrist,- auszusprechen, ob die Bedingungen der Option
erfüllt Sind, Und haften diese Eiitscheidung der ungarischen Regierung
und der Partei mitzuteilen. Die Option wurde erst rechtswirksam, wenn&apos;

sich die tschecho-slowakischen Behörden bis zum Ablauf dieser Frist

1 318) Auch wenn die Kinder nicht unter der Vorniundschaft ihrer optierenden unehe- I

lichen Mutter standen.

3,9) D. h. also bis zum 31- August 1939-

320) Wurde. jedoch eine Person, für die ihr, gesetzlicher Vertreter die Option erklärt

hatte, innerhalb der Optionsfrist i8 Jahre alt oder handlungsfähig, so könnte sie bis zuni-&apos;
I

Ablauf der Optionsfrist die Option widerrufen (Art, 4 lit- 9, S. 2).
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entweder überhaupt nicht geäußert oder aber, wenn sie ausgesprochen
haben, daß die Optionsbedingungen erfüllt, sind (Art - 4 lit- h). Für die
Annahme der Optionserklärting, die schriftlich abzugeben, war (Art. 4
lit..i), waren die,tschecho-slowakischen diplomatischen oder Konsular-
behörden zuständig, wenn sich der Optant außerhalb des Gebietes der

Tschecho-Slowakischen,Republik aufhielt- in- der Tschecho-Slowakei

waren, je,nachdem aus welchem Gebiete der Optant stammt; -

dem.Innenministerium in Prag, ..das Innenministerium des Landes
Slowakei oder die Regierung der Kar atho-Ukraine in Chust zuständi191
(Art. 4 lit. a). Gleichzeitig war der Optant verpflichtet, der nach.

seinem Wohnsitz zuständigen ungarischen Verwaltungsbehörde die

Ausübung de Option anzuzeigen. Optanten,-die sich bei, Ausübung.
der Optionlin Ausland aufhielten, waren zu der entsprechenden An-

zeige an die zuständige ungarische diplomatische oder Konsularbehörde

verpflichtet&apos;.
Personen, die tschecho-slowakische Staatsangehörige blieben,aber.

ihre Heimatzuständigkeit in einer Gemeinde besaßen, die an Ungarn
gefallen,ist, wurde die Heimatzuständigkeit in einer Gemeinde des

tschecho-slowakischen Staatsgebiets nach den Bestimmungen der

Regierungsverordnung vom. 24- Februar
- 1939 32,11) zugewiesen.

-
Alle anderen Bewohner des an Ungarn gefallenen - Ge iet s, dib e ie.

nicht die ungarische Staatsangehörigkeit auf.Grund des Übereinkommens
.erworben haben, können die ungarische Staatsangehörigkeit,nur durch&apos;,

Einbürgerung oder durch Wiederaufnahme in den ungarischen Staats-
verband nach den einschlägigen innerstaatlichen ungarischen Vorschrif-

teil 3-) erlangen (Art. 2 Abs. 2). Die erleichterte Wiederaufnahme in den

ungarischen Staatsverband steht auch, jenen tsc.hecho-slowakischei
Staatsangehörigen ungarischer Nationalität offen, die vor, dem 2. No-.

,- vember 1 38 in einen dritten. Staat auswanderten, wenn sie am Tage
des Inkrafttretens des Vertrages von Trianon unzweifelhaft ungarische
Staatsbürger waren und vor ihrer Auswanderung ihren ständigen Wphn-
sitz auf dem an Ungarn angeschlossenen Gebiet hatten (Art. 2 Abs. 3)-

31,11) Regierungsverordnung vom 24. Februar 1939 (Slg. 1, Nr. mit welcher das,

&apos;Übereinkommen zwischen der Tschechg-Slowakischen RepubliX und&apos; dem Königreich
Ungarn über die Regelung der Fragen der Staatsbürgerschaft und Option, gefertigt ar&apos;n

18. Februar in Budapest, durchgeführt wird. Die Grundsätze, nach denen die Zu-

weisung des Heimatrechts zu erfolgen hat (§ 2), sind die gleichen wie in der Durchführungs-
verordnung zum deutsch-tscheclioslQwakischen Staatsangehörigkeitsvertrag (§ 2) und
in der Verordnung über die Protektoratsangeherigkeit (§ 4); siehe oben S. 197 Aum. i5o,
Da die Optionsfristen inzwischen abgelaufen sind, erübrigt es sich, die Schwierigkeiten,
die durch die Ereignisse vorn März 1939 hinsichtlich der Zuständigkeit auf Seiten der

Tschecho-Slöwakei entstanden waren, zu erörtern.&apos;

3,22) §§ 6ff. des ung., Staatsangehörigkeitsgesetzes &apos;vOn&quot;879,(Ges. Art. L/i879) Ullcl

H 4ff. der ung. Novelle von 1939 (Ges. Art XIII/
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&apos;Das Übereinkommen schließt mit eingehenden Bestimmungen
-über die wirtschaftlichen Fragen, welche - mit der Pflicht der Optan-
-ten, binnen 6 Monaten nach Wirksamwerden der Option den Wohnsitz

,auf das tschecho-slowakische Staatsgebiet zu verlegen, zusammenhängen
,(Art. 5).

2. Den Erwerb der ungarischen Staatsbürgerschaft durch die Be-

wohner der an Ungarn im März 1939 angeschlossenen Karpatho-
ukraine regelt § 5 des Gesetzes vom 27. Juni 1939 über die Vereinigung

zurückgewonnenen karpathorussischen Gebiete mit der Heiligen
Ungarischen Krone 323.). Die Bestimmungen entsprechen im wesentlichen

,denen des tschecho-slowakisch-ungarischen Übereinkommens vom 18. Fe-

.bruar 1939-

Auf Grund dieser Bestimmungen erhalten mit, Wirkung vom

-15. März 1939 ohne besondere behördliche Verfügung die Bewohner
der karpa&apos;thorussischen Gebiete die ungarische Staatsbürgerschaft
in folgenden Fällen:

a) Personen, die am 26. Juni 1921, dem&apos; Taj? des, Inkrafttretens

des Vertrages von Trianon, nach dem damals gültigen ungarischen
Recht zweifellos die ungarische Staatsbürgerschaft besessen haben

und auf Grund dieses Vertrages tschecho-slöwakische Staatsangehörige
.geworden sind, voraus etzten zehn Jahren, alsogesetzt, daß sie in den 1

seit dem 15. März 1929, ihren ständigen Wohnsitz, entweder, auf dem

Gebiet oder auf dem ehemals zur Tschechoslowakei

gehörenden Gebiet hatten, das bereits auf Grund des Wiener&apos;Schieds-

spruchs zu Ungarn geschlagen wurde. Durch diese Einbeziehung der

-bereits 1938 an Ungarn angeschlossenen GebiQtsteile in das für die

Lage des Wohnsitze maßgebende Gebiet haben auch zahlreiche im

-sogenannten Oberland wohnhafte Personen, die auf Grund des tschecho-

slowakisch-ungarischen Staatsangehörigkeitsvertrages tschecho-slowa-

kische -Staatsangehörige geblieben sind, die ungarische Staatsangehörig-
keit&quot;er,worben. Fälle doppelter. Staatsangehörigkeit dürften trotzdem

selten sein, da durch die strengen Voraussetzungen, die das slowakische

Staatsangehörigkeitsgesetz für den automatischen Erwerb - der slowa-

kischen Staatsangehörigkeit aufstellte&quot; gerade die früheren tschecho-

Staatsangehörigen, aus, dem sogenannten. upgarlschen

-Oberland die slowakische Staatsangehörigkeit nicht erlangt haben 324).
Diese Vorschrift des ungarischen Gesetzes, hat somit, verhindert, daß die

323) Siehe oben S-. 17o Anm. 14-

324) Eine doppelte Staatsangehörigkeit jener ehemals tschiecho-slöwakischen Staats-

;angehörigen, bei denen auch die Voraussetzungen für die Erlangung der Protektorats-
angehörigkeit vorlagen, verhindert § 3 Abs. i der Verordnung über die Protektorats-

angehörigkeit vom ii. Januar 1940 &apos;(siehe oben&apos;S. 195),
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Zahl der: Staatenlosen- noch größer.&apos;wurde, als dies infolg6 der sonstigen&apos;
strengen Anforderungen der slowakischen und der ungarischen Regelung
-tatsächlich der Fall ist.&apos;

b)&apos;Die&apos;nach dieser Vorschrift erlangte ungarische Staatsangehörig-.
keit., eines Mannes erstreckt. sich. gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes auch
auf seine Ehefrau und auf seine ehelichen Kinder, die das, 24. Lebensjahr
noch nicht -vollendet haben. Uneheliche Kinder im Alter unter 24 Jahren
,erwerben die Staatsangehörigkeit ihrer Mutter.

c) Das Gesetz enthält eine den Bestimmungen des tschecho-

slowakisch-ungarischen, Staatsangehörigkeitsvertrages entsprechende
Sonderregelung für jene Voll- und Halbwaisen, die erst nach dem 26. Juni
:t92i als tschechoslowakische&quot;Staatsangehörige geboren sind. Sie er--

I
I werben mit Wirkung vom 15. März 1939 die ungarische Staatsangehörig-

keif., wenn ihr Vater oder, falls auch dieser erst nach dem 26. Juni :[9:zi:
geboren wurde, ihr väterlicher Großvater an diesem Stichtag die un-

garische Staatsangehörigkeit besessen hat, und wenn -sie selbst seit
dem 15. März 1929 oder, wenn, sie später geboren,wurden, seit ihrer,
Geburt ihren ständigen Wohnsitz entweder karpathorussischen,

I
Gebiet oder in dem. im-,Herbst i93$ an Ungarn gefallenen Gebiet hattein&apos;,

Abs. 3 S. #. Die Bestimmung des Gesetzes, (§ -5&apos;Absi 3- S. 2)i daß.
das uneheliche Kind die Staatsangehörigkeit seiner Mutter. bzw. seiner.,

Großeltern&apos;teilt, ist in dieser Form, unklar; die Absicht des Gesetv--,

gebers war, offenbar, für verwaiste uneheliche Kinder in entsprechender&quot;
&apos;hrten Bestimmungen füreheliche W iAnwendung der soeben,angefu aisen-

kinde:r Staatsangehörigkeit. und, Wohnsitz: der unehelichen,Mutter bzw...
Ümütterlichen. Großelt für maßgebend.&apos;&apos;zu erklären. Auch

:in diesen Fällen, erstreckt SiCh&apos; der Stagtsangehörigkeitgerwerbi des

Mannes, dessen Staatsangehörigkeit ..nach diesen., Vorschriften., beurteilt,
*

I
II

-wird, weV er verwaist ist, auf. seineEhefrau sowie seine (ehelichen),1&quot;:.,lnder,.
-und der $ta-atsangi-,hörigkeitserwer-b der- verwaisten unehelicheii&apos;Mutter
-auf ihre, unehelichen. Kinder (§ 5 Abs.&apos;4).

d) Ausgenommen vom Erwerb der, ungarischen -Staatsangehörigkeit
e-Jene-uuf,GI nd dieser Bestimmungen sind jed h na 5 all -

&apos;Je OC ch § 5 Abs.,,
I

-

Personen&quot; die entweder selbst oder deren Vorfahren die&apos;,tsch-echoslowa&apos;--w
kische : Staatsangehörigkeit durch eine gemäß :Art 64 &apos;de§ - Vertrage,-4
von Trianon durchgeführte Option erlangt haben. I

-

I

-

\

-31,5) Es ist anzunehmen, daß auch hier grundsätzlich der Großvater allein maß&quot;

gebend ist&quot; die mütterliche Großmutter nur dann, wenn auch die Kindesmutter unehelich,

geboren ist.

Z. ausl. öff. Recht u. Völke Bd. X. 16
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VIII..

Überblickt man diese Vorschriften in ihrer Gesamtheit, so tritt

zunächst, beherrschend der Grundsatz hervor, im wesentlichen nur
-

die

bodens&apos;tändige Bevölkerung der&apos;einzelne&apos;n Gebiete der ehemaligen Tsche-

choslowakei in den neuen Staatsangehöriükeitsverband aufzunehmen.

Demgemäß erscheinen zunächst ohne Rücksicht auf die Volkszugehörig-
ei für den Staatsangehörigkeits-it dieser Bewohner als Voraussetzungenk

erwerb Heimatrecht, Wohnsitz oder Geburtsort, wobei allerdings mittel-

bar auch die Frage der.Volkszugehörigkeit insoweit mitspielt, als man.

z, T. sehr strenge und um Jahrzehnte zurückliegende Erfordernisse
yö au 1 afür die Bodenständigkeit der Be&apos; lkerung &apos; fgeste lt hat, um d durch

nach Möglichkeit allen Verschiebungen der nationalen Struktur der-

Bevölkerung, wie sie vor, alleml die Entnatic des

tschechoslowakischen Staates mit sich gebracht hat, ihre
zu nehmen.

Als - Ergänzung des genannten-Grundsa-t-zes mußte allerdings &apos;die

VoZkszugehörigkeit herangezogen. werden, gerade weil man wiederum.
auch Wert darauf legte,&apos; die Angehörigen des Staatsvolkes möglichst
-mit. dem eingegliederten Gebiet in den Staatsverband aufzunehm,en.
:Neben Wohnsitz und Heimatrecht, die, auch bereits in der nach&apos; deni

Weltkrieg,getroffenen Regelung von maßgeblicher: Bedeutung waren&gt;

hat somit u &apos;ji die Völkszugehöri&apos; r
I

I&apos; a c gkeif eine Bedeutung erlangt, die ih&apos;

bisher, vor allem auch in - der StaatsangehörigkeitsregelÜng, - die nach

dem Weltkrieg in der Tschechoslowakei getroffen wurde, keineswegs,
zukam. Damals war die Volkszugehörigkeit lediglich bei der Option
fürundgegetidieTsclieclioslowakeivonWiclitigkeit I

angehörigkeitserwerb kraft Gesetzes auf Grund der Gebietsver
.I runIgen hat sie erst im Zusammenhang mit dem Zerfall. der Tscliecl-iQ-

slowakei grundsätzliche Bedeutung erlangt. Diese besondere Rolle der

Volkszugehörigkeit zeigt sich niclit&quot;nur.in.den Vorschriften, die den
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeitbetreffen, sondern auch ig

den vom tschechoslowakischen Reststaat getroffenen Be.stimmuüggp,
in der polnischen Staatsangehörigkeitsregelung und schließlich, auch in

den
1

Vorschriften über die Protektoratsangehörigkeit. Lediglich Ungarn&gt;
hat, seinerseits auf die Volkszugehörigkeit, nur in sehr beschränktein

Maße&gt; Rücksicht genommen327). Der Begriff der Volkszugehörigkeit

-32 Insbes. § 4 des tschechoslowakischen Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1920,

(SIg. d. Ges. u. VO Nr.&apos;236); Art. 2 des deutsch-tschechoslowakischen Staatsangehörig-
keitsvertrages von i92o (siehe oben S. 174 Anm. 39); Art. 9 des BrünnerVertrages von

1920&apos;(siehe oben S- 174 Anm. 40).
327) DW in Art. 3 des, tschecho-släwakisch-ungarischen Staatsbürgers&apos;chaftS-&apos; und

Optionsvertrages vorgesehene Berücksichtigung der tschechischen, slowakischen oder

russinischen Nationalität.bezieht sich nur auf die Option zugunsten der Tseliecho-Slowakei.
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Ihat. aber in der neuen Staatsangehörigkeitsregelung in diesen Gebieten
nicht nur eine,größere Bedeutung-erlangt gegenüber der Regelüng-.am
Ende- des. Weltkrieges, sondern auch inhaltlich eine bedeutsame Ände-
rung erfa4ren.. Auch am Ende des. Weltkrieges wurde als EinschTän-
kung und Begrenzung des subjektiven Bekenntnisses:der V lkszuge-
hörigkeit zu objektiven. Merkmalen gegriffen; allerdings beschränkte
maii sich darauf, die Muttersprache für maßgebend zu erklären le

-

Umschreibung, die-der Begriff der VolkszUgehörigkeit in! dei! verscliie-
denen hier maßgebenden Rechtsdüdnungen. in der Verknü von

objektiven Merkmalen und subjektivem Bekenntnis nunmehr gefunden
hat, zeigt weitgehend, große Ähnlichkeit. Besonderes gilt nu&apos;r für -den
rassisch,bestimmten Begriff der Volkszugehörigkeit in der deutschen
Regelung&quot; dieaber, wie oben dargelegt, im Zuge der NeuordnUnz des in
Frage, stehenden &gt; Gebietes in immer steigendem :

Maße an Bedeutung
gewinnt.

Die Fülle von Einzelvorschriften, mit denen die, beteiligt Staaten
die Staatsangehörigkeit in den Gebieten der früheren Tschechoslowakei

1
neu geordnet haben, ist nur verständlich, wenn man berücksichtigt*
wie tiefgehend und zahlreich die Verschiedenheiten waren, die die ein-
zelnen Nationalitäten des tschechoslowakischen Staates voneinander
trennten und welche Schwierigkeiten es bereitete, diese Verschi&apos;dene

-

heiten. in ihrer räumlichen Verflechtung,mit den Anforderungen:der
Staaten, an welche die einzelnen Gebiete-nunmehr fielen, in Einklang

- zu bringen. Angesichts dieser,Tatsachen kann man wohl abschließend
feststellen, daß das Bemühen, die, Bevölkerung von. fünfzelig Millionen
in diesen Gebieten nach ihrer Bpclenstägdigkeit und unter tunjichster
Berücksichtigung ihrer Yolkszugehörigkeit aufzuteilen, im wesentlichen
erfolgreich gewesen,ist.

32,8) Im Brünner Vertrag sogar nur die Sprache überhaupt. Angesichts der gerade
in,problerhatise.heii Fällen meist vorhandenen Kenntüis.b6ider in Frage kommenden
,Sprac.hen bedeutete dies also, daß praktisch wiederum das Bekenntnis des, Einzelnen
ausschlaggebend war.
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